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Der straffällige Nichtdeutsche, 
besonders der straffällige beimatlose Ausländer und sein 

Schicksal nach der Verbüfiung der Strafe 
Von RechwDwalt und ,Notar Dr. Karl Kank., Offenbam (Main), MdB, MdHueL 

A. Die Rechtslage 
Von dem in der überschrift b.ezeichneten Personenkreis bandein 

in der Bundesrepublik Deutschland vor allem: 
a. die Audänderpolizeiverordnung vom 22. 8. 38 (APVO). · 
b. das Gesetz über die Recbtsstellung heimatloser Auslände r im Bundes· 

gebiet vom 24, 4. 51 (HAG) sowie 
c. das Gesetz über das Pauwesen vom 4. 3. 52 (PanG). 

I. Wesentlicher Inhalt der APVO 
a. Jeder Nichtdeutsche mUb eine besondere Aufenthaltserlaubnis haben , 

wenn er Rieh mehr als drei Monate im Inland aufhält, 
wenn er sich als Arbeitnehmer betätigen, 
wenn er ein Gewerbe betreiben will. 

b. Dem Nichtdeutschen kann der Aufenthalt in Deutschland verboten 
werden, 
wenn er wegen eines Verbrechens oder Vergehem " rechtskräftig zu 
einer Strafe verurteilt" ist. . 

c. Der Nichtdeutsche kann "zur Vorbereitung des Erlasses eines Aufent· 
haltaverbotea vorübergehend in polizeiliche Verwahrung genommen", 
nach dem Erla6 des Aufenthaluverbotes formlot abgeschoben und 
auch "zur Sicherung der Abschiebung" polizeilim "in Abschiebungs
hait genommen" werden. 

d. Der Nicbtdeutsme wird bestraft, wenn er "sich vorsätzlich oder fabr
lässig ohne die " ... erforderliche Aufenthaltserlaubnis" in Deutschland 
aufhält oder "einem Aufenthaltsverbot zuwiderbandelt ... 

Diese Voncbriften geiten nach angemeiner, auch von den Gerichten 
vertretener Ansicht auch jetzt noch. Zu beachten ist aber : 

1. Gegen die Versagung der Aufenthalts· und Arbeitserlaubnis, ge
gen das Aufenthaltsverbot und gegen die Abschiebung steht dem davon 
Betroffenen nare vorgängiger Beschwerde an die nächsthöhere Auslän· 
derpolizeibehörde die Anfechtungsklage vor dem zuständigen Verwal
tungsgericbt zu. Dabei gebt es weithin jedoch nur um die Anfechtung 
von Ma6nabmen, die zu treffen dem pßicbtmä6igen Ermess en der 
zuständigen Beamten überlassen ist; und die Anfechtungsklage gegen 
solche Akte bat nur dann Aussicht auf Erfolg, wenn ein Ermessens
mi&brauch nachgewiesen werden kann. 

2. Nach dem Bundesgesetz über daa"~gerichtliche Verfahren bei 
Freiheitsenuiehung vom 29.6.56 (Fr eibEntzGe8) kann die Vorherei· 
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tungs· und die Abschiebungsbaft nur nocb durch du zuständige Amts
gericltt verhängt werden, nachdem die zuständige Verwaltungsbebörde 
es dort beantragt hat. Gegen die Entscheidung des A"mtBgerichh findet 
die sofortige Beschwerde ans Land· und, wenn das Gesetz verletzt ist, 
die weitere Beschwerde an das Oberlandesgericht statt, das die Entschei· 
dung u. U. sogar dem Bundesgerichtshof vorlegen muIs, nämlich wenn 
es von der Entscheidung eines anderen Oberlandesgerichts oder des 
Bundesgerichtshofs abweichen will. . 

Vorläufige polizeiliche Verwaltungsma6nahmen - vor allem Fest
nahmen - sind bis zum Ablauf des darauffolgenden Tages zur richter
lichen Entscheidung zu stellen und aufzuheben, wenn sie nicht durch 
den Richter bestätigt werden. 

3. Es sollte auch kein Zweifel daran bestehen, daß von den Mög
lichkeiten des Aufenthaltsverbots und der Abschiebung jetzt in anderer 
Weise Gebrauch zu machen ist als im Jahre 193M: man 90l1te von 
aUen Mafinahmen gege n Nichtdeutsche nur sparsamen, möglichst gerech
ten und humanen Gebrauch machen. 

Das gilt z. B., wenn es darum geht, daS Nichtdeutsche in eine der 
"Zonen des Unrechts'" jenseits des Eisernen Vorbangs abgeschoben wer
den sol1en . Die Änderung der politischen Verhältnisse zwischen 1938 
qnd unserer Gegenwart, an der wir Deutschen nicht ganz unbeteiligt 
waren, darf man nicht aufier s .... ht lassen, auch dann nicht, wenn dem 
Nichtdeutschen kein Asylrecht - nach Art. 16 11 299, dem Genfer Ab
kommen vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstel1ung .der Flüchtlinge 
und der Asylverordnung der Bundesregierung vom 6. Januar 1953-
zustehtl Grundsätzlich sol1te man Nichtdeutsche aber auch nicht in Ge
biete abschieben, in denen zwar eine rechtsstaatliche Ordnung herrscht, 
von deren Ausländerpolizeibehörden aber zu erwarten ist, da6 sie den 
Stastenlosen alsbald wieder zurück· oder weite1'8chieben. 

Schlie&lich sollte man auch untencheiden und gebührend berück
sichtigen, ob man einen ungebetenen verbrecheri.schen Gast und Eindring
ling vor sich hat oder ein Opfer nationalsozialistischer Politik oder 
deli Zweiten Weltkriegs - auch wenn dieseR Opfer später straffällig ge· 
worden ist. 

11. Wesentlicher Inhalt des HAG 
Es gibt fremden Staatsangehörigen oder Staatenlosen, die nach

weislich der Obhut der IRO, der Internationalen Organisation, die 
von den Vereinten Nationen mit der Betreuung venchleppter Personen 
und Flüchtlinge beauftragt ist, unterstehen und am 30. 6. 50 ihren 
Aufenthalt in der Bundesrepublik hatten, gemessen an den Vorschriften 
der APVO eine bevorzugte Rechtsstellung. Z. B.: 

Diese Personen sind als sog. Ausländer "in der Wahl ihres Aufent
haltsorts und in der Freizügigkeit innerhalb des Bundesgebietes den 
deutachen Staatsangehörigen gleichgestellt", desgleichen "in der Aus-
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iibung nicht selbständiger Arbeit" oder selbMtändiger gewerblicher Be
tätigung. Sie bedürfen also keiner Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis : 
sie haben diese Erlaubnisse bereits kraft Gesetzes, und dali s'je sie 
haben, muli ihnen auch bescheinigt werden_ 

Die "heimatlosen Ausländer" dürfen .. nur aus Gründen der öffent
lichen Sicherheit und Ordnung ausgewiesen werden". Dali 'eine Vor· 
strafe vorliegt, genügt dafür nicht und auch nicht der Verdacht, dali 
der Heimatlose erneut straffällig werden könnte. Gegen die Ausweisung 
steht dem Au81änder der Rechtsweg offen, dessen Beschreitung auf· 
schiebende Wirkung hat (§ S3 Ab!. 1 HAG) . .,Bei der Ausweisung ist 
dem Betroffenen eine angemessene Frist zu gewähren, in welcher er um 
Aufnahme in einen anderen Staat nachsuchen kann (§ 23 Abs. 2 HAG)." 

"Ein heimatloser Ausländer darf weder in einen Staat ausgeliefert, 
noch in einen Staat ausgewiesen. abgeschoben oder zurückgesandt wer
den, in dem sein Lehen oder"seine Freiheit wegen seiner Rasse, seiner 
Abstammung. seiner Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder 
politischen Anschauungen bedroht ist (§ 22 Abs. 3 HAG). 

Dall BundesvCl'waltungsgericht hat dazu in einem Urteil vom 28. 6. 56 
(NJW 1957 S. 762 f.) ausgeführt, das HAG sei " von dem Gedanken des 
Rechtsschutzes beherrscht", der dem heimatlosen Ausländer gewährt 
werden solle; diesem Rechtsschutz nach dem HAG komme für den 
heimatlosen Ausländer eine besondere Bedeutung zu, da es bei ihm, 
dem Heimatlosen, an einem Staate fehle, d.er seinen Rechtsschutz über
nimmt. Deshalb müsse z. B. die Frage, 

ob in dem Staate, i.n den der heimatlose Ausländer abgeschoben 
werden solle, das Leben oder die Freiheit eben dieses Heimat
losen im Sinne des § 23 Abs. 3 HAG bedroht sei, 

bereits vor der Anordnung der Ausweisung und noch im gerichtlichen 
Verfahren über deren Rechtmäliigkeit geprüft, d. h., ihre Prüfung dürfe 
nicht bis zum Vollzug des Ausweisungsbefehls zurückgestellt werden. 

III . Wesentlicher Inhalt des Pa6G 
Es verpßichtet jeden Ausländer, der sich in der Bundesrepublik 

Deutschland aufhält. sich durch einen gültigen Pa6 über seine Per-son aus
zuweisen. Deutsche Pässe für Deutsche sowie von deutschen Behörden 
ausgestellte Fremden pässe für Nichtdeutsche können aber versagt werden. 
wenn .. der Antragl8teller ab Inhaber eines Passes die innere oder 
die äu6ere Sicherheit oder sonstige erhebliche Belange der Bundesre· 
publik Deutschland oder eines deutschen Landes gefährdet". Auch hier gilt 
die Vorbestraftheit allein nicht. Als Pa6er-satz dient u. a. auch die amtliche 
Bescheinigung über eine Ausweisung oder eine Abschiebung, die für diesen 
Zweck von einer zuständigen deutschen Behörde ausgestellt worden ist. 

Wer der Vorschrift üb/?r den Pa6zwang nach § 2 Pa6G vorsätz· 
lieh zuwiderhandelt, indem er sich ohne gültigen Pa6 oder Pa6ersatz 
in der Bundesrepublik aufhält, wird mit Geldstrafe oder mit Gering-
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Dis bis zu einem Jahr bestraft, bei fahrlässiger Zuwiderhandlung mit 
Haft oder Geldstrafe bis zu 150,- DM. 

B. Die Praxis 
Obwohl die APVO des Jahres 1938 jetzt in humanerem Geiste 

angewandt werden sollte und den Schutzvorscbriften deR HAG zum 
Trotz, lä6t die Praxis der Ausländerpolizeibehörden gegenüber straf
fallig gewordcocn Nichtdeutschen, die aus der Strafhaft entlassen werden 
sollen oder worden sind, in mancher Hinsicht zu wün schen übrig. 

Belegt wird das durch Fälle von der Art der im Folgenden be
schriebenen, die aU!~ der Praxis der Fürsorge für straffallig gewordene 
Nichtdeutsche zusammellgetragen sind: 

1. Der ehemalige Pole, jetzige Staatenlo se A ist 1941 nuch der Ver
nichtung seiner ganzen Familie als 14jähriger in ein deutsches KZ ge· 
kommen. 1945 wurde er als I Bjäbriger durch ein englisches Militär. 
gericht wegen Raubes und unerlaubten Waffenbcsitzes zu 30 Jahren Zucht· 
haus verurteilt - ein Abschreckungsurteil aue jener Zei( weiteingerissener 
Gesetzlosigkeit. das später im Gnadenweg auf 15 Jahre herabgesetzt 
wurde. 1955 wurde er wegen guter Führung aus der Strafhaft entlassen. 

Obwohl ihm du durch das HAG verbriefte Aufenthaltsrecht bis jetzt 
noch d-urch keinen im Verfahren nach § 23 HAG ergangenen und nach· 
geprüften Ausweisungsbefehl aberkannt worden ist (es wäre auch uno 
angebracht, ihm dieselS Hecht abzuerkennen), wird ee, dem zur Aus· 
wanderung verholfen werden soll, wo!:u er jedoch entsprechender, von 
deutschen Stellen auszustellender Papiere bedarf, dauernd von der 
Ausweisung bedroht - und dies sogar, obwohl er an sich auswandern 
will, was er allerdings erst kann, 'wenD es ihm gelungen ist, die für 
seine neue Heimat nötigen Einwanderungspapiere zu erhalten. 

2. Der Husse B. desertierte 1946 aus der sowjetrussischen Armee. 
Er wurde 1946 wegen Schwarzhandels und 1951 und 1955 wegen Dieb· 
s tahls (1951: ein lahr und 1955: drei Jahre) verurteilt. Uber ihn 
wurde 1952 ein Aufenthaltsverbot verhängt. Demnächst wird er aus 
der Strafhaft entlassen. Er hat noch keinen gültigen Paß. 

Soll er den Russen oder ihren Bundesgenossen ausgeliefert werden ? 
3. Der Tscheche C. begann 1945 als 22jähriger von Deutschland aus 

für den Geheimdienst der USA zu arbeiten und war viel zwischen 
Deutschland und der Tschechoslowakei unterwegs. Ale der Geheim· 
dienst ihn niebt mehr brauchen konnte, ging er zur französischen 
Fremdenlegion, desertierte aber nach Spanien und kam VOD dort unter 
falschem Namen nach Deutschland zurück,. Dafür wurde er zum ersten 
Mal bestraft. Während er die Strafe verbüßt, bemüht man sich für ibn 
vergeblich um die Arbeitserlaubnis. . 

4. Der TschecheD. desertierte im Herbst 1952 aus der tschechischen 
Armee, wurde aber nicht als asylberechtigter F lüchtling anerkannt. Er 
wurde in Deutschland einmal wegen Diebstahls zu sechs Monaten ver-
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urteilt, die er verbU6te. Dann geriet er in den Verdacht des Gebrauchs· 
diebstahls eines Fahrrads (mit dem er zur Arbeit fahren wollte!) und 
wurde daraufhin im Jahre 1956 den Tschechen ausgeliefert I 

Es ist nicht human, was im Falle des D geschehen ist; und in 
den Fällen A, Bund C sollte man sich schleunigst zu humanen Lö· 
sungen entschlie6en! 

C. Die FoJgerungen 
Gegenüber di~ser PraxiB - die ~eBcbilderten Beispiele könnten 

atark vermehrt werden! - erscheinen zwei Anweisungen als durchaus 
angebracht: 

L Eine Anweisung der Innenminister der Länder an die Auslän· 
derpolizeibehörden : bei der Anwendung der Ausländerverordnung von 
1938 ist zu beachten, wie sich die Welt seit 1938, vor allem in den 
OS1staaten, den Satelliten Sowjetru61ands, vetändert hat! Grundsätzlich 
niemand dorthin aUfzuweisen, der harte Strafe erwarten mu6, flir das 
ein deutsches Gericht ihn nicht bestrafen wlirde! Auch sonst Zurück· 
baltung üben mit der Versagung oder Entziehung der Aufenthalts· und 
Arbeiuerlaubnis und mit Ausweisungen. Ausweisungen grundsätzlich 
erst aussprechen, wenn feststeht, dan der Nichtdeutsche anderwärts 
unter humanen Bedingungen ein Asy] findet. Vor allem aber die Vor· 
schriften des Gesetzes über die Rechustelluug heimat10ser Ausländer 
vom 24. 4. 51 beachten; und auch bei der Anwendung Beines § 23 fiber 
die Ausweisung beachten, dafi dieses Gesetz ein Gesetz zum Schutz 
heimatloser Ausländer ist. 

Die Tatsache der Vorbes1raftheit rechtfertigt für sieb allein auch 
die Veuagung des Passes nicht! 

Wenn die APVO im § 5 als Gründe für ein Aufenthaltsverbot 
selbständig nebeneinandersteIlt: 
a. den Fall, daß das Verhalten der Au!länder .,geeignet ist, wichtige 

Belange des Reichs oder der Volksgemeinschaft zu gefährden" und 
h. den -Fall, daS der Aus1änder "wegen eines Verbrechens oder Ver· 

gehens ... rechtskräftig zu einer Strafe verurteilt ist'" 
während das HAG im § 23 als Ausweisungsgründe n ur die Gründe 
.,der öffentlichen Sicherheit nnd Ordnung" und das PaJ3G im § 7 neben 
anderen Gründen, zu denen aber die Vorbestraftheit nicht gehört, als 
Versagungsgrund nur kennt: 

daß "der Antragsteller als Inhaber eines Passes die innere oder 
äu6ere Sicherheit oder sonstige erhebliche Belange der Bundesrepublik 
Deutschland oder eines deutschen Landes gefahrdet", 

80 geht ea nicht an, 
die gelBmten Vorschriften des HAG und dea Pa.6G dahin auszu

weiten, dal! man in sie die Vorbestraftheit als Anwendungsfall hinein
interpretiert. 
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Es münen vielmehr besondere zusätzliche Grunde vorliegen, wenn 
§ 23 HAG oder § 7 Abs. 1 BuchsL a Pa6G gegen einen vorbest.raften 
Nichtdeutschen angewandt werden soll. Die Betroffenen sind auch über 
ihre Recbtutellung und Rechtshehelfe zu belehren. Daran denken, da& 
mancher nie strafftillig geworden wäre, wenn der von Deutschen begon. 
Dene Zweite Weltkrieg sie nicht aus ihrer Heimat·vertrieben hätte! 

2. Eine Anweisung der Justizminister der Länder an die Leiter 
der StrafanRtalten: 

Durch die Fürsorger und sonst Zur Hilfe Bereite dafür sorgen, da& 
kein nichtdeutscher Strafgefangener aus der t\n8talt ellt1assen wird, ohne 
daß recbtzeitig vor dem Entlassungstermin befriedigend gekJärt ist, wie 
es um sein Recht auf Aufenthalt, gehörigen Ausweis und ehrliche Arbeit 
bestellt ist. 

In beiden Anweisungen möge darauf hingewiesen werden, da6 
für nicbtdeuuche Straff'allige. vor allem aus den Ländern jenseits des 
Ei8ernen Vorhangs. in Sonderheit die sogenannten DP's (displaced per
sons) der .. Verein für Straffälligenhilfe für Nichtdeuucbe e. V. (ehr.i • 

. stophoruskreis)" in Wolfagarten. , Post Egelsbach b. Langen, fürsorge-
risch täti~ ist und da6 den Beauftragten dieses Vereins jede Unter
Itiltzung gewährt werden soll. 

Gefangene wählen zum Bundestag 1957 
(Betrachtung zur Bundestagswahl 1957 in hessischen 

Vollzugsanstalten) 
Von Albert Kreb ., Wieibaden 

Die Strafgefangenen im Bundesgebiet konnten, loweit nicht sach
lich begründete Einschränkungen des allgemeinen Wahlrechts entge
genstanden, zum ersten Male bei der Wahl zum Bundeatag 1957 auf 
Grund des Bundeswahlgesetzes vom 7.5.1956 (Bundesgesetzblatt 383) 
ihre Stimme abgeben. Dieser Vorgang h t fUr die Gesamtentwicklung 
des Strafvollzugs in der Bundenepublik von Bedeutung. Ohne aUe 
damit zUlammenhilngenden Fragen erschöpfend behandeln zu wollen, 
8011 auf einige eingegangen werden. 

I. Allgemein 
In der Abhandlung: .. Der Strafvollzug als Recbtsverhältni8 des 

öffentlichen Recbu" hatte Freudenthai bereit8 1911 (ZStW. 1911 (32) 
S. 226 ff.) die Frage erörtert, wie weit in diesem Bereich Recbtsvor. 
achriften staatsrechtlich geboten 8ind, und die Frage herausgegriffen: 
.,Sind StrafaD8ta1tain88S8en wablfähig?" Damals 8tellte er fest, da6 die 
Praxis des Staatslebens diele Frage im Endergebni8 verneint. - Heute, 
nach fast 50 lahren, hat sich durch da8 Wahlgesetz vom 7. Mai 1956 
die Antwort gewandelt. - Freudenthai kam zu dem Ergebnis, da6 
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die Freiheitsstrafe nach dem StGB für sich allein weder den Verlust 
der aktiven noch der passiven Wahllähigkeit zur Folge habe, und wies 
darauf hin, da6 die Frage lauten müsse, ob das Wählen oder Nicht· 
wählen der Gefangenen staatsrechtlich fundiert, und nicht, ob es er
wünscht sei. Diese überlegungen stellte er an, um zu zeigen, dafi das 
Recht der Gefangenschaft keineswegs nur in dieser einen Frage un. 
entwickelt und vernachlässigt sei. Dies gilt weitgehend noch heute. 
Kennzeichnend fUr die Genmtentwicklung ist, daS die besondere Frage 
Freudenthals nicht vom Strafvollzug her weiter bearbeitet und vor
angetrieben wurde. Das Recht zur Stimmabgabe wurde durch das 
Wahlge8elz gewährt, nachdem bereits bei den vorangegangenen Bun
deswahlgesetzen die Wahlbehinderung von Untersuchungsgefangenen 
und in Polizeigewahrsam befindlichen Personen weggefallen war (Sei
fert, K. H. Das Bundeswahlgesetz. Bundeswahlordnung und wahlrecht
liche Nebengesetze. Kommentar. BerHn, 1957. S.98). 

Zu den Ein8chränkungen gehört u. a. der Ausschlu6 bei Aberken
nung der bürgerlichen Ehrenr«hte nach §§ 35, 85, 98, 101 StGB. 

Mit dem Beseitigen des Ruhens des Wahlrechts ist aber die Frage 
der Wählbarkeit noch nicht entschieden. Fest BteM, da6 die Wählbar
keit ausgeschlossen ist, wenn das Wahlrecht durch Richterspruch ver· 
loren gegangen i8t, .denn schon § 31 StGB bestimmt, daf! kein mit 
Zuchthaus' Bestrafter je Abgeordneter werden kann (dazu auch Seifert, 
S. 103). Kann daraus gefolgert werden, daS dies bei einem mit Gefang· 
nis Bestraften möglich ist? 

In diesem Zusammenhang ist weiter 2U beachten, welche Stellung 
die öffentliche Meinung zu der Frage der Teilnahme von Strafgefan
genen am Wahlrecht einnimmt und welche Auffauung sie bezüglich 
der Wählbarkeit Strafgefangener vertritt. - Die zweite Frage blieb, 
80weit bekannt, bisher unerörteä Zur ersten Frage liegt z. B. die Stellung
nahme des Kommentators des Bundeswahlgesetzes. Seifert, vor. er nennt 
das Gewäbren des Wahlrecht! für StrafgefaDgene ,.eine in verschiedener 
Hinlicht fragwürdige Regelung ..... (Seifert, S. 98). Gelegentlich der 
Bundeetagswabl befa6ten sich einige Zeitungen mit dem Problem dei 
Wahlrechts der GefangeDen. Die .. Frankfurter Neue Presse" vom Samstag, 
dem 14.Septemberl957 berichtet unter der übenchrift ·.,Die Strafge
fangenen zum ersten Mal an der Urne" über den Wahl vorgang in der 
Strafanstalt Butzbach. Die Butzbacher Heimatzeitung, der "Wetterauer 
Bote" vom 23. Sept. 1957, 8childert den gleichen Vorgang. Auch der 
Heuilcbe Rundfunk brachte am 12.9.57 in der .. Rundschau aus dem 
Hessenland" einen kurzen Bericht über die in der Strafanstalt Butz
bach am 11.9.57 durchgeführte Stimmabgabe der Gefangenen. 

Eine ablehnende Beurteilung der Beteiligung von Strafgefangenen 
an der Bundestagswahl durch Presse oder Rundfunk ist niebt bekannt 
geworden. 
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II. Vor der Wahl 

Auf Grund des Bundeswahlgesetzes vom 7. ' Mai 1956 erschien es 
zweckmä6ig, die Briefwahl bei der Ausübung des Wahlrechts durch 
die Anstaltsinsassen anzuwenden, vor allem weil die Wahlberechtigten 
aus den verschiedensten deutschen Wahlkreisen stammten. Die Brief
wahl mußte recbtzeitig vor dem amtlich bestimmten Wahltag erfolgen, 
da die Ergebnisse am 15. 9. 57 bei den einzelnen Wahlkreisen vorliegen 
muliten. In keiner hessischen Vollzugsanstalt wurde zur Durchführung 
der Wahl ein eigener Wahlbezirk gebildet. 

Die Vorbereitung zur Wahl, insbesondere die Aufklärung der 
Gefangenen, erforderte erhöhte Bereitschaft aller Bediensteten. In ein· 
zeInen Vollzugsanstalten gaben die Anstaltsleiter an die Wahlberech
tigten ein Merkblatt aUB über die Briefwahl ah solche, und sie ergänz
ten es durch eine erläuternde Durchsage über den Hausfunk. 

Die Unterrichtung der Gefangenen über die Probleme, um die 
es bei der Bundestagswahl selbst ging, kann sich aber niebt auf die 
unmittelbare Vorwahlperiode selbst beschränken. Wie in allen deutschen 
VolIzugllBnetalten haben auch in den hessischen die Gefangenen ständig 
Gelegenheit, unter Wahrung des SicherheitsgeSichtspunktes, mit der 
Umwelt in Verbindung zu stehen und insbesondere durch Zeitungen, 
die seit Jahren unzensiert bleiben, und Rundfunknacllri.cllten das 
politische Geschehen zu verfolgen. Es ergab sich von selbst, daß nach 
BekaDntwerden der Möglichkeit, an der Wahl teilzunehmen, die Wahl· 
berechtigten besonders interessiert die politischen Nachrichten entgegen
nahmen. Zusätzlich waren den Gefangenen Wahlbroschüren und Flug
blätter der Parteien zugänglich. Von dieser Möglichkeit machten die 
Parteien nur in beschränktem Umfange Gebrauch. 

Ein bedeutsameres Problem war die Frage, ob Wahlversammlun
gen in den Strafanstalten zugelassen werden sollten oder nicht. Die 
Genehmigung hierzu wur4e erteilt, und in einzelnen bessischen 
Vollzugsanstalten fanden solche Versammlungen statt. In den Tagen 
vor der Briefwahl sprach in einer Anstalt an einem Abend ein eDU
Bundestagsabgeordneter und an einem folgenden Abend ein SPD·Bun
destagsabgeordneter. Der Anstaltsleiter eröffnete heide Abende mit der 
Begrüiun~ der Redner, bat die Hörer, unter Hinweis auf eine echte 
demokratische Haltung, die auch imstande sein müue, den Andersden
kenden anzuhören und ihn ungestört seine Meinung äUDern zu lassen, 
um Vermeidung jeglicher Zwischenrufe. Nach den Ansprachen der Red
ner - eine Diskussion war ausgeschlossen - schl06 der AnstaItsleiter 
mit einem Dank für die sachlichen Ausführungen. - Wo nicht Wabl· 
versammlungen abgehalten wurden, erfolgte die Unterrichtung der Stimm
~rechtigten auch durch Belehrung in Gemeinscbaftsveranstaltungen. 
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1II. Während der Wabl 
Die Stimmabgabe erfolgte in besonders für diesen Zweck herge

richteten Räumen. Das Wahlgeheimnis wurde gewahrt. 
Eine Anstalt berichtete: ein Gefangener findet auf dem Stimm

zettel nicht die Partei, die er wählen möchte. Er kommt im Wahl. 
raum an den 'fisch zu dem Beamten und sagt: "Ich bin von der 
deutschen Rechten. die steht aber gar nicbt auf dem Stimmzettel", 
Auf die Entgegnung, eine solche Partei gäbe es nicht, erklärte er: 
.. Doch, doch, mein Mann ist der Merkatz, der ist doch in der 
deutschen Rechten.... Betragt, ob er die DP meinte": .,Ja, jetzt wei6 
ich es wieder", Auf seine weitere Frage, ob der Wahlbrief an seinen 
Bürgermeister gehe, erhielt er zur Antwort, der Wahlhrief gehe an 
den Kreiswahlleiter, er könne ruhig wählen, was er wolle, el erfahre 
niemand, wem er seine Stimme gegeben habe. Die Antwort lautete: 
.. Dann bin ich beruhigt. Wenn der Brief nach Hause gegangen wäre. 
hätte ich nicht gewählt, die hätten mir daheim Schwierigkeiten gemacht". 

Ein anderer Gefangener versuchte, in seiner Art" Wahlpr~paganda" zu 
treiben. An einem Besenstiel hing er ein Tuch aus seinem Zellenfenstermit 
folgender aufgeklehler ID 9chr~ft .. Wählt SPD, Am.neatie ok". Unter den Ge
fangenen hatte sich allgemein dasGerücbt verbreitet"bei einem entsprechen· 
den W ahlergehnis würde die SPD eine weitreichende Amnestie durchführen. 

In einer andern Anstalt schien zuerst nicht allzugro6es Inter
esse an der Wahl vorhanden zu sein. Das Verstä ndnis für die gege
bene Gelegenheit der politischen Willensäu6erung wuchs aber dann 
doch, wie die hohe Wahlbeteiligung erkennen läSt. 

Eine Wahlbeeinflussung der Gefallgenen untereinander wurde 
niebt festgestellt. In den Aussprachen über die Wahl während der 
Arbeitszeit und der Freizeit proklamierte naturgemäi der eine oder 
andere seine Meinung ab die allein richtige. Wie im Wahlkampf im 
freien Leben, so kam es in den Zellen, in denen auf Grund der -über
belegung mehrere Gefangene gemeinsam untergebracht waren. zu leb· 
haften Debatten. Eine organisierte Wahlbeeinflussung von Seiten bestimm· 
ter Gruppen von Gefangenen konnte in keinem Fan beohachtet werden. 

Neben der Tatsache. dali die Gefangenen im Zusammenhang mit 
der Wabl keine Schwierigkeiten bereiteten, ist festzustellen, dali die 
Gewährung des Stimmrechts einen groben Teil der Wahlberechtigten 
offensichtlich überraschte. Sie haUen nicht damit gerechnet, daß sie 
als Strafgefangene je wählen durften. Dementsprechend beeindruckte 
sie die Zuerkennung des Wahlrechts stark. 

Eine in den hessischen Strafanstalten von Gefangenen vena6te 
und herausgegehene Anstaltszeitung .. Die Sonde", die in der Strafan· 
stalt Butzbach am B. September 1957 erschien, brachte unter der über. 
schrift "Strafgefangene wählen" S. 10 einen Beitrag zum Thema, der 
seiner Bedeutung wegen hier wiedergegeben werden soll. 
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.. Weon die SONDE mit diesem. Artikel ihrem Grundsatz, niebt 
in Politik ,,'Zu machen", untreu wird und zu den kurz bevorste· 
henden Bundestagswahlen diesen kleinen Beitrag bringt, so wird 
wohl jeder Leser - und wir hoffen, auch die verantwortlichen 
Herren uuserer Zeitung - dafür Verständnis haben. 

Wir dürfen wählen! 

Diese Tatsache an sich ist mehr als nnr ein paar trockene 
Zeilen wert. Sie bedeutet ein Novum im modernen, humanen 
Strafvollzug und verdient unsere gröGte Beachtung I Da6 selbst 
zu einer Zuchthausstrafe verurteilte Strafgefangene (ohne vom 
Gericht ausgesprochenen Ehrverlust) zur Wahlurne gehen dürfen. " 
beweist, da6 uns der Gesetzgeber. der Staat also, immer noch 
zur bürgerlichen Gesellscbaft rechnet, obwohl wir als Rechtsbre· 
cher verurteilt sind. Wir sollten dieaes Vertrauen. welches in uns 
gesetzt wird. wohl schätzen und es in Zukunft nicht mehr " miß· 
brauchen! 

Als Staatsbürger haben wir nicht nur Rechte - der Staat 
jst nicht dazu da. da6 wir nur die Hand aufhalten und nehmen, 
wir dürfen nicht nur auf unser Recht" pochen -, sondern wir 
müssen auch daran denken, da6 wir Pflichten zu erfüllen haben! 
Und zu den Pflichten eines StaatsbürgeriI gehört es. daS er von 
seinem Wahlrecht Gebrauch macht. Wer also wahlberechtigt ist. 
der zögere nicht, seine Stimme abzugeben. 

Wen oder wall wählen wir? 
Jeder erwachaene Deutsche drau.6en kommt in diesen Tagen 

" irgendwie mit der Wahl·Kampagne, die auf ihrem Höhepunkt 
angelangt ist, in Berührung. In gro&en Versammlungen legen die 
Kandidaten der einzelnen Parteien den Wählern ihr Programm 
,:,or. Wir hier sind nur auf einige Zeitungen und Rundfunksen· 
dungen angewieaen. Deshalb gilt es gerade für uns. besonders gut 
zu überlegen. in welchen Kreis wir auf dem Stimmzettel das 
Kreuz machen! Wir dürfen uns nicht von momentanen Stimmun· 
gen leiten lasseil oder einfach .. fünf gerade sein lassen"', wir 
wählen nicht den Kandidaten Müller der X·Partei, weil unser 
Freund Max ihn auch wählt, sondern wir werden UDS 8agen müssen: 
Welche Partei und welcher Kandidat wird es uns am ehesten 
ermöglichen können, da6 wir uns nach der Entlassung in Frieden 
und" Freiheit aUI eigener Kraft ein neues Leben aufbauen. 

Wer uns dazu verhilft. der bekommt unsere Stimmel" 

IV. Nach der Wahl 
Vom Strafvollzug aus gesehen ist die Frage wesentlich. wie das 

Verhalten der InsasIen in den Vollzugsanstalten vor, während und 
nach der Wahl war. Zweifellos hätten siclJ. Schwierigkeiten ergeben 
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können, vieUeicht bedingt durch die besondere Situation und durch 
verschiedene politische Uberzeugung, auch durch die Tatsache, dafi 
ein Tell der Gefangenen wahlberechtigt war und ein anderer nicht, 

. und schlie6lich dadurch, daEs in grö6erem Ausma6e als sonst üblich 
die öffentliche Meinung durch Zeitung und Rundfunk in den Bereich 
der Alllltalt bineinwirkte. Die Berichte sämtlicher selbständiger hessischer 
Vollzugsanstalten geben gerade in dielIen Fragen ein recht eindrucksvolles 
Bild. über das Verhalten der Gefangenen. Keine Anstalt hatte ir.gendwelche 
groben Unregelmäliigkeiten mitzuteilen. D.ie Wahlbeteiligung in den einzel· 
nen Anstalten schwankte zwischen 83,8 und 96,76 °/0• das ergibt eine 
durchschnittliche Wahlbeteiligung von rd. 90,28 %. Die Wahlheteili
gung der freien Bevölkerung im Lande Hessen betrug 89,4 %. Ob von 
den Gefangenen mit der Briefwahl etwa durch Einstecken von Kassibern 
MiJibrauch getrieben wurde, hat, sich bisher nicht herauegeste1lt. 

Die bei der Bundestagswahl 1957 gemachten Erfahrungen scheinen 
Iluch für zukünftige Wahlen beachtenswert. Einige wichtige Fragen 
seien hier herausgestellt. 

1. Die henischen Vollzugsbeamten empfanden die Aufhebung 
des Ruhens des Wahlrechts für Strafgefangene nicht als eine "fragwür
dige Regelung" (Seifert, S. 98), sondern vertraten in der Mehrzahl die 
AuHassung, die Gewährung des Wahlrechts beruht auf einer folgerich
tigen Entwicklung der Ideen, die der Zweck und das Ziel des Strafvoll
zug. !letzt. 

2, In dem Entwurf der neuen bundeseinheitlichen Vollzugsordnung 
wird I, Al1gemeines. Zweiter Abschnitt "Behandlung und Verhalten 
der Gefangenen", "zweck und Ziel des Strafvollzugs" wie folgt um
.chrieben : 

,.a) Die Strafe ist Freiheitsentzug. 
b) Der Vollzug der Freiheitsetrafe dient dem Schutz der GeielI· 

schaft und soll den Gefangenen zu der Einsicht bringen, daJi 
er für begangenes Unrecht einzustehen und künftig ein gesetz· 
mä6iges und rechtschaffenes Leben zu führen bat. 

c) Dieses Ziel kann nur durch einen auf die Persönlichkeit des 
einzelnen Gefangenen abgestellten Strafvollzug erreicht werden. 
In dem Gefangenen ist die Bereitschaft zu weckeD und _ die 
Fähigkeit zu stärken, .ich im Lebenskampf zu bewähren," 

Diege Leitsätze schlieien m. E. mit ein, dai dem Gefangenen in 
geeigneter Weiee die Möglichkeit gegeben wird, auch während seines 
zeitweiaen Aueechlusses aue der Öffentlichkeit in sinnvoller Weise an 
den Geschehniesen im öffentlichen Leben teilzunehmen. 

3. Auf Grund der Beobachtungen bei der Bundestagswahl 1957 
&eheint prüfenlwel't zu lein, ob und in welcher Weise die Länder bei 
Strafgefangenen, ebenso wie bereitl bei den Untersuchungsgefangenen 
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und den im Polizeigewahrsam befindlichen Personen das Ruhen des 
Wahlrechts aufheben. Nachdem das Bundeswahlgesetz diesbezüglich eine 
Neuregelung brachte. werden auch die Landeswahlgesetze in diesem 
Punkt tiberprüft werden müssen. 

4. Das Wahlrecht bedeutet für den Gefangenen wie auch den freien 
Bürger Wahlpflicht in dem Sinne, daS er auch in Gefangenschaft für 
das Geschick der Gesamtheit mitverantwortlich und ihm unmittelbar 
verbunden bleibt. 

5. Die Frage der Wahlunmündigkeit der zu Ehrenstrafe Verurteilten 
gewinnt eine neue Bedeutung insofern, als bisher der Verlust der 
bürgerlichen Ehrenrechte sich ausschliefilich nach dem Vollzug aus· 
wirkte. Jetzt tritt eine weitere Differenzierung ein, die die anscheinend 
einheitliche Masse der Gefangenen unterteilt in solche. die das Wahl
red:at ausüben dürfen, und solche. denen dies zusätzlich zum Freiheits
entzug verwehrt ist. 

6. Vom Standpunkt des Strafvollzugs aus erscheint eine Regelung 
des Wahlrechts von Strafgefangenen empfehlenswert. 

Ohne zu allen Einzelfragen Stellung zu nehmen, hält der Verfasser 
die gewährte Möglichkeit zur Ausübung des Stimmrechts bei der Bun· 
destagswahl 1957 im Rahmen der Gefangenenbehandlung u. a. deshalb 
für einen Fortschritt, weil damit dem Gefangenen neue Pflichten auf
erlegt werden. Ihre sinngeruäSe Firfüllung hängt freilich mit davon ab. 
wie die Vollzugsanstalten eine echte Vorbereitung für die Wiederein
gliederung oder die erstmalige Einordnung des Bestraften in das 
Gesellschaftsleben treffen. Damit wird durch die Gewährung der Stimm
abgabe auch den Verantwortlichen im Strafvollzug eine neue Aufgabe 
gesetzt. Dies gilt besonden für diejenigen Beamten, die täglich engen 
Umgang mit den Gefangenen haben, sie werden erhöht verp8ichtet, 
durch Beispiel und Ventändnis an der grofien geeellscbaftlichen Auf
gabe der Resozialisierung mitzuwirken. 

Bundestagswahl 1957 in der Strafanstalt 
Diehurg 

VOD Gerhard Hllut, Dieburg 

Die Wahl zum 3. Deutschen Bundestag hat wie in der Offent
licbkeit allgemein so auch unter den Gefangenen besonderes Interesse 
ausgelöst, dae nach dem Bekanntwerden des Wahlrechts für die Ge
fangenen noch eicbtlich anstieg. Während nur ein geringer Prozentsatz 
der Gefangenen diesem Geschehen Icheinbar gleichgültig gegenüber
sland, dankte die Mehrzahl der Gefangenen nach Anerkennung der 
politischen Milndigkeit durch Ausübung des aktiven Wahlrechts. Poli· 
tische Gespräche unter den Gefangenen fanden lediglicb in Form von 
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zwanglosen Unterhaltungen statt und nahmen nirgends den Charakter 
von politischer Beeinflussung nach einer hestimmten politi8chen Rich
tung hin an. Obgleich einige Gefangene, ob durch Beruf oder beson
dere Stellung im öffentlichen Leben bleibe dahingestellt, einen gewis· 
sen politischen Ein8u6 auszuüben imstande gewesen wären, verhielten 
sich alle vor der Wahl wie auch nach Bekanntwerden der Wahlergeb. 
nisse korrekt, einsichtig. sachlich und ruhig. Von besonderen Verhal
tensweisen oder Vorkommnissen bezüglich der Wahl war unter den 
Insassen nichts festzustellen. Die politischen Gespräche im Rundfunk 
wurden von den Insassen aufmerksam verfolgt. Selbst die Propaganda· 
parolen der Lautsprecherwagen, die in der Anstalt gut hörbar waren, 
erhöhten wohl die Anteilnahme an dem. bevorstehenden Wahlakt, be
einfiu6ten aber nicht den Inhalt der politischen Gespräche der Gefan
genen untereinander. Daher war es auch ohne Bedenken möglich. in 
der Anstalt zwei Wahlversammlungen durChzuführen. Am 9.9.1957 
sprach der CDU-Bundestagsabgeordnete Dr. Walter Löhr vor den Ge
fangenen und am 10.9.57 der 5PD-Bundestagsahgeordnete Heinrich 
Ritzel. Beide Vorträge verliefen sachlich ·und ruhig und ohne jegliche 
Störullg von SeiteIl der Gefangenen. 

Die Vorbereitungen his zur Wahl erforderten in der Anstalt viel 
Zeitaufwund durch umfangreichen ~chriftverkehr und Unvermeidliche 
Rückfragen. 50 war es bei 315 wahlberechtigten Gefangenen nur in 
24-5 Fällen möglich, die Wahlunterlagen auf die Erstanforderung hin 
zu erhalten. In 70 Fällen waren bis zu 5 Anforderungen bei den ver
schiedenen Wahlämtern erforderlich geworden. Der Grund dafür liegt 
in den verschiedensten Ursacben: teils werden die Angaben über Wohn
sitz in der Rubrik ,,:;:uletzt poli"lleilich gemeldet" in den pf'-rsonalunter
lagen der Gefangenen unzureichend geführt. Mitunter treffen diese An
gaben des Gerichts um Tage der Einlieferung bzw. der Gestellung des 
Gefangenen niebt mebr zu, so daß sie durch den Betreffenden berich· 
tigt werden müssen; Es gibt Gefangene, die diesbezüglich wissentlich 
falsche Angaben machen, um besonders bei Gnadensachen durch den 
Begriff "ohne festen Wohnsitz" nicht benachteiligt zu sein. 

Die Bezeichnung "ohne festen Wohnsitz" (0: f. W.) wurde bei den 
Vorbereitungen zur Wahl in mehreren Fällen fragwürdig. Es stellte 
sich unter anderm heraus, dan infolge der Anforderung der Wablun
terlagen mebr Gefangene o. f. W. in der Anstalt vorhanden waren, 
als ursprünglich in den Akten geführt wurden. Bei Bekanntgabe dieser 
Tatsache waren nicbt wenige Gefangene erstaunt, ohne festen Wohnsitz 
zu sein. Die Begründung dafür kann beispielweise in folgendem Sach
verhalt liegen: Ein in Frankfurt (Main) lebender lediger Mann wohnte 
in Untermiete und war dort entsprechend polizeilich gemeldet (gem. 
Meldeordnung ist der Vermieter nach Ablauf von 4 Wochen verpflichtet, 
seinen Untermieter polizeilich anzumelden). Er wurde straffällig und 

141 



· kam in ein Gefängnis. Der Vermieter meldete nunmehr diesen Mann 
polizeilich ab, in den meieten Fällen als .. unbekannt verzogen". Damit ist 
dieser Mann .. ohne feliten Wohoeitz". Dieses Merkmal mag auf aeine 
frühere Wohnung zutreffen, aber doch nicht auf seinen Wohnsitz Frank
furt (Main). Hier bedarf m. E. das polizeiliche Meldeverfahren einer 
überprüfung bezüglich einer exakten Abgrenzung des Begriffee .. 0. f. W.". 

Die Merkmale, die für die Ausübung des Wahlrechts erforderlich 
sind - (gem. Bundeswahlge8etz § 12 v. 7.5.56 und Bunde8wahlordnung 
v. 16. 5. 27), 80 z. B. minde8ten8 3 Monste Aufenthalt im Wahlgebiet, 
Beeitz der bürgerlichen Ehrenrechte, nicht entmündigt, können durch 
diese Art von Streichung der polizeilichen Meldung in der verhältnis
mäiig kurzen Zeit vom Eintreffen der Anforderungsunterlagen bis zur 
Wahl nicht eindeutig festgestellt werden. Hinzu kommt evtl. falsche 
Namensführung, Staatsangehörigkeit u. a:, W88 ebenfalls notwendige aber 
zeitraubende Ermittlungen erforderlich macht. Die Angaben der Gefan
ge.nen können, selbst wenn sie 8chriftlich als wahrheitsgetreue Angaben 
niedergelegt sind, nicht anerkannt werden, da man zu Zeiten einer 
Wahl stets mit Einsprüchen und Anfechtungen einzelner Parteien oder 
auch mit abfälliger Kritik des AUlilandes rechnen mu6. ZUliammenfas
send kann gesagt werden, dai in dem oben angegebenen Beispiel der 
Wohnort als "polizeilich gemeldet" beibehalten werden mü6te. Damit 
ist auch die Gewähr gegeben, daß der Betreffende im Falle einer Wahl 
in einem Wählerverzeichnis erfaßt ist. 

Anders steht es mit der Frage des Begriffes "ohne festen Wohn
sitz" bei solchen Straffälligen, die z. B. illegal aus der Ostzone nach 
Westdeutschland eingewandert sind. Hier haben nun wirkliche Schwie
rigkeiten in der Beschaffung der Wahlunterlagen eingesetzt. Jn keinem 
dieser 56 Fälle der hie8igen Strafanstalt konnte mit Sicherheit die 
Wahlberechtigung ermittelt werden. Selbst wenn aus dem Urteil oder 
den Vollstreekungspapieren hervorgeht, daß de~ Genannte sich bereits 
3 Monate im Wahlgebiet aufhält, ist 'nicht festzustellen, ob die son
stigen Wahlberechtigungsbedingungen erfüllt sind. Ausschlaggebend ist 
der Hauptwohositz, der vielfach verleugnet wird und u. U .. in der Ost
zone liegt oder dergleichen. Es ist daher zu verstehen, da& sich die 
Gemeinde Dieburg zunächst weigerte, den Gelan-genen o. f. W. das 
Wahlrecht am Ort zuzuerkennen. Um für diese Gefangenen trotzdem 
das Wahlrecht zu erwirken, habe ich sie veranla6t. schriftlich gegen 
das in Dieburg aufgelegte Wählerverzeichnis Einspruch zu . erheben. 
Nach mehnnaliger Rücksprache und nach Verhandlungen mit dem zu
ständigen KreiswahHeiter wurden diese Schwierigkeiten aus dem Wege 
geräumt, 80 da6 die Gefangenen o. f. W. hier das Wahlrecht bekamen. 
Es wäre indes zu empfehlen, in Anbetracht der gesetzlichen Bestim
mungen über die Ausübung des Wahlrechts die Gefangenen o. t. W. 
aus der Oatzone künftig von der Teilnahme an der Wahl auszuschlieien. 
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Der Psychotherapeut • In der Strafanstalt II 
VOD 0... K. Plu!cb, Kauel 

Der Verfaner dea folgenden Berichtll ist als hauptamtlicher Ner
venarzt an der Strafaostalt Kassel-Wehlheiden seit 1. März 1949 mit 
dem Vel'tluch befa6t, die Psychotherapie·) in den Strafvollzug einzufüh
ren. Dieser Bericht stellt zusammen mit dem in Heft 2/57 erschienenen 
Beitrag die erete Veröffentlichung seiner Erfahrungen dar. 

Es iat zunächst nötig. einige Worte über das Wesen der Psych~ 
therapie zu 8agen. Sie verdankt ihre Entstehung und ihre Entwicklung 
zu einer neuen ärztlichen Behandlungsmethode dem Aufkommen und 
der immer weiteren Verbreitung einer Krankheitsform. die aIe ,.Neurrue" 
bezeichnet worden ist. Die Neurose ist. offenbar eine Begleiterscheinung 
der immer komplizierter werdenden Daseindorm der horozivilisierten 
Menschheit und hängt wesentlich mit dem .. Verlust der Mitte", d. h. 
der religiösen Gebundenheit und Geborgenheit, zu!ammen. Auch scheint 
ein gewisser Entartungsgrad, der sich in gesundheitlicher überfeinerung 
mit leicht erschöpfbarer Spannkraft äullert, mitzuwirken. Auf jeden 
Fall liegt der Neurose ein Nach1assen oder Venagen der schöpferischen 
Gemütskriilte: zugrunde, so dall gewisse Erlebnilse nicht mehr bis zur 
Assimilation, · d. h. his zur restlosen Einordnung, verarbeitet werden 
können. Der Mensch bleibt in seinem Bemühen, mit den Lebensanfor
derungen fertig zu werden, slecken und kapituliert schlielllicb unter 
dem Encheinungsbild der Neurose , das außerordentlich vielgestaltig sein 
kann. Der Patient erlebt das Symptomenbild der Neurose als Krankheit, 
auch wenn ärztlich in vielen Fällen kein organischer Krankbeitsbefund 
erhoben werden kann. Die rein auf organische Krankheitsbehandlung 
eingestellte Medizin stand daher den Neurosen zunächst hilflos und 
verärgert gegenüber, entwertete sie als "Hysterie" und gab ihnen "da
mit den An8trich der Unechtheit. Unter dieser Verfemung leidet die " 
Neurose beute noch, obwohl es seit mehr als einem halben Jahrhun. 
dert eine ,.Psychcnherapie" gibt, die das Wesen der Neurose restlos 
aufgeklärt hat. Es kann hier auf die Entwicklung der Psychoth~Tapie, 
die bekanntlich durch Freud begründet, durch Adler und Jung er
weitert und durch viele bedeutende Praktiker auf den heutigen Stand 
gebracht wunle, nicht eingegangen werden. Die Bedeutung der Psycho
therapie liegt aber nicht nur darin, dafi sie das Wesen der Neurose er
forscht und eine Methodik der Neurosenbehandlung entwickelt hat, 
eben die .. aeelische Behandlung", sondern dai sie auf ihrem Wege auch 
eine Füll" neuer Einsichten in das Wesen des Menschen gewonnen 
bat, die einerseits" ah "Tiefenpsychologie" (Lehre von den unbewu6ten 
See1envorgängen) .~'andereClleits als eine neue .. Anthropo1ogie" (Men
schenkunde) zusammengefa6t worden sind. Vor allem hat lIie gegenüber 

-) DI& Wort. Ulld NameDoerkllruqell be1illdclI .Im 1n Heft 2151, S. IU fI. 
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der materialistischen Einstellung der Schulmedizin, die den Menschen 
nur ab Körper sieht und behandelt, jener .. abnormen Halbsei
tenlähmung der Medizin", wie sich Prinzhorn sehr treffend ausge
drückt hat, das Augenmerk wieder darauf gelenkt, daS der Körper 
ein beseeltes Wesen ist:. eine "Leib-Seele-Einheit", die beim Menschen 
noch dazu in einer polaren Spannung zum "Geist" stebt:. und daS 
diese 8psn.nungsreiche Drei-Einheit von Leih·Seele-Geist, die man in 
ihrer schicksalhaften Geprägtheit und in ihrer lebendigen Auseinander
setzung mit der Welt als .. Per8önlichkeit" bezeichnet, an jedem Krank
heitsgeBcheben beteiligt ist, infolgedessen auch bei jeder ärztlichen 
Behandlung angesprochen werden muli Auf diese Weise ist der PrycJw· 
therapeut nur ein Vorkämpfer des wahren Arzttums, des .. Arztes der 
Persönlichkeit" Cfitel des Lehrbuchs der Prychotherapie von Speer, 
1949), der bei allen seinen ärztlichen Bemühungen stets die leib-seelisch
geistige Ganzheit des Menschen in ihrer gegenwärtigen Verfassung, in 
ihrem hiographischen Gewordensein, in ihrer augenhlicklichen Lebens
lage und ihrer Verflechtung in den Zeithintergrund vor Augen hat. 

Die Behandlung der Neurose wird vor dieser Betrachtungsart nur 
zu einem Sonderfall ärztlicher Ganzheit.behandlung, bei dem allerdings 
vorwiegend mit seelischen Mitteln gearheitet werden muß, weil die 
Krankheitsursache bier eben vorwiegend im Seelischen zu suchen ist_ 
Die seelischen BehandlungsmiueI bestehen bekanntlich in der "Analyse", 
d.h_ der tiefgehenden Aussprache mit Aufdeckung der Vorgeschichte 
und der prydwlogischen Hintergründe der Neurose unter Zuhilfenahml< 
der Traumbesprechung, in der .. Abreaktion· verdrängter Kompkxe", in 
der Eröffnung neuer Lebenseinsichten und -aussichten, in der Ermuti
gung zu neuer aktiver Lebensgestaltung, eventuell unter Zuhilfenahme 
von Hypnose oder Autogenem Training - und dies Ganze getragen von 
einem tiefgebenden Vertrauensverhältpis zwischen Arzt und Patienten. 
Hir das man den besonderen Ausdruck. der "Uberuagung" geprägt hat. 
In diesem besonderen mitmenschlichen Kontakt, der die tragende Mitte 
der ganzen Behandlung darstellt, liegt das eigentliche Geheimnis der 
Psychotherapie; er mUB zum Einsatz des wissenschaftlichen Rüstzeugs 
hinzutreten, wenn die Behandlung erfolgreich sein soll. Eine besondere 
Art selbstloser Liebesfahigkeit auf Seiten des Psychotherapeuten, die 
Speer als "fürsorglich denkende und handelnde Zuwendung zum · Mit
menschen" definiert hat, konstelliert im Patienten jene Aufgeschlossenheit 
und Vertrauenshaltung, die die Voraussetzung für den Heilungsvorgang 
ist. Die existentielle Wirklichkeit des prychotherapeutischen Geschehens 
liegt demnach in der Begegnung von Mensch zu Mensch, wobei der 
Leidende als der Schwächere sich an der grö6eren Weltsicherheil, Le
bensreife und Lebensweisheit des Therapeuten zu mutigem NeuaJlsatz 
des Lebens aufrichtet_ In der Strafanstalt bieten sich reichste und man
nigfaltigste Möglichkeiten, die eben gekennzeichnete psychotherapeutische 
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Grundhaltung 118mt der Ganzheitsbetrachtung, dem tiefenpsychologi.schen 
und menschenkundlichen Wissen und der paychotherapeuti.!chen Metho
dik einzusetzen. 

Zwei große Gebiete des therapeuti.!chen Einsatzes kann man dabei 
unterscheiden: 

1. die Behandlung von Neuro&en, 
2. die Behandlung des g~fangenen . Kriminellen als solchem. 
Im ersteren Falle handelt es sich um Paychot~rapie im engeren 

Sinne, eben um Neurosentherapie, im zweiten Fall um Psychotherapie 
in einem erweiterten Sinne, wie· er sich zwangsläu6g aus der Arbeit 
des P&ychotherapeuten in der Strafanstalt ergibt, nämlich als Beband
lungsweg für die Kriminalität als solche. 

Die!le Erweiterung erscheint wie eine Grenzüberschreitung aus 
dem Gebiet der Medizin in das der Sozialpädagogik; aber wir werden 
im Laufe der Darstellung sehen. da& sich diele Grenzüherschreitung 
sozusagen "legal" ergiht: 

1. aus der Ganzheitsbetrachtung, 
2. BUS der unlösbaren Verflechtung der neu.rotisclum. Reaktionen 

mit der kriminellen Gesinnung, so da6 die einen ohne die 
andere gar nicht behandelt werden können. 

Daraus ergibt sich aber in der Praxis die Möglichkeit und in 
vielen Fällen die Notwendigkeit, auch den nicht neurotischen Krimi.
nellen mit den Mitteln der Psychotherapie zu behandeln, und zwar 
mit dem eindeutigen Ziel, ihn von seiner k.riminellen Gesinnung zu 
befreien. 

Wir gehen von der Behandlung der Neurosen aus. 
In der Strafanstalt bieten sich dem ·Psychoiherapeut.en drei Gruppen 

von Neurosen zur Behandlung an: ' 
1. die Haftneurosen (Haftreaktionen., Haft- "Psychosen" ), 
2. Neurosen. die der Gefangene schon von draußen mitgebracht 

h'4 
3. kriminogene Neurosen, d. h. solme Neurosen, die aus sim heraus 

zu strafbaren Handlungen geführt haben und infolgedessen eine 
kriminelle Bewertung erfahren haben (in erster Linie Sexual
neurruen). 

1. Die Gruppe der Haftreaktionen. 
Mit dieser Gruppe besitzt die Strafanstalt sozusagen ihre eigenen 

Neurosen, die für die Haft8ituation typisch sind. 
Die Haftsituation ist eine der Lebenslagen, die dazu angetan sind, 

Neurosen zu erzeugen. Wir erinDern uns der einleitenden Ausführun
gen über das Wesen der P.symotherapie und der Neurose. wo gesagt 
wurde, da6 ein Mensch in Neurose verfällt, wenn er ein Erlebnis psy· 
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chisch nicht mehr zu verarbeiteb vermag, sondern vor di.eser unlös' 
bar erscheinenden Aufgabe in das neurotUche Kranksein ausweicht. 
Die Haftsituation erweist sich für viele Gefangene als eine Allfgilbe, 
die von ihnen psychisch nicht bewältigt wird. Eine Form dieser Nicht· 
bewältigung ist die Haftreaktion. (Es gibt noch andere Fo.rmen der 
Nichtbewältigung, auf die wir ebenfalls zu sprechen kommen werden, 
nämlich die schwächliche und die zynische Anpassung an die Haft· 
situation,) 

Die Schwierigkeiten, die zum neurotümen Versagen führen , liegen 
bei den Haftreaktionen, wie bei allen Neurolfen, teils in der Beschaffen · 
heit der ällheren Umstände, also hier des Gefängnismilieus, teils in 
inneren Schwächen der Person des Gefangenen. 

Die äu6eren Schwierigkeiten sind darin zu suchen, daS dem Ge· 
fangenen zugemutet wird, monate. oder gar jahrelang unter unnatür· 
lichsten Bedingungen zu leben, Nach Haus v, Hentig ist die Haft 
.. die unnatürlichste von allen Formen der Umwelt .. , Diese Unnatur 
liegt aber im Wes«tn der Freiheiustrafe und stellt das mit der Be
strafung beabsichtigte Strafübel dar, ·Es besteht seinem Wesen nach 
darin. daß Jer Gefangene aLls seinem natürlicheu Lebenszusammenbang 
herausgerissen worden ist und in einer Umwelt zu leben gezwungen 
wird, in der er nur noch mit einem kümmerlichen Teilbestand seines 
Wesens Mensch sein kann. Der Mensch endet bekanntlich nicht mit 
seiner Körperoberftäche, sondern entreckt sich mit lausend un9ichtba
ren Fäden in seine Umwelt hiDein, und diese Umweltbeziehungen 
machen sein Leben aus. Der weitaus größte Teil dieser Umweltbezie
hungen verfallt der Amputation, wenn der Mensch eine Freiheiwtrafe 
antritt, Der lebendige Zusammenhang mit seiner Familie, seiner Wohn
stätte, seiner Gemeinde, seinem Arbeitsbetrieb, seiner HeimatIandschaft 
wird zerrissen, und diesel' seines bisherigen Lebensinhalts beraubte 
Mensch wird in eine Umwelt hineingestellt, die ihm als Ersatz nur äußerst 
dürftige Lebensverhältnisse bietet. "dürftig" nicht in dem Sinne von 
.. einfaeb und bescheiden", sonäern von .. öde, kahl, lieblos", ·Es handelt 
sich also nicht bloS um eine quantitative Verarmung an lebensbezü
gen, sondern auch um eine qualitative Verödung des Lebens, die in 
der Seele des Gefangenen die Befindlichkeit der Lust· und Liebl08ig
keit erzeugen muS, 

Das ist die Wirklichkeit der Freiheitsstrafe, die dem Gefangenen 
als die zu bewältigende Aufgabe gestellt ist, Bevor sie von ihm aber 
als solche erkannt wird, ist sie ihm zunächst einmal .. Erlebnis", .. Er
leidnis", Ein solches Kümmerdasein kann nur "erUuen" werden, Das 
entspricht ja auch dem Sinn der Strafe: daR Strafübel soll ein Leiden 
lein, ein Leiden, durch das das Leid, das den Mitmenschen oder der 
Gemeinschaft durch die krimioelle Handlung zugefügt worden ist, auf 
dem Wege der Sühne wieder ausgeglichen werden soll, ein Leiden aber 
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auch, an dem der Bedrafte zu einer besseren Lebenseinstellung her· 
anreifen soll, die eine Wiederholung der Straftaten ausschliefst. 

Als Straßeiden in dieeem echten ethUchen Sinne kann das Haft· 
elend aber nur von denjenigen Gefangenen aufgefaut werden, die eine 
volle Einsicht in die sozial·ethischen Zusammenhänge haben und die 
zu ihrem eigenen Leben eine kritische und eine ethische. d. h . wert· 
gebundene und nach Selbstvervollkommnung strebende Einstellung 
haben. Nur unter diesen Voraussetzungen wird ein Mensch in der 
Lage sein, den Sinn der Strafe wirklich zu verstehen und von innen 
beraus mit eigenem Willen nachzuvollziehen und zu erfüllen. Nur 
daDn nimmt er auch du Haftleiden als eine zu bewältigende Aufgabe 
auf sich. Er erleidet es fortgesetzt und hört nie auf, das Kümmerliche 
seines Gelängnisdaseins mit seinem eigentlichen Leben, von dem er 
abgeschnitten ist, zu vergleichen. Dadurch erneuert sich sein Leiden 
täglich und 9tÜndlich. Aber er erträgt es als aelbstverschuldete Sühne 
und bezieht die Kraft dazu aus seinem Inneren, das sich der Ganz
heit des Leben9 und den übergeordneten Zusammenhängen verpflichtet 
fühlt. Rein äu'erlich gehört er dem Gefängnis an, aber in seiner 
Phantallie lebt er drauien, in lIeiner eigentlichen Welt, in seiner Familie, 
seiner Arbeit, seiner Landschaft. Diese ganze Welt hat er ,,introver· 
tiert", d. h. in sich hineingenommen. Deshalb bleibt er - trotz äuuer· 
Iieher Beschneidung auf ein kümmerliches Lebensminimum - inner· 
lich ganz, intakt, integer, heil, gesund. Er wird eines Tages ohne 
Schaden, sogar 'mit einer höheren menschlichen ReHe, du Gef'angnis 
verlassen und als vollwertiges Glied in seinen Lebenskreis zurück· 
kehren. In dieser Weise sieh t man etwa ältere Bauern, Familien· 
väter, Handwerker mit eigenem Betrieh, Lehrer, Menschen aus verant· 
wortlichen Positionen und politische Gefangene ("Gesinnungstäter") 
ihre Strafe abmachen, lauter Menschen also, die im Grunde ihrer Ge · 
sinDung nicht kriminell sind, die sich im Leben schon durchaus be· 
währt haben und im Gemeinschaftaleben verankert sind. 

Es sind diejenigen Gefangenen, um die sich weder die Justiz noch 
der Strafvollzug, noch der P'Ychotherapeut Sorge zu machen brauchen. 
Sie sind im Grunde "in Ordnung" und wissen auch mit einer Frei· 
heitsstrafe, die sie "sich durch menschliches Versagen oder durch polio 
tische Betätigung zugezogen haben, innerlich richtig fertig zu werden. 

Dabei handelt es sich aber um eine zahlenmä6ig :t.iemlich kleine 
Elite. Das GrOB der Gefangenen ist aus ganz anderem Stoff gemacht 
und reagiert von Grund aus anders. Diejenigen, die in der Sozietät 
noch . nicht tiefer verankert sind oder denen es tlberhaupt noch an 
einer .Verwurzelung in einem über das Ich hinausgehenden Aufgaben
kreis mangelt, bei denen es infolgedessen noch nicht zur Ausbildung 
eines .. sozialen Funktionskomplexe&" in der eigenen Persönlichkeit 
gekommen ist, aleo dessen, was man auch als .. Gemeinschaftsgesinnung" 
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oder "soziales Gewissen" bezeichnen könnte, sind in Gefahr, der Haft
situation durch Anpassung zu erliegen. Sie leiden nur vorübergehend 
unter der Umstellung von der .Freiheit auf das Gefangnisdasein, rea
gieren in dieser übergangsphase vielleicht mit rebellischem Verhalten 
und sonstigen disziplinären Schwierigkeiten, um sich dann aber mit 
den Bedingungen dieses beengten und entleerten Lebensraumes abzu
finden. Ohne daß ihnen bewu6t wird. was sie tun, reduzieren sie 
ihre Menschlichkeit auf das dürftige Gefängnillma.&, machen sich zu 
Robotern der Arbeitsbetriebe und robotern möglichst auch in der 
Freizeit noch auf ihrer Zelle his zum Eintritt der Dunkelbeit weiter 
und haben als einzigen Ausgleich die Zellengemeinsc.haft mit ihren 
Gesprächen. Diese Gemeinschaft ist im allgemeinen in ihrer inneren, 
geistigen Struktur asozial, antisozial und kriminell. Die Gespräche 
werden beherncbt von den 4 Hauptthemen: sexueller Zote, Haus
klatsch, vergangenen und künftigen "Fakten" und Tahakschieberei. 
An ihnen nährt sich die Seele dieser Gefangenen und wird fortzeugend 
weiter vergiftet. Das gute Buch ist zwar da, verfallt aber der zy nischen 
Entwertung. Bessere Meinungen werden höhnisch unterdrückt. 

Diese Form der Anpasllung an das Haftdasein bedeutet demnach
trotz sogenannter .. hausurdnungsgemä&er Führung" und hester Arbeits
leistung - eine Weiterentwicklung·der kriminellen Gesinnung während 
der Strafverbü6ung und damit eine Verkehrung der Strafe in ihr Ge
genteil, in die Züchtung des Verbrechertums im eigenen Hause. Diese 
Gruppe der aktiv Kriminellen erlebt die ~trafe nicht mehr als Suafe. 
sondern nur noch als eine von vornherein mit eingerechnete vorüber
gehende Unterbrechung des kriminellen Lebens. Die Gefangenen dieser 
Gruppe bleiben im allgemeinen gesund, sie baben meistens eine ro
huste Gesundheit, da sie ni.cht durch Gewissensnöte behelligt werden. 
Dem Psydwtherapeuten gehen sie aus dem Wege, entwerten aber seine 
Arheit. wo sie nur können. und trachten darnacb. seine aufbauenden 
EinBüsse bei ibren Mitgefangenen schon im Keime wieder zu zerstören, 
indem sie keine Meinung und keine Haltung dulden, die sieb über 
das kriminelle Gruppen-Niveau erbeben. Die Tyrannis des kriminellen 
Gruppengeistes in einer GemeinschaftszeUe kann man sieb gar nicht 
kraß und grausam genug vorstellen. Gefangene mit noch guter Substanz 
stehen in solchen Gemeinschaften Qualen aus; sie bitten flehentlich 
um Verlegung in Einzelhllft und atmen hefreit auf, wenn sie endlich 
einen uDvergifteten Lebensraum geniefien können. aucb wenn es nur 
eine kahle Einzelzelle ist. 

Aber auch die Gewöhnung an die Einzelhaft hat ihre grollen Ge
fahren. sofern der Gefangene sein Leben mit diesem kümmerlichen 
Dasein identifiziert und dadurch zu leiden aufhört. Er reduziert seine 
Lebensfunktionen auf das gegebene Minimum und schrumpft bei längerer 

. Dauer der Haft in seiner Menschlichkeit zusammen. BO dafs er zwar den 
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Anforderungen des Gefängnisdaseins gewachsen, für das Leben in der 
Freiheit aber nicht mehr existenzflihig ist. Diese anstaltsbraven Gefan
genen sind in ihrer Gesinnung eigentlich nicht mehr als kriminell zu 
bezeichnen; sie sind guten Willens, abe:r mcnsclllich so verkÜmmert, 
daf3 sie nur noch fiir die Strafanstalt lebeosf'lihig sind und nach der 
Entlassung deren Schutz und Geborgenheit schnellstens wieder aufsuchen. 
indem sie aus Lebensschwäche und innerer Haltlosigkeit sofort rück
fällig werden. 

Der P.rrycJwtherapem kommt mit dieser Gruppe von Gefangenen 
nicht in Kontakt, weil sie sich im allgemeinen ebenfalls gesund füblen, 
weil sie ni c ht leiden. 

Damit kommen wir zu dcr grolSen Gruppe von Gefangenen, die 
unter der Haftsituation zwar leiden. die aber aus innerer Schwäche 
nicht in der Lage sind, dieses Leiden mannhaft auf sich zu nehmen 
wie die erste Gruppe, sondern vor dieser Aufgabe in neu.rot~c1u3 Re
aktionen ausweichen. Diese Gefangenen mit ihren verschiedenartigsten 
Haftreaktionen bilden das tägliche Brot des Psyclwtherapeuten in der 
Strafanstalt. Mit ihnen muli er sich tagtäglich auseinst1dersetzen ; des
halb ist ibm diese Gruppe von Gefangenen am besten bekannt. 
Welche persönlichen Schwächen diesen Haftreaktionen zugrunde liegen, 
wird sich bei der Darstellung der Therapie zeigen. Zunächst ist es nötig, 
eine übersicht über die verschiedenen Formen der Haftreaktionen 
zu geben. 

Man kann sie einteilen in solche. die sich mehr auf psychischem, 
und solche. die sich mehr auf körperlichem Gebiet äuliern. 
1. Haftreaktionen mit psychischer Äu.6erungsform. 

Die natürlichste und verstiindlichste Reaktion auf die Haft ist 
die Depression, aho eine ins Krankhafte gesteigerte Traurigkeit und 
Gedrüt:ktheit. Ihre Gelahr liegt in der Selbstmordneigung. Sie ist am 
gröiten bei denjenigen Gefangenen,die sowieso dem .. manisch-depressiven 
Formenkreis" angehören, d. h. den gemütsweichen und zu Gefühlsreakao
nen neigenden Menscbentypen. ]n vielen Fällen depressiver Haftver
stimmung bandelt es sieb jedoch nur um ein schwächliches Sichbän· 
genlassenhaltloser, infantiler Persönlichkeiten, die besonders in Einzelhaft 
nichts mit sich und ihrer Zeit anzufangen wissen. Die Angst kann aber auch 
bei diesen Gefangenen, besonders nachts, bedrohliche Grade annehmen, 
während alles auffällige weinerliche Getue nicht besonders ernst zu nebmen 
ist und vielfach schon ins Bereich der Berechnung und Vortäuschung gehört. 
Als besondere Form der Depression mui die .. hypochondrische" De
pression erwühnt werden, bei der sich die Verstimmung weitgehend 
im Körper·Erleben äuDert. Der fehlende organische Befund für die 
grofie Mannigfaltigkeit der geklagten körperlichen Beschwerden bringt 
diese Patienten sebr zu Unrecht in den Verdacht der "Simulation", 
denn im Hintergrund steht in diesen Fällen eine !chr ernst zu neh-
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mende Deprellllion. Sehr viel häufiger ist allerdings in der Haft eine 
Form der Hypochondrie, die man als neurotiM:he Fehlhaltung ohne 
wesentlichen depreniven Hintergrund anzusehen hat und die lediglich 
in einer gesteigerten Selbstbeobachtung mit einer gewissen ängstlichen 
Krankheitserwartung besteht. Die lltarke Konzentration der Aufmerk
samkeit auf die eigene Körpersphäre, verbunden mit ängstlicher La
bilität. wie sie die Einzelhaft bei manchen dazu dilponierten Menschen 
mit sieb bringt. kann beängstigende Sensationen, besonders von Seiten des 
Herzens, bewirken und den Gefangenen in ein neurotUche.s Krankheits
erleben hineintreiben. Das gehört aber schon mehr in das Gebiet der 
sich körperlich äu6ernden· Haftreaktionen hinein. 

Mit der. Depression verwandt sind die Schmoll- und TrotzTeaktionen· 
weil sie ebenfalls einen starken Gefühlshintergrund haben. Sie spielen 
im Gefängnis eine sehr gro6e Rolle, besonders natürlich bei jugendlichen 
Gefangenen, denen diese Art von Gefühlsreaktion noch sehr nahe liegt, 
aber auch bei älteren, bei denen es unter dem Ein8uS d~r Haft leicht zu 
Regressionen (Rückwärtsentwicklungen) auf kindliche oder jugendliche 
Reaktionsformen kommL Eine gekränkte oder protestierende Grundstim
mung "ist bei diesen· Gefangenen ab Ausdruck ihrer I..ebe~s~nttäuschung 
oder -verbitterung sowieso dändig vorhanden. Es bedarf nur eines der 
allcäglicben Anlässe, die das Gefängnisdallein in Gestalt von W unSChVertl8-
gungen, Ablehnungen von Gnadengesuchen,Zumutung von ungeliebter Ar
beit und dergleichen mit sieb bringt, um aus diesem Gefiihlshoden die 
Schmoll- oder Trotzreaktion zur AUILUSsung zu bringen. Beiden ist eine star
ke Steigerung des Selbstgefühls und eine deutliche aggressive Note eigen; 
sie unterscheiden sich aber dadurch, daS der Schmollende mehr intro
vertiert (in liich gekehrt), der Trotzende mehr extravertiert (nach au
lien gewendet) ist, so dali sich auch die aggressiven Tendenzen beim 
Schmollenden mehr gegen die eigene Person, beim Trotzenden mehr 
gegen die Umwelt richten. So kommt es bei den Schmollreaktwnen 
vorzugsweise zu den bekannten Selbstschädigungen (Hungerstreik, Ver
schlucken von Fremdkörpern, Herbeifübren von Blutungen aus der 
Haut. Verätzungen der Augen mit Kopierstiftpulver usw.), während 
es de.m Trotzenden gefällt. sich gegen seine Umgebung aufzubäumen . 
z. B. seine Zellentür zu verbarrikadieren. Arbeit zu verweigern und 
gegenüber dem .Personal eine herausfordernde Haltung einzunehmen. 
- Da es nicht ganz leicht ist. diese Reaktionen von bloSen Tricks 
und Mutwilligkeiten zu unterscbeiden. verfallen sie vielfach in Bausch 
und Bogen einer Fehlbeurteilung, als ob es Hich um zielbewu6te 
Machenschaften handelte. Dali alle dIese Reaktionen auch eine finale 
Seite haben, einen bestimmten Zweck. verfolgen, eben die Durchsetzung 
das versagten Wunsches, darf niebt dazn verführen, sie einfach. nur 
für bewußte, mutwillige Aktionen zu halten. Es sind keine Aktionen. 
IIOndern Reaktionen; sie werden nicht vom Ich gemacht, sondern sie 
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geschehen dem Ich, sie überwältigen das Ich und bezeugen dadurch, 
daS sie aus tieferen Schichten der Persönlichkeit stammen, aus Schich
ten, in denen Gefühlskomplexe viel mächtiger sind als logisch-rationale 
Motive. Das A·logische spricht sich gerade in den Selbstschädigungs
handlungen besonders deutlich aus; es liifit sich beispielsweise in die 
Worte kleiden: "Es geschieht dem Generalstaatsanwalt ganz recht, da6 
ich einen Löffelstiel venchlucke; warum hat" er mir mein Verlegungs
gesuch abgelehnt(" 

Die Zweckbestimmung gehört im übrigen zum Wesen jeder Neu-. 
rrue, und zwar schon aus dem Grunde, weil es keineq lebendigen 
Vorgang ohne Zielgerichtetheit gibt. Zwischen einem bewu&ten ziel
gerichteten Streben und der unbewu6ten Zielstrebigkeit einer neuro
ti.Jchen Reaktion besteht aber eben der ausschlaggebende Unterschied 
von Aktion und Reaktion. von bewußter Tat und unbewu&tem Geeche
henlaasen. von der Ethik des bewuliten Lebens und dem Verfall in 
Neurose. 

Dasselbe gilt auch für die übrigen Haftreaktionen; sie alle sind 
in Gefahr, verkannt zu werden, weil es im Gefängnis au6erdem viel 
hewu6te Vortäuschung gibt. die sich ähnlicher Mittel bedient. Als 
nächstes Beispiel sonen die reaktiven Erregungszustände besprochen 
werden. Während der Depressive "nach innen schlägt", reagiert sich 
der Erregte nach auflen ab. Hier kommen wieder Typenunterscbiede 
zum Ausdruck. Der eine schluckt gern, der andere gibt lieber von 
sich. Nach 'einem Stadium des beherrschten AnsichhaItens, das zu einer 
Aufstauullg zurückgehaltener Energie führt, kommt es zu einer kurz
ecblu6artigen Entladung, die mit Zerstörungsdrang und Aggressivität 
verbunden ist. Das explosive EreiRnis ist aber nur das eindrucksvolle 
Signal dafür, daS hier eine Persönlichkeit unter stärksten innereo 
Spannungen steht, für die sie selbst keinen anderen Weg des Aus
gleichs gefunden hat. In solche Not geraten auf der einen Seite Men
schen. die von Natur reizbar und leicht erregbar Rind, 'also erregbare 
Psychopathen oder die grofle Zahl der Hirnverletzten des Krieges oder 
der Verkehrsunfalle, aber auch kraftvolle .athletische Typen, die im 
Gefängnis nichl genügend ausgelastet sind; auf der anderen Seite sind 
ee wieder Menschen des manisch·depressiven Formenkreises, und zwar 
die sogenannten " bypomanischen" Typen, temperamentvolle Menschen 
mit starker Impulsivilät, gro&em Antriebsreichtum, mit ausgesprochenem 
Bewegungs- und Beschäftigungsdrang und gro6ern Geselligk.eitsbedürf
nis. Sie leiden verständlicberweise au6erordentlicb unter der Enge und 
der Eintönigkeit des Gefängnisdaseins und geraten scbliefllicb in die 
krithch.en Spannungen. die sich kurzscblußartig entladen, - Auch 
hier ist das· stark Demonstrative solcher Reaktionen kein Beweis dafür, 
dall so etwas "nur gemacht'"' wird. um sich zur Geltung zu brin
gen. Es geschieht vielmehr, und dos Demonstrative liegt mit im 
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Wesen dieses Ablaufl, wie jede Neurose auch eine demonetrative 
Note hat. 

Eine weitere typieche Haftreaktion iet dae Querulantentum, wenn 
ee sich zu einer krankhaften Besessenheit steigert, die sich zwanghaft aus
wirkt. Zu dieser Reaktwmart neigen besonders egozentrische, anspruchs
volle, ja anmaßende, dabei geiHtig regHame und schreibgewandte Gefan
gene, die eine rechthaberische und kämpferische Note haben. Das 

. auslösende Erlebnis der reebtlichen Benachteiligung liegt für sie ent
weder schon in der Tatsacbe ibrer Verurteilung oder in Beeinträchti
gungserlebnissen der Haft, denen meiet nur ein unbedeutender objek
tiver Sachverhalt zugrunde liegt, oft nichts anderee ale die allgemeine 
Benachteiligung. die im Wesen der FreiheitlStrafe liegt und von aHen 
getra8en werden muS. Der neurotische Querulant macht sich, ihm selbet 
wei'Jehend unbewu6t, zum Wortlührer nicht nur seiner eigenen vermeint
lichen ..rechtlichen Anspruche", sondern aller Ressentiments, die in der 
Strafanetalt lIozusagen als Summe aller unterdrückten persönlichen Regun
gen in der Luft liegen. Er dreht den Spie.& herum, wird aus dem Bestraften 
zum Ankläger und erlebt auf der einen Seite daH königliche Gefühl, 
von seiner Zelle aus ein Dutzend juristischer Behörden .,an der Strippe 
zu haben" und Dach Belieben zu beschäftigen ; auf der anderen Seite 
gerät er immer tiefer in das Netz der querulatorischen Verstrickung 
und wird zum Sklaven Reiner eigenen Besessenheit, die wie eine infil
trierend wachsende Geschwulst seine ganze Persönlichkeit durchsetzt · 
und aussaugt. Schlie.lilich erstarrt er in Automatenhaltigkeit und Ste
reotypie und ist für jede gesunde EntwiC'..klung verloren. - Er verfehlt 
vor allem vollständig den Sinn der Strafe: er geht nicht in sich, sucht 
nicht die Fehler in Heiner eigenen Person, sondern lenkt sich von 
lieh selbst ab und projiziert die eigene Unzulänglichkeit in die von 
ibm bekämpften Rechteinstitutionen. Dieser Projektionsvorgang hindert 
ihn an der Selbstwerdung. - Durch P8)'chotherap~ könnte ibm der 
"Star gestochen" werden. Die gro6e Schwierigkeit aber liegt darin, da& 
der Querulant in seinen "Au6enetänden" lebt, d. h. in dem, was er an 
Schreiben unterwegs bat, und da.& die forDlaljuristische Bearbeitung 
dieser Au6enstände den krankhaften Proze6 immer von neuem ankur
belt, 80 dali der P8)'Motherapeut sozusagen .. am kleinen Hebel sitzt" 
und nicht zur Wirkung kommen kann. - Sobal4 ein Quernlantentum 
krankhafte Formen angenommen hat, ist es ein Behandlungsgegenstand 
des Psychiaters und Psychotherapeuten, aber ein untaugliche!! Objekt 
für den Juristen. 

Mit dem Querulantentum verwandt sind die pararwisdten Reak
tionen, also verfolgungswahnartige Bilder, die sich in der Haft gele
gentlich bei überempfindlichen Menschen unter dem Einßufi der mit 
der Haft verbundenen Beeintrlichtigungserlebnisse entwickeln und unter 
(ler Bezeichnung "sensitiver Beziehungswahn" bekannt sind. Der Gefan-
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gene be:uebt dann die allgemeinen MaDnabmen, die das Leben in der 
Haft bedrücken. und die Schroffheit und Lieblosigkeit, die den Umgangs
ton des Personals zum Teil kennzeichnen, auf sich persönlich; er siebt 
darin eine gegen ihn persönlich gerichtete Schikane und reagiert darauf 
mit Gekränktheit, die in Gereiztheit, Ausfälligkeit und schlie6lich in 
drohende Haltung übergehen kann. - Diese Reaktionen sind aber seiten, 
da es unter den Kriminellen nicht allzuviel .. Sensitive" gibt_ Am ebe
sten findet man sie noch unter den Sexualdelinquenten (Exhibitionisten 
und Homosexuellen), unter denen der sensitive und schizoide Sonder
ling ein ziemlich häufiger Typ ist. Bei ibnen kommen au6er der para
noiden noch andere schizoide Reaktionen vor, die z. T. schizophrenie
artigen Charakter haben, sich von der echten Geisteskrankheit aber 
durch die gute psychotherapeutische Beeinfluubarkeit unterscheiden_ 

Hier mUD ein kurzes Wort über die Simulation von Geisteskrank
heiten eingeschaltet werden. Sie hat mit neurotischer Reaktion natürlich 
nichts zu tun, sondern iBt bewu6t gemacht und gespielt, wird aber 
vom Unkundigen leicht für eine .,Haftpsychose" gehalten. Dem Psy
chiater ist es im allgemeinen leicht, die Vortäuschung zu erkennen 
und zu entlarven. In seinem Umkreis verllchwinden die Simulationen 
bald restlos, da sie keine Aussicht auf Erfolg mehr haben. 

Von Simulation zu unterscheiden ist aber eine Reaktionsform. 
die in der Strafanstalt ziemlich häufig auftritt: die P&eudodemenz, 
der hysteri.&che Scheinblödsinn. Obwohl es sieb hierbei nicht um einen 
echten "BlödJIinn" handelt, ist er doch nicht bewu6t gespielt, sondern 
stellt eine neurotisclu! Reaktion dar, bei der der Patient in eine Art 
Dämmerzustand absinkt, der einige Ähnlichkeit mit der Mentalität ei
nes Betrunkenen oder Schwacbsinnigen hat. Vielfach sind Züge des 
Clowos oder de8 .,dummen August" vertreten, ebeD80 häufig aber auch 
Weinerlichkeit und Jämmerlichkeit. Man hat den Eindruck, da& der 
Patient aUI einem Schlafzustand nicht richtig erwacht ist und in einer 
Art Traumbefangenheit herumläuft.- Es ist sehr schwer, sich mit dem 
eigentlichen Ich dieser Patienten in Verbindung zu setzen. Sie sind 
deshalb auch psychotherapeuti.&ch schwer angreifbar, jedenfalls nicht mit 
den Mitteln der gezielten Aussprache, sondern eher durch weckende 
Scbockwirkung (z. B. durch vorübergehende Unterbringung auf der Un
ruhigen -Abteilung einer Irrenanstalt) oder durch Nichtbeachtung und 
schrittwei8e Heranführung der Patienten an einfache Arbeiten, z. B. in 
der Hofkolonne, wo sie durch den Umgang mit der handgreiflichen 
Realität allmählich wieder zu sich selbst kommen. 

Ist die Pseudodemenz der neurotische Versuch, sich die unerträg
liche Realität der Haftsituation durch ein traumhaftes Hindämmern 
zu vernebeln, so zeigt sich in den hy&ternchen Anfallsleiden, die in 
der Strafanstalt auf3erordentlich häufig sind, die neurotische Tendenz, 
die Realität der Haft vorübergehend ganz auszuschalten. sich sozusagen 
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zeitweise totzustellen. Das Bewulitsein ist bei diesen meist sehr demon· 
strativen, entweder mit totenähnlicher Stille oder mit wildem Umsich· 
diagen verbundenen Anfällen ganz oder weitgehend aufgehoben, so 
da.6 sich Abläufe ereignen, die der Kontrolle des Ichs entzogen sind 
und an die der Patient nachher keine Erinneru.ng bat. Diese Anfälle, 
die von echten epileptischen Anfällen streng zu unterseheiden sind, 
treten gewöhnlich auf der Höhe seelischer Erregung und meist vor 
unkritischem Publikum auf, so dal1 ihnen ein starker DemonHtrations
wert zukommt. Auch die Zweck bedingtheit tritt meist allzu plump zu 
Tage. Der Anfallsmechanismus steht diesen Hysterikern mitunter der
artig zu Gebote, dali bier sicher übergänge zu bewußter·Vortäuschung 
gegeben sind. 

Andere hysteriJChe Störungen sind weniger massiv, aber immer 
noch eindrucksvoll genug, so daß sich die Psyche der Gefangenen ihrer 
gern (unbewulit natürlich) bedient. Da sind vor allem zu nennen: die 
hysterUche Sprachstörung, z. 1'. groteske Formen des Stotterns bei 
Menschen, die früher nicht gestottert haben, ferner hysterische Stumm
heit, auch .. Taubstummheit", Starrezustäode (Stupor), ZitterzUHlände 
Dach Art der Kriegszitterer, Sehstörungen, Bescbäftigungsneurosen nacb 
Art des Scbreibkrampfes, hysterische Lähmungen und Gefüblsstönm
gen, Gangstörungen, Blasen- und Mastdarmstörungen (Bettnässen, Ein· 
koten, Urin- und Stuhlverhaltungen), Schluckstörungen (z_ B. Luft
schlucken), hysteri.sches Erbrechen, Konzentrations- und Gedächtnisstö
rungen. Diese vielfältigen hysterischen Störungen kommen alle in der 
Haft vor und sind neurotische "Versuche, $iOO der Haft wieder zu ent
ziehen ooer ihr die Vorteile des Krankseins abzugewinnen. Vielen 
dieser Reaktionen liegt die Tendenz zugrunde, Haftunfähigkeit zu el'
zwingen. Deshalb wird eine erhebliche seelische Energie in diesen Stö
rungen investiert, die der Behandlung starke Widerstände entgegensetzt. 

Diese hysterischen Störungen, die schon vielfach eine körperliche 
Symptomatik zeigen, leiten zur zweiten Gruppe über, den 

2. Haftreaktionen mit körperlicher Äu13erungsform. 

Es handelt sich um die grofie Zahl der BogeganDten .. Organ-Neu
rosen", die - zum Leidwesen des Anstaltsarztes - eiDen hohen Pro
zentBatz der Krankmeldungen in der Reviersprechstunde a"usmachen 
und auf die üblichen medikamentösen und physikalischen ßeband
lungsmethoden nur sehr unbefriedigend ansprechen. An erster Stelle 
seien die Herzneurosen genannt, vom nervösen Herzklopfen, das be
sonders nacht, mit Aogstgefühlen erlebt wird, bis zum anfallsweisen 
Herzjagen (paroxysmale Tachykardie), vom leichten Herzdruck bis zum 
nervösen Herzkrampf (Angina pektoris nervosa), dann die Magen-Darm
Neurosen, vom .. Globus hptericus", dem Krampfzul'Itand am Eingang 
der Speiseröhre, über den .. nervösen Magenkatarrh" mit einem Zuviel 
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oder Zuwenig an Magensäure, mit Magenkrampf oder Magenerschlaffung, 
zu den nervösen Störungen der Darmpenstaltik. besonders den um
schriebenen Krampfzuständen am Dickdarm, die je nach ihrer Lage bald 
als .. Blinddarmreizungen", bald als Gallen- oder N.ierenbeschwerden auf· 
gefaSt werden und vor allem zu dem verbreiteten übel der spastischen 
Stuhlverstopfung fUhren; ferner das nervöse Bronchialasthma, die Kreis· 
laufneurosen mit ihren Kopfschmerzen und ihrem Blutunter. und ·liber
druck; schlie61ich die Vielzahl nervöser Beschwerden, die unter der Dia
gnose "vegetative Dystoni~" zusammengefa6t werden. Die gesamte Organ· 
welt des Körper!l wird als Ausdruck. für seelisches Leiden herangezogen , 
so da6 sich das Leiden der Haft in ein körperliches Krankheiteer· 
leben verwandelt und dem Arzt als Aufgabe zugeschoben wird. Vor 
allem sind es die Hohlorgane des Körpers mit muskulärer Wandung 
und der Fähigkeit, siclJ krampfhaft zusammenzuziehen, die als Aus
drucksorgane für seelische Not verwendet werden (Magen·Darm-Traktus, 
Blutgefa6apparat mit dem Herzen 81s Zentralorgan, Gallenblase, Bron
chien. Harn- und Gescblechtswege), aber auch die drüsigen Organe 
mit ihrem Zuviel oder Zuwenig an Absonderung, unter diesen wieder 
besonders die Drüsen mit innerer Sekretion (Schilddrüse, Hirnanhang. 
Nebenschilddrüse, Nebennieren), die über das Zwischenhirngebiet eine 
be80nders enge Beziehung zur Psyche haben und deshalb von allen 
seelischen :-;chwankungen unmittelbar betroffen werden. Letzten Endes 
steht der gesamte leibliche Organismus, der ja, wie Klages zuer1lt for
muliert hat, der sichtbare Ausdruck der Seele ist, zur Dal"iltellung von 
seelischem Leiden zur Verfügung. Die zunächst rein "funktionellen" 
Störungen können dabei jederzeit zu orga~ischen Veränderungen und 
damit zu Krankheitsbildern wie Magengeschwüren, Herzinfarkl, Basedow, 
allgemeinem körperlichen Verfall führen, ganz abgeseben von der 
Verschlimmerung. die _sämtliche rein organilchen Krankheiten wie Lun
gentuberkulose. Zuckerkrankheil, organische Herzleiden usw. durch 
zusätzliches seelisches Leiden erfahren können. 

Infolge der Einheit von Leib und Seele ist zwar jedes seelische 
Leiden auch mit irgendwie gestörtem Körpererleben verbunden, ohne 
da& man schon von .. Organ-Neuro&e" reden kann, ECllt wenn sich das 
Erleben ganz auf die körperliche Seite verlagert, so daß der seelische 
Ur1Iprung für den Patienten gar nicht mehr erkennbar isl, sondern erst 
vom P.sydwtherapeuten sozusagen wieder freigelegt werden mu6, durch 
eine Art Rückübersetzung der körperlichen Symptomaprache ins See
lische. kann von Organ·Neuro&e gesprochen werden. Hier liegt dann 
auch jene Regression vor, die zum Wesen der Neuro&e gehört: ein 
Absinken der Lebensenergien in die Körper!lphäre und damit eine 
Kapitulation der ~thi.schen Persönlichkeit vor der aktuellen Lebens· 
aufgabe. 
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.. ein zweifellos unbedenklich gut 
geeigneter Strafvollzugsbeamter ? 

Ein Hinweis auf die Aufgabe, die Bedeutung und auf den 
erforderlichen Inhalt der PersoDalbeurteilungen 

Von Regieruoglrat Helmut Kiinkeler, Butzbac:h 

Es geht im ~.eben nicht obne Beurteilung von Ereignissen, auch 
nicht ohne Beurteilung von Menschen. Es i8t bekannt, daS jede Stel
lungnahme eine Wertung voraussetzt. Jede Handlung schließt eiDe 
Wertung ein. Jede Entscheidung bringt eine-Wertung zum Ausdruck. 
DIl8 gilt sowohl für den menschlichen Bereich ah auch für den sach
lichen. Während der materielle Wert mehr oder weniger schwierig, 
aber schliefllich doch. eindeutig zu bestimmen ist. liegen die Verhält· 
nisse im Bereich der meo:rehlichen Belange wesentlich schwieriger. 
Es gilt hier etbische, psychologische und wirtschaftliche GeSichtspunkte 
zu berücksichtigen. Es besteht die Gefahr, da6 einem Punkt mehr 
Beachtung geschenkt wird als dem anderen. Hinzu kommt, daß der 
Mensch als ein lebendiges Wesen im Zusammenwirken der Kräfte 
schwieriger zu erfassen ist, als es bei sachlichen Gegebenheiten d~r 
Fall i~t. 

Es ist allgemein anerkannt, da6 von der richtigen Beurteilung 
und Wertung der menschlichen Persönlichkeit sehr viel abhängt. Das 
gilt für das Leben des Beurteilten. Das gilt im gleichen Maße für 
den Personenkreis, in dem er steht. Werden seine Fähigkeiten un
richtig beurteilt, kann die Besetzung eines Arbeitsplatzes u. U. unzu· 
länglich sein. Das kann zu mangelhaften Leistungen, u. U. sogar zu 
erheblichen dienstlichen Schwierigkeiten führen. Sind Einordnungs
bereitschaft und Anpassungsfahigkeit unrichtig beurteilt, werden sich 
auch Reibungen und Spannungen nicht vermeiden laasen. Es wird zu 
Unruhe und Unzufriedenheit kommen. Unter Umständen kann sogar 
eine Fehlheurteilung hinaichtlich der Eignung zur Führung von Men
schen zur fehlerhaften Besetzung einer Vorge6etztenstelle führen. Auf 
diese Weise können die Leistungen einer ganzen Penonengruppe si.n
ken, weil es zu menschlichen Schwierigkeiten und zu einem Mangel 
an Zusammenarbeit kommt. IBt der Cbarakter eines Menschen unrich
tig erkannt, kann dies zur übertragung von Verantwortung an eine 
ungeeignete Penönlicbkeit, zu Enttäuschungen, zu Verlusten, unter 

. Umständen zu strafbaren Handlungen führen. 
Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, schon vor Einstellung eines 

Bediensteten die erforderlichen Untel"!mchungen anzustellen. Sicherlich 
gibt es heute genügend Arbeitsweisen, eine Persönlichkeit zu erfor
schen. Es genügt nicht, da6 diese Arbeit einmal bei der Einstellnng 
eines Bediensteten geleistet wird. Sie ist während seiner gesamten 
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Dienstzeit fortzuführen. Vor allem ist eine solche Urteilsbildung not· 
wendig, wenn ein Wechsel des zugewiesenen Dienstes erwogen, wenn 
ihm größere Aufgaben ' und eine höhere Verantwortung übertragen 
werden soU, wenn die Gründe für dienstliches Versagen geklärt wer
den müssen oder aber die Frage einer Ernennung oder Beförderung 
erwogen wird. Daraus folgt, daß die Personalbeurteilung für aUe Vor
gesetzten, gleich welchen Grades, eine entscheidende Aufgabe ist , 

Auf welche Gesichtspnnkte es bei der Beurteilung abzustellen ist., 
wird von dem Anlaß der Beurteilung und dem Aufgabengebiet des· 
jenigen abhängen, der zu beurteilen ist. Im Strafvollzug wird es im 
wesentlichen um die Gruppen der Aufeichtsdiensttuer, Werkbeamten, 
Fürsorger, Lehrer und die Bediensteten im einfachen, mitderen und 
gehobenen Verwaltungsdienst gehen. Bei allen Berufsgruppen wird es 
auf einige Punkte ankommen, die für sie gem ei n sam von Bedeu
tung sind, und zwar auf den Willen (die Belastbarkeit, die Arbeitsbe
rei.tschaft und die Arbeitsplanung), die körperliche Beanspruchung (die 
Körperkraft, das Körpergeschick und die Fähi,gkeit) und schliefilich 
auf die geistige BeaDspruchung (die Beweglichkeit im Denken, die 
Selbetändigkeit des Urteils, dalJ Fachwi~~en, das Gedächtnis, die &!lch· 
liebe Verantwortung und die menschliche Verantwortung). 

Aus seinen Diensterfahrungen im Umgang mit Strafgefangenen 
weiß jeder Bedienstete im Strafvollzug, der selbst auch nicbt Vorge
setzter von Mitarbeitern ist, welche Schwierigkeit die Beurteilung 
einer Persönlichkeit bereiten kann. Er weiß auch, wie schnell durch 
eine voreilige oder oberflächliche Beurteilung einem Menscben Scha
den zugefügt werden kann. Es gilt deshalb im Verhältnis zum Gefan. 
genen ebenso wie für die Bediensteten selbst der Grundsatz, dab sehr 
gründlich und mit dem erforderlichen Fachwissen geurteilt werden 
mui. Zunäch8t wird einmal die berufliche Bewährung zu behandeln 
sein. Hierbei illt fiir alle obengenannten Berufsgruppen wesentlich, ob 
der zu Beurteilende die Fähigkeit besitzt, eiDen Gefangenen enlspre· 
chend den Vonchriften zu behandeln. Dies ist nur dann möglich. 
wenn er über Fachkenntnisse auf dem Gebiet der Strafvollzugsvor
schriften, über psychologi sche Fähigkeiten, wie zum Beispiel Beobach
tungsgabe, soziales Verständnis und Ei~fühlung9vermögen verfügt, und 
die Grundzüge des materiellen Strafrechts, des StraIproze&rechts, der 
Gerichtsverfassung sowie des Staats-, Dienst- und Beamtenrechts be
herrscht. Die Auffassungsgabe ist von wesentlicher Bedeutung. Es 
wird zu fordern sein, da6 der Mitarbeiter eine neue Lage schnell und 
sicher erlaßt. Nicht minder wicbtig ist die Zuverlässigkeit bei der 
Arbeit und die ArbeitssorgIalt. Schließlich ist auro noch das Pßicht
gefühl zu berücksichtigen und das Gewicht der Perijönlichkeit. Auro 
der soziale Kontakt zu 'Mitmenschen kann von entscheidender Bedeu
tung sein, ehenso die au6erberufliroen Interessen. 
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Für die Werk beamten gilt es, auch die technischen Fähigkeiten 
zu beurteilen und, soweit sie als Lehrmeister eingesetzt sind, die Eig. 
nung zur Unterweisung von Lehrlingen und die Unterrichtsgestaltung. 

Bei den Fürsorgern wird zu berücksichtigen sein, ob sie über 
Kenntnisse der Individual· und Sozialpsycbologie~ des Fürsorge- und 
Wohlfahrtsrechts, des Sozialrechts und der Soziologie verfügen und 
geeignet und gewillt sind, einem Gefangenen menschliche Hilfe zuteil 
werden zu lassen. 

Für die Lehrer gilt es zu berücksichtigen, oh sie die Fähigkeit 
besitzen, durch zweckentsprechende Weisungen einen Gefangenen sach· 
gemä6 zu fördern. Hierbei wird es auf die didaktisch·methodischen 
Fähigkeiten (Lehrgeschick) und die Art der Unterrichtsgestaltung an· 
kommen. 

Im einfachen Verwaltungsdienst wird es als ausreichend an· 
zusehen sein, wenn der zu Beurteilende neben den obengenannten 
Voraussetzungen die Kurz;· und Maschinenschrift beherrscht, ein Dik
tat aufnehmen und fehlerfrei übertragen kann. 

Im mittleren Verwaltungsdie.nst wird ergänzend zu fordern 
sein, daß der zu Beurteilende über }<'achkeuntnisee auf dem Gebiet 
der Justizverwaltung, der Organisations·, Geschäfts- und Bürokunde 
verfügt und mit den laulenden Aufträgen vertraut ist. 

Im gehobenen Dienst dagegen wird man fordern müssen, dall 
der Bedienstete über lest gegriindete Kenntnisse in den allgemeinen 
Verwaltungs· und Personalangelegenbeiten, im Kassen-, Haushalts· und 
Reehnungswesen sowie in den Reise· und Umzugs kosten, Besoldungs·, 
Tarifwesen und in den Versorgungsbestimmungen bat, das Verfassungs· 
und Beamtenrecht beherrscht und über Kenntnisse im bürgerlichen 
Recht, Zivilprozellrecbt, Grundbuch· und Handelsrecht verfügt. Von 
ibm mUD insbesondere auch erwartet werden, da6 er in der Lage iat, 
Verfügungen in allgemein verständlicher Form aufzusetzen, Bescheide 
und Berichte zu entwerfen, die dem jeweiligen Zweck angepant sind. 
Hierbei wird el darauf ankommen, dan er die Fähigkeit zeigt, sich 
schriftlich auszudrücken. eine logische und übersichtlich geordnete 
Gedankenfolge in einer dem Gegenl:ltand angemessenen FormulierunK, 
grammatikalisch und in der Rechtschreibung einwandfrei niedef"l.:u
schreiben_ Von seinem Stil kann erwartet werden, daS er flüssig. klar, 
knapp iat. Schließlich wird auch zu beurteilen sein. wie er sich beim 
Vortrag verhält., ob er ein sicheres Gefühl für dall Aufgabengebiet des 
Vorgesetzten hat. Aus der Art des Vortrages, seiner Kontaktfahigkeit 
und der Ausdrucksweise wird insbesondere auf die Befahigung ge· 
schlosl:len werden können. Als Vorgesetzter gegenüber den Aufsichts·, 
Werkbeamten und deu ,Bediensteten des einfachen und mittleren Ver· 
waltungsdienstea wird er Kontaktftihigkeit, Entscblu6kraft., menschli
ches Verständnis und Sinn für Zusammenarbeit zeigen münen. 
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Bei Beurteilungen wird es nicht als ausreichend anzusehen sein, 
wenn lediglich das Vorhandensein der vorgenannten Erforderoisse be
jaht oder verneint wird. Es genügt aho nicht. we nn sich die Beur
teilung auf eine abstrakt-begrißliche Kennzeichnung beschränkt. Es 
ist vielmehr erforderlich, Tatsachen in den Einzelheiten vorzutragen 
und die Scblu&folgerung zu ziehen und zu begründen. Dies allein ist 
geeignet, die Oberbehörde, die die Beurteilung auszusprechen hat, in 
überzeugender W~ise zu unterrichten. Darüber hinaus ist auch einzu
gehen auf die Frage, wieweit der zu Beurteilende die Arbeitsbelastung 
durchhält. Hierbei ist eil geboten, nähere Angaben darüber zu machen, 
ob er stark und zäh ist, auch bei grö6ten Anforderungen die Arbeits
leistungen nicht nachlassen, ob er auch dann den Anforderungen ge
wachsen ist, wenn diese ~inmal über das übliche Mai hinausgeben, 
ob er überfordert wird oder wenig stetig und ausdauernd ist, sich sebr 
anzustrengen hat. um den ihm zugewiesenen Dienst .zu erledigen, 
U1:i.d ob er bei grä1Jeren Beanspruchungen versagt. Es ist notfalls auch 
erforderlich festzusteHen, daS die Kräfte nicht ausreichen, um eine 
durchschnittliche Leistung zu sichern. Bei der Beurteilung von FleiD 
und Arbeilsbereitschaft wird auf die Rührigkeit einzugehen sein. Hier
bei ist zu prüfen, ob sich der zu Beurteilende selbst Aufgaben steUt, 
Flei6 und Eifer zeigt, in der Arbeit aufgeht und echte Schaffensfreude 
sich bemerkbar macht. Ist er stets Lei der Sache, arbeitet er gern 
uIl:d mit Freude, so ist das e benso zu erwähnen, wie wenn er sich 
durch die Arbeit anregen lälit, in der Arbeitsstimmung gleichmä6ig 
bleibt oder ob CJ von sich aus wenig unternimmt, angeregt und be
aufsichtigt werden muu bzw. von sich aus nichts unternimmt und bei 
der Arbeit mi6vergnügt ist. Da die Planung bei der Arbeit ein wesent
licher Gesichhlpunkt ist, wird auch insoweit eine Beurteilung zu er
folgen baben. Hierbei wird zu prüfen sein, ob der zu Beurteilende 
nach einem klaren durchdachten Plan arbeitet, sich selbst Ziele setzt 
und sie verfolgt, Rein Verhalten der Aufgahe anpaßt, sich zusammen
nimmt und beherrscht oder aber unruhig, ungleichmä6ig in der Ziel
verfolgung sieb verhält. Anleitung und Aufsicht braucht oder sich trei
ben läSt. Bei der heutigen Arbeilsüberlastung wird auch die Frage 
des Arbeitstempos enbcheidend Bein. Geht dem zu Beurteilenden 
nichts sch nell genug, arbeitet er übersichtlich, unruhig, uugleichmä6ig 
oder gleichmä6ig schnell ,:~ßou, ruhig und beständig, oder aber iat er 
müde und lahm. 

Die Vielseitigkeit des Strafvo1lzugsdienstes erfordert, daS alle Be
diensteten auch in der Lage sind, sieb sehr schnell in neue Aufgaben
gebiete einzuarbeiten. Hierbei gilt es zu berücksichtigen, ob schnell 
erfa6t wird. gründlich oder nur oberßächlich, Spürsinn für das We
sentliche vorhanden ist oder aber die Aulfassungsgabe verlangsamt ist 
und er einige Zeit braucht. bzw. schwer und langsam in der Auffassung 
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nie hinter das Wesentliche kommt, begriffsstutzig ist und sich bemüht, 
ohne das Wesentliche zu erfassen. 

Die Arheiusorgfalt wird danach zu beurteilen sein, ob pedantisch 
gearbeitet wird, Anget festzustellen iet, Selbstkontrolle vorhanden ist, 
gleichmä6ig und zuverlässig und sorgfältig gearbeitet wird, auftretende 
Fehler selbst korrigiert werden oder ob bei der Arbeit Gro6zügigkeit, 
Mangel an Genauigkeit, Gleichgültigkeit und Unzuverlässigke"it festge
stellt werden. 

Das Verhältnis anderen Menschen gegenüber ist gerade für die 
Strafvollzugsbediensteten von entscheidender Bedeutung. Aufdringlich
keit und Redseligkeit, das Bestreben, Kontakt zu anderen zu sueben, 
gesundes SelbstbewuStsein. Verständnis, Einordnung, Mut, seine eigene 
Meinung zu vertreten, Zurückhaltung oder Absonderung von den 
Mitmenschen, Mangel an Einfühlungsvermögen und Verständnis für 
andere, können gerade bei der Frage von Beförderungen und Er
nennungen den Ausschlag geben. 

Einzugehen ist schlie.6lieb auch auf die Bewährung ais Vorgesetz
ter. Gerade sie ist erforderlich bei etwaigen Beförderungen und Er
nennungen. Es wird darauf ankommen, ob sich der zu Beurteilende 
durrozuBet7.en weiS, ob er persönliche überlegenheit besitzt, über 
üherzeugungskraft verfügt, Entscltlu6kraft aufweist, Verständrlis für 
die Mitarbeiter und deren richtige Behandlung zeigt und Sinn für 
Zusammenarbeit hat. Entscheidend ist weiter, ob er Sinn Iür Gerech
tigkeit hat und frei von Vorurteilen isL 

In Zusammenhang mit der Bewährung als Vorgesetzter steht auch 
die Frage, ob sich der Bedienstete als Ausbilder bewährt hat. Da der 
Strafvollzugsbeamte schlechthin Erzieher und Vorbild im Hinblick 
auf die ihm anvertrauten Gefangenen zu sein hat, wird es darauf 
ankommen, ob sich der zu Beurteilende gern mit anderen Menschen 
heschäftigt, hierbei Geduld zeigt, überlegt vorgeht, als Vorbild aner
kannt wird, überzeugend und sicher auftritt, anzuleiten weiJi oder 
aber wenig gewandt ist, alle DieDlltverrichtungen gern allein versiebt, 
das eigene Können nur unzulänglich weiter vermittelt und sich im 
Einzelfall nicht zu belfen weiß. 

Zur Abrundung des Beurteilten wird auch nom auf das aufier
dienstliche Verhalten einzugeben sein. Sehr häufig wird diese Frage 
nur mit dem Bemerken abgetan, daS über das au&erdienstIiche Ver
halten nichte Nachteiliges bekannt geworden sei. Aucerherufliche 
Interessen (Musizieren, Basteln, Wandern, Mitgliedschaft in Vereinen) 
aber auch Sueitsucht, Verschuldung, übermäJiiger AlkoholgenuJi, Spiel
leidenschaft und Strafverfahren, die in au1lerdiep.stliche Gebiete fallen , 
können wertvolle Hinweise für die Beurteilung der Persönlichkeit 
bieten. 
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Schlie6Uch bedarf es noch eines Wortes zur Frage der Konkre
tisierung der Beurteilung. In den meisten Fällen wird die Beurteilullg 
nicht aus der Hand des Unterzeichneten allein stammen. Er wird sich 
der Mithilfe anderer bedient haben. Es empfiehlt sich deshalb, die 
Mitarbeiter mit Namen zu nennen sowie den Zeitraum anzugeben, auf 
den sich die niedergeschriebenen Beobachtungen erstrecken. 

Es ist nicht zu verkennen, dai die .Beachtung der vorstehend ge
nannten Erfordernisse bei der Erstellung eines Dienst1eistungszengnisses 
und Befähigungsnachweises Mühe bereitet. Die sachdienliche Gestaltung 
dieses Zeugnisses ist jedoch von erheblicher Bedeutung. Alle Be
mühungen um die Resozialisierung der den Strafvollzugsbediensfeten 
anvertrauten Gefangenen können nur dann von Erfolg sein, wenn die 
richtigen Bediensteten an dem richtigen Platz einl!!esetzt werden. Je 
eher und je sicherer die Frage entschieden ist, ob sie sich für die 
vorgesehene Aufgabe eignen, um so weniger werden Fehlbesetzungen 
mit allen sich daraus ergebenden unerfreulichen Folgen vorkommen. 

Die richtige Menschenbeurteilung ist eine schwierige Aufgabe. 
Sie kann nicht nebenher nach persünlichf'im Gefiihl und mehr oder 
weniger begründeten Vorstelluugr,u gelöst werden. Es ist vielmehr 
erforderlich, d.li jeder, der die Verantwortung für die Beurteilung 
trägt, sieb eingehend mit dem Menschen, den er zu beurteilen hat, 
befait. 

Bemühungen um Arbeitsvereinfachung 
und andere betriehswirtsdJaltliche Verbesserungen in den 

hessisdten Vollzugsanstalten 
VOD Rere:reDt Kurt MoolI". FraDkfurt (MailI) 

I. Betriebswirtschaftliche Untersuchungen in Vollzugsanstalten 
Im Juni 1957 wurden die Arbeitsbetriebe einer hessischen Voll

zUlsanstalt durch das Hessische Institut für Betriebswirtschaft bei der 
Industrie- und Handelskammer Frankfurt t Main einer Prülu", durch 
den Arbeitskreis .. Arbeitsvereinfaehung" unterzogen. Sechzehn Herren 
aus der betrieblichen Praxis, zwei davon ans der sehr fortschrittlich 
eingestellten Verwaltung der Bundespost. wurden zunächst nach einer 
kurzen Einführung durch alle Betri.ebe der Anstalt geführt, damit sie 
einen überblick über Arbeitsarten und Arbeitsweise erhielten. 

AnschHe6end wurden je zwei Herren den einzelnen ~trieben 
zugewiesen, um die Arbeitsweise in diesen Betrieben zu studieren und 
um entsprechende Vorschläge aUSIIuarbeiten. In den Abendstunden fand 
dann eine gemeinsame Besprechung des Ergebnisses statt. Hieran nah
men ~ neben dem ~ Aostaltsleiter und dem Arbeitsinspektor auch die 
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Werkmeister und die Inhaber der Unternehmerhetriebe teil. Zahlreiwe 
Verbesserungsvorswläge wurden vorgetragen. Es war möglich, in freier 
.Aussprache das Für und Wider zu erörtern. AUe Ansta1tsbediensteten 
zeigten sich sehr aufgeschlossen, und die meisten Vorschläge konnten, 

. weil sie keinerlei Mittel erforderten, innerhalb weniger Tage probe
weise eingeführt werden. Schon heute kann gesagt werden, da6 fast 
aUe diese Vorschläge zu einer Hebung der Produktivität führten oder 
aber wenigstens eine Arbeitserleicbterung brachten. 

Um den Lesern einen Eindruck von dem Ergebnis der Untersu
chungen zu vermitteln, sei hier ein Auszug aus dem Protokoll des 
Hessischen Institutes für Betriebswirtschaft wiedergegeben, der sich mit 
einem untersuchten Unternehmerbetrieb in der Strafanstalt befafit: 

Schreinerei 
"Hergestellt werden hauptsächlich Büroablagekästen und Zettelkä· 

steno Die Aufnahme des Arbeitsablaufes zeigt zahlreiche überschnei
dungen. Man schlug daher eine vollkommen neue Arbeitsplatzanordnung 
vor, die die innerbetrieblichen Trllnsportwege wesentlich verkürzt und 
die auch eine bessere Ausnutzung des Arbeitsraumes 'gewührleistet. 

Bei deJ:' VeJ:'BJ'beitllng der Robleisten entsteht reichlich Abfall. Es 
wäre :zu prüfen, ob diese nicht in der benötigten Länge angeliefert 
und feblerbafte Leisten bereits vor der Anlieferung ausgesondert wer-. 
den könnten. 

Bei der Montage der Rahmen werden augenbli.cklich die Längs
bretter zuerst in die Presse eingesetzt und dann erst die Querleisten. 
Da die Längsbretter jedoch das Bestreben haben, nach unten zu rut· 
schen, müssen sie solange festgehalten werden, bis auch die Querleisten 
in die Presse eingesebt sind. Durch eine Umkehrung des Arbeitsvor
ganges könnten diese UDnötigen Handreichungen vermieden werden. 

nas Leimen und Pressen der Böden nimmt sehr viel Zeit in An· 
spruc,h. Zwar kann auf das Leimen nicht verzichtet werden. ohne da6 
die Qualität darunter leidet, jedoch würde das Pressen wegfallen. wenn 
mao sich dazu entschlie&en könnte. die Böden - evtl. maschinell -
anzunageln . 

Die Holzrahmen werden auf einem Schleifzylinder beidseitig plan· 
geschliffen. Sie müssen dabei gedreht und zweimal über den Zylinder 
geführt werden. Ee wird vorgescl.tlagen, eine Maschine mit zwei Zylin' 
dem zu verwenden, durch die jeder Rahmen nur einmal durchge· 
führt wird. 

Die Kästen, die zur Zeit noch mit dem Pinsel vorlackiert werden. 
sollten bereits in dem Zweigbetrieb Butzhach mit der Spritzpistole 
lackiert werden. 

Verschiedene Löcher werden noch mit der Handbobrmaschine an
gebracht, die jedes Mal vom Arbeitstisch aufgenommen und wieder 
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angelegt werden mui. Der Arbeitsablauf würde beschleunigt, wenn man 
eine elektrische Bohrmaschine federnd über dem Arbeitsplatz auChän. 
gen würde. 

Vom Standpunkt der UnCallverhütung aus mußte beanstandet wer
den, daLi an den Kreissägen ein Bandschutz fehlt." 

Selbstverständlich hat man auch einen Plan ausgearbeitet, wie 
die Werkstätte künftig neu zu gliedern ist, wie die Maschinen umzu
stellen sind und welchen Weg der Arbe"itsfluß nehmen soll. 

In Hessen hat man damit begonnen, Arbeitsleiter und Werkbe· 
amte mehr und mehr mit betriebswirtschaftlichen Prob1em~n vertraut 
zu machen, sich aber inabesondere mit Problemen der Arbeitsverein
fachung und Verbesserung zu beschäftigen. Daa Ergebnis ist durchaus 
erfreulich und schlägt sich in ·einer durch Zahlen beweisbaren Pro
duktivitätssteigerung nieder. 

11. Ergebnis eines Forthilduogslehrganges für Arheitsiuspektoreu 

Im August 1957 wurden Leiter der Arbeitsbetriebe bessischer 
Vollzugsanstalten zu einem Forthildungslehrgallg für die Dauer von 
einer Woche zusammeugezogen. Neun Arbeitsleiter aus selbständigen 
Vollzugsanstalten, denen allein die Führung der Arbeitsbetriebe ob
liegt, zwei Inspektoren selbstäpdiger Anstalten, denen auch noch an
dere Aufgaben im Hause zufaHen, und zwei Inspektoren als Dienst
leiter größerer Gerichtsgeftingnisse nahmen teil. Der Lehrgang, in 
Form einer Arbeitsgemeinschaft geführt. beschäftigte sich dank der 
Unterstützung des Hessischen Institutes für Betriebswirtschaft bei der 
Industrie- und Handelskammer Frankfurt (:1\1) im wesentlichen mit 
einem einzigen arbeitswissenschaftlichen Problem. Die Möglichkeiten 
der systematischen .. Arbe'itsvereinfachung" in Betrieh und Verwaltung 
sollten den einzelnen Teilnehmern nahegehracht werden. 

Betriebs- und arbeitswissenschsftliche Prohleme waren bisber allen 
Teilnehmern, soweit sie nicht durch ganz besondere VerhältnisBe ein
mal damit in Berührung gekommen waren, fremd. Die moderne Ar
beitswissenschaft hatte bisher den Weg durch die Tore der Vollzugs
anstalten noch nicht gefunden. In den Ausbildungsplänen für den 
Nachwuchs des gebobenen Dienstes gibt es bis heule noch keinen 
entsprechenden Unterricht, obwohl von Iahr zu 1ahr der Vorsprung 
der Wirtschaft gegenüber den Arbeitemethoden der Vollzugsanstalten 
wächst. Die Behandlung betriebs- und arbeitswissenscbaftlicher Fragen 
schien demnach vordringlich zu sein. 

Vorbereitend wurde zunächst ein lahr zuvor ein Teil des Werk
personals für die Methoden der. Arbeitsvereinfacbung durch besondere 
Lebrgänge aufgeschlossen. Der Erfolg zeigte sich in der Weise, dafi 
diese Beamten nach Rückkehr in ibre Betriehe damit begann'en, ihre 
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eigenen Betriebe weitgehend nach den erlernten Grundsätzen auszu
richten und bei ihren Arbeitsinspektoren Tersncbten, die darüber hin
aus erforderlichen meist geringen Mittel für verbesserte Einrichtungen 
und dgl. zu erhalten. Naturgemä6 stielien' sie zunächst auf Wider
stand, doch waren die Arbeitsleiter aufgeschlossen genug. um nunmehr 
selbst um eine Gelegenheit zum Studium der Probleme der Arbeits· 
vereinfachung zu bitten. 

Wenn in der Wirtschaft schon selbstverstiindliche betriebswirt
scbaftliche Grundsätze in den Reiben von Vollzugsbeamten entmalig 
erörtert werden, kann man kaum erwarten, daS diese Beamten sofort 
freudig alles Gebotene annehmen. Eine ausführJiche Einführung waJ' 
daher notwendig und innerhalb der vorgesehenen 38 Unterrichtsstun
den auch möglich. Dennoch zeigte e~ sich im Laufe des Lehrgangs, 
da6 einzelne plötzlich wieder in gewohnte Denkmetboden zurückfie' 
len. Es wird daher umfangreicher Nacharbeit bedilrfen, um den dar
gebotenen Stoff nach und nach zum Allgemeingut werden zu lassen. 

Die än6erst geringe Besetzung der Arbeitsverwaltungen der Voll
zugsanstalten fesselt heute die Arbeitsleiter fast ausnahmslos an ihren 
Scbreibtiach. Trotz allen guten Willens werden sie dadurch zwangs
läufig betriementfremdet. Die Beobachtungsgabe geht, selbst wenn sie 
vorhanden war, allmählich verloren. So zeigte sich wäbrend dea Lehr
gangs, dali sogar einfache Arbeitsvorgänge in ihrem Zusammenhang 
nicht erfa6t wurden und in den Ferligungsablauf nicht richtig einge
ordnet werden konnten. Eine versuchsweise eingeschobene Arbeitsreit
wertberechnung hei bekannten Einzelwerten ergab z. B. Stückzeitbe
rechnungen zwiacben 94 und 192 Sekunden. In diesem Fan lag der 
Beatwert bei 107 Sekunden und wurde nur von einem Lehrgangsteil· 
nehmec richtig errechnet. 

Daß "Pensen" (Tagesarbei19ma6e) und vertretbare Stücklöhne, die 
auch der Kritik der Öffentlichkeit standhalten, unter solchen Voraus' 
setzungen festgesetzt werden müssen, ist eine Unterlassungaaünde, die 
die Länder jährlich eine siebenstellige Zabl in DM kostet. Darüber 
hinaus aber wird auch der Sinn der Gefangenenarbeit., nämlich der 
der Erziehung zum selbständigen Broterwerb, ernstbaft gefährdet. 

Wenn nämlich in den Vollzugsanstalten bei der Arbeit der Gefan· 
genen die Anforderungen weit unter der Leiatungsfähigkeit und Mög
lichkeit 8cstellt werden, dann werden keineswegs leistungs- und arbeits· 
gewobnte Menschen herangezogen. Nach der Entlassung werden diese 
Gefangenen in zahlreichen Fällen auf der u. U. mühsam vermittelten 
Arbeit98telle versagen, weil aie nicht imstande sind, die Leistung, die 
der Betrieb von ihnen erwartet, zu vollbringen. Dazu kommt, daS in 
vielen Fällen Gefangene di.e Arbeit innerhalb der Anstalt nicht ernst 
nehmen, weil durch fehlende oder schlechte Arbeitsplanung eine gute 
Leistung gar nicht erreichbar ist. Will man also in der Arbeit der Ge-
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fangenen das wichtigste ErziehungsmiUel sehen, dann ist dafür die ente 
Voraussetzung, zunächst einmal das leitende Personal der Arbeitsbe
triebe und -verwaltung durch gründliche Schulung für ihre Aufgabe 
zu befähigen. Mit anderen Worten: Der Arbeitsleiter einer Vollzugs
anstalt mufs zum Spezialisten ausgebildet werden. Dies entspricht zwar 
keineswegs den· WünBchen der "Verwaltung", denn für dieBe ist InBpek
tor. gleich Inspektor und die Möglichkeit, Inspektoren beliebig auszu
wechseln, geht dadurch verloren. Andererseits sollte man aber auch 
daran denken, da6 sich eine gute Arbeitsleistung in guten Erträgen 
widerspiegelt. Die Mehraufwenduogen für die Ausbildung des Personals 
dürften nur einen geringen Bruchteil des erzielbaren Mehrertrages aus
machen. Vor allen Dingen würde dann die Gefangencnarbeit innerhalb 
des Erziehungsprogrammes den Platz erhalten, der ihr zukommt. 

Im Verlauf des Lehrganges wurde auch deutlich, da6 neben der 
Ausbildung des leitenden Personals auch noch andere Voraussetzungen 
für eine befriedigende Arbeit der Gefangenen geschaffen werden müssen. 
Dies trifft nicht nur für die Schaffung von braucbbaren und den Be
triebserIordernisseu entsprechenden Arbeitsräuwen und deren Ausstat
tung mit Mascbinen zu, 8ondet"fl auch für die Verpflegung, die für 
zahlreiche Arbeitsvorgänge all unzureichend angeseben wird und im 
übrigen auch vielgestaltiger werden mu6. 

Weiter scheint es unerlä61ich zu sein, den Gefangenen in höherem 
Maie als bisher an dem Ertrag seiner Arbeit zu beteiligen. Wie weit 
die Gefangenen dann verpflichtet werden können, den Mehrertrag für 
die Unterstützung ihrer Angehörigen, zur Wiedergutmachung von SdIäden 
u; dgl. zu verwenden, wurde im· einzelnen während des .Lehrganges 
nicht erörtert. 

Ein Jahr Sportgemeinschaft 
der Gefängnisbehörde der Freien und Hansestadt Hamburg 

Von Dherwlcbtmeister Dun Gierd., Leiter der Sportgemeialcbaft 
der GelllDgnilbehörde Hlmhurg 

In diesen Tagen können mnd 900 Angehörige unserer Hambur· 
ger Gefängnillbehörde auf das einjährige Bestehen ihrer Sportgemein
schalt - mit Stolz möchte ich sagen - zurückblicken. ]n deu vergangenen 
12 Monaten wies die Sportgemeinschaft trotz aller anfänglich gegentei
ligen Äu6erungen ihre Existenzberechtigung nach, ja, sie hat innerhalb 
unserer Behörde schon eine Stellung erlangt, die leibst von ihren 
optimistischen Gründern nicht erwartet wurde. 

Welche grundsätzlichen Bedenken anfänglich gegen eine sportliche 
Betätigung unserer Kollegen bestauden, habe ich bereits in meinem 
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Artikel "Ein weiterer Beitrag zur sportlichen Ausbildung der Bedienste-· 
teo im Strafvollzug" (s. ZfStrVo. 28/5/1955 Nr.6) aufgezeigt. Doch in 
demselben Aufsatz habe ich auch vereucht, die dargestellten Schwierig
keiten - meist rein psychologischer Natur - auszuräumen. DaS uns 
dieses auch tatsächlich gelang, ist nicht zuletzt Verdienst einer ein
sichtsvollen BehBrdenleitung. 

Leider lassen die finanziellen Möglichkeiten unseres Etats es (noch) 
nicht zu, den gesamten Sportbetrieb eioschlie6licb der hierfür notwen
digen Räume und Geräte auf Behördeokosten bereitzustellen. Doch 
auch hier hoffen wir auf eine baldige Änderung. Nicht zuletzt liegt 
eine sportliche Betätigung ihrer Bediensteten auch im Sinne einer 
ver8ntwortungsbewufiten Behördenleitung. Bald wohl werden auch die
letzten mafigeblichen Stellen dieses eingesehen haben und unseren 
berechtigten Wünschen nachkommen_ Bis dahin müssen wir uns behelfen, 
so gut es geht. Und es ging gut, wie die nachfolgende Aufetellung zeigt: 

Dank d~r freundlichen Unterstützung Au.6enstehender gelang es uns 
a) eine Turnhalle wö9hentlich für 2 Stunden, 
b) ein Hallenbad wöchentlich für I Stunde, 
c) einen geeigneten Sportplatz - soweit notwendig 
zu erhalten, ohne daS uns hieraus erhebliche Kosten erwuchsen. 

Zur richtigen Würdigung des Vorstehenden möchte kh anführen, 
daß in Hamhurg zwar genügend Turnhallen zur Verfügung stehen, da& 
Hallenbäder aber wesentlich schlechter freizubekommen sind. Alle mög
lichen abendlichen Trainingutunden sind an die Sportvereine vergeben. 

Erfreulicherweise nahm uns die Deutsche Lebensreuungs-Gesell
schaft - Bezirk Hamburg - trotz eigener Schwierigkeiten freundlich 
als Untermieter auf. Darüber hinaus stellten die Männer der DLRG 
ihre bewährten Ausbilder für den Schwimm- und RettungssChwimm
unterricht für unsere Kameraden bereit. 

Die scbon beruflich gute Zusammenarbeit mit der Polizeibehörde 
wurde auch auI sportlichem Gebiet dadurch bestätigt, da6 unsere Be
triebssportgemeinschaft die Sportanlagen des .. gro&en Bruders" mitbe
nutzen darf . 

. Die örtlichen Voraussetzungen waren somit geschaffen; der Auf
nabme eines regelmäwgen Trainingsbetriebes stand nichts mehr im Wege.; 

Unsere erste Zusammenkunft wurde abgeschlossen durch die Vor
führung der Filme "Europameisterschaften im Turnen" und .. Rettungs
dienst - Ehrenpflicht". 

Am Ende der gut besuchten Versammlung erklärten 30 Kollegen 
ihren Beitritt zur "Sportgemeinschaft der Gelängnisbehörde der Freien 
und Hansestadt Hamburg", Inzwischen ist eine noch gröfiere Zahl .von 
Kollegen aktiv in unserem Kreis zusammengeschlossen. 
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Wir müssen jedoch noch mehr werden, wenn wir der Bedeutung 
des Sports als volksgesundheitsfördernd und unserer Berufsausbildung 
dienlich gerecht werden wollen. 

Also, Kollegen, wann kommen Sie zu uns? 
Dazu ist es vielleicht notwendig, so ungern ich es mache, einmal 

einige Zahlen anzuführen. Wie ich bereits eingangs feststellte, sind wir 
ca. 900 Betriebsangehöri~e, von denen vor Grfindung unserer Betriebs· 
sportgemeinschaft folgende Sportabzeichen erworben wurden: 
Deutsches Sportabzeichen: Bronze 43 Silber 10 Gold 3 
DLRG·Urkunden: Grundschein 22 Leistungsschein 3 Lebrschein 3 
Rettungsmedaillen: 2 

Im Jahre 1956 legten unsere Kameraden weitere Prüfungen ab. 
Am 7.9. 1956 konnte in einer kleinen Feierstunde 15 Kollegen das 
Sportabzeichen überreicht werden: Bronze 2 Silber 1 Gold 12. 

Zu dieser Aufstellung muS gesagt werden, dan 
1) 75 °/0 unserer aktiven Kollegen älter ah 40 Jahre sind, 
2) trotz dieses Alters die sportlichen Leistungen nicht hinter denen 

der Jüngeren zurückstehen. 
Man muli ferner dabei bedenken, daß unser Sportabzeichen Leistun· 

gen verlangt, die über dem Durchschnitt des gemeinhin Möglichen 
liegen, meist also nur nach einem planmäßigen Training erworben 
werden können, was letztlich auch Sinn und Zweck des deutschen Sport· 
abzeichens ist. 

Und auf ein planmäßiges Training kommt es auch uns in unserer 
Betriebsgemeioschaft an. Schon die alten Römer sagten: .. Mens sana 
in corpore sano" - Ein gesunder Geist (möge) in einem gesunden 
Körper (wohnen). Und an die Verwirklichung dieses Gedankens wollen 
auch wir uns während unserer weiteren Arbeit in der Betriebssport
gemeinschaft der Gef'liognisbehörde der Freien und Hansestadt Ham· 
bwg halten. 

Der Strafvollzug für Verkehrssünder! 
Von Amtsgericht.rat Dr. Tb. Eberhard, WoUaeh I Baden 

Die nach dem Krieg lawinenartig angestiegenen Verkehrsunfalle 
mit all dem durch sie ausgelösten Leid und Schaden stellten und stellen 
die Justiz auch weiterhin vor Probleme, die in ihrer vollen Tragweite 
leider nicht allseits erkannt werden. Der Judiz ist mit dem angestie
genen Stra&enverkehr ein Aufgabenkomplex zugefallen, der rund 1/3 
der gesamten Strafrechtspßege erIa&t. Diese Aufgabe erfordert neue 
Gedanken, wenn der Justiz, die man obnebin in einer ständigen Krise 
wähnt, eines Tages nicht vorgeworfen werden soll, sie babe bei der 
Bekämpfung der Verkehrsdelikte versagt. Derartige Vorwürfe klingen 
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schon an, wenn behauptet wird, den Urteilen in Verkehrsstrafsacben 
fehle das Straimall, das eine nachhaltige abschreckende Wirkung aus
lölen könne. Dieser Vorwurf ist beachtlich und leider nicht ahwegig. 
Man mull mithin fragen, welche Gegebenheiten dafür ursächlich sind 
und wie abgeholfen werden könnte. 

Bei der weiteren Erörterung mull jedoch die Masse der Verkehrs· 
delikte unberücksichtigt bleiben, die der menschlichen Unzulänglichkeit 
zuzuschreiben sind, die aber gleichwohl schuldhaft begangen wurden. 
Im folgenden soll deshalb nur von den Verkehrsdelikten die Rede 
sein, die mit allem Nachdruck. verfolgt werden müssen, grobfahrläsBige 
Tötungen und Körpenerletzungen, Trunkenheit am Steuer, grob ver
kehrswidriges und rücksichtsloses Verbalten (§ 315a,AbB. I, Ziff. 4 StGB), 
VerkehrsunfaIlßucht und Fabren ohne Führerschein trob; Entzugs der 
Fahrerlaubnis (vgl. Händel, Zeitschrift für Strafvollzug, Jahrgang 1956. 
Heft 1, Seite 18). E8 geht, wie Händel (a.a.O.) richtig betont, darum, 
einen nennenswerten Beitrag zur Hebung der Verkehrsmoral zu leisten. 

Man fragt sieb, weshalb in Deutschland nicht allgemein wirksamer 
vorgegangen wird, denn aus dem Ausland kennen wir Beispiele einer 
weit nachhaltigeren ß ekämp(ung mangelnder Verkeoomoral. Dafür 
gibt es manche Erklärungen. Die Tatrichter werden z. B. durch höchst· 
richterliche Entscheidungen gehemmt, die bei der Anwendung des 
§ 315 a, Abs . I, Zifr. 4 StGB (grob verkehrswidriges und rücksichts
loseR Verhalten im Stralienverkehr) oder des § 23, Abs. 3, Ziff. 1 StGB 
(Versagung der Strafaussetzung zur Bewährung im öffentlichen Inter
esse) zu hohe Anforderungen stellen, so da6· es nicht verwnnderlich 
ist, wenn diese Be8timmungen in verschiedenen Bezirken nicbt mehr 
angewandt werden, ob8chon gerade diese dall1r geschaffen sind, die 
rücksichtslosen Kraftfahrer wirksam zu bekämpfen. Eine weitere Ur· 
sache für die kritisierte Rechtsprechung ist das mangelnde Verständnis 
mancher StaatBanwälte und Richter für diele Probleme, weil sie selbst 
keine Fahrpraxis haben und weil lie damit den Gefahren, die von 
der mangelnden Verkehrsmoral ausgehen, selbst nicht ausgesetzt sind. 
Doch diese Punkte sollen hier nur angedeutet werden. . 

Die ausschlaggebende Ursache für die unzulängliche Bekämpfung 
der Verkehrsdelikte ht jedoch die Tatsache. da6 sieb die Richter stän· 
dig und mit grö6ter Sorge den Vollzng d e r Freiheitsstrafen an 
diese m Personenkrei s vor Augen halten. Eine wirksame Bekämp. 
fung der mangelnden Verkehrsmoral kann nämlich angesichts der viel· 
fach chaotischen Verkehrsdisziplin nicht darin bestehen, im wesentlichen 
Geldstrafen auszusprechen; denn die Betroffenen sind häufig in der Lage, 
die als Strafe verhängte Geldsumme "auf den Tisch des HaUBeS" zu 
legen, zumal die Geldstrafen nicht leiten unwahrscheinlich niedrig und 
für die Verkehrssünder keine erhebliche Sühne sind. Die Verkehrs· 
sünder, die nicht ertappt werden - und es sind sehr viele -. den· 
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ken, das rücksichtslose überholen (höchste Unfallquote mit den schwer
sten Folgen) u. a. könne nicht so schlimm sein, wenn man nur mit 
einer Geldstrafe rechnen müsse. Die Richter sind vielmehr gezwungen, 
Freiheitsstrafen auszusprechen, wenn sie die rücksichtslosen, betrun
kenen, flüchtigen oder ungehorsamen Kraftfahrer eines Besseren be
lehren, die in der Tat zum Ausdruck gekommene verwerfliche .Gesinnung 
sUhnen und die Allgemeinheit schützen wollen. Damit sind sie jedoch 
nahezu in jedem Fall vor die schwere Frage gestellt, ob es rechtens 
ist, wenn die VerkehrssUnder die Freiheitsstrafen zusammen mit den 
Kriminellen aller Schattierungen verbüßen müssen. Diese Frage wird, 
wenn eine PersönlichkeitIlbewertung vorgenommen iMt, meist verneint , 
denD die Angeklagten sind in der Regel nicht-vorbestrafte Berufs" 
kraftfahrer, Handwerker, Geschäftsleute, Akademiker und andere. Die 
Folge ist, dafs bestenfalls Freibeitsstrafen ausgesprochen werden, die 
sofort zur Bewährung ausgesetzt werden. Die dann in der Regel auf· 
erlegten Geldbufien können zwar erheblich sein; hierzu gilt aber das 
oben zur Geldstrafe Gesagte. Diese Praxis ist auch schon genügend 
bekannt, so dafi von einer abschreckenden Wirkung der Freiheitsstrafe 
kaum mehr die Rede sein kann. So verbleibt für die Bekämpfung 
der Verkeh1'lldelikte meist nur der allerdings recht empfindliche Entzug 
der Fahrerlaubnis. Da diese jedoch meist mit Bchweren wirtschaftlichen 
Verlusten für den Betroffenen verbunden ist, so begnügt man sich 
mit kurzen Sperrfristen, die dann auch noch nach §42m, Abs.4,StGB 
abgekür.l!:t werden. Das Leben und die Gesundheit der Bürger erfordern 
jedoch andere Maunahmen, wenn ein wirksamer Schutz erzielt werden 
soll. Das will hei6en! die Freiheitsstrafen müssen auch vollstreckt 
werden, selbst wenn sie unter 9 Monaten Gefängnis liegen. Man kann 
nun zwar nicht sagen, daß die hier in Betracht gezogenen Verkehrs" 
delikte grundsätzlich die Volhtreckung der Strafe erfordern. was z B. 
zumindest teilweise bei Trunkenheitsdelikten angenommen wird. Der 
TlI.trichter muß vielmehr in jedem einzelnen Fall der hier in Frage 
stebenden Delikte ernstlich prüfen, ob das öffentliche In~eresse die 
Vollstreckung der Strafe erfordert (§ 23, Abs. 3, Ziff. 1 StGB). Doch dabei 
wird ihm das aufgezeigte Problem, sei es bewufst oder unbewußt, rest
los klar. Er hat in der Hauptverhandlung die Persönlichkeit des Ver
kehrll9ünders, der meist einen guten Eindruck macht, vor sich, und so 
ringt er um eine diesem und der Allgemeinheit gerecht werdende Ent
scheidung. Stellt der Richter die Persönlichkeit mit ihren Mängeln , 
-aber auch Vorzügen, in den Mittelpunkt, was er schlechthin mu6, dann 
kann er die Strafaussetzung zur Bewährung schwerlich ablehnen, wenn 
er bedenkt, daß der Verkehrssünder wegen seiner Tat unter Kriminellen 
aller Schattierungen gefangen gehalten wird. Dies ist die Kernfrage. 

Wenn sich die Verkehrsrichter entgegen der Erkenntnis, daS schär
fere Ma6nahmen notwendig wären, zu dieser Praxis entschlossen haben, 
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so sollte die Justizverwaltung dieser Gegebenheit Rechnung tragen und 
die Bedenken der Richter ausräumen, indem sie die gegen Ver
kehrssünder ausge!prochenen Freiheitsstrafen in Ans.talten 
verbüien läDt, in denen diese Strafgefangenen mit den 
übrigen Kriminellen nicht in Berührung kommen. Nennen wir 
diese Anstalten einmal 

Ver k eh r ssü n d e r-G efä n g n i SI e. 
Es mu6 Händel zwar zugestimmt werden, wenn er den Standpunkt 
vertritt, da6 der rücksichtslose, hetrunkene, Büchtige oder ungehorsame 
Kraftfahrer ein Krimineller sei. Er ist jedoch, .was auch Händel ein
räumt, ein .. KrimineHer eigener Prägung", der sich eben doch so 
wesentlich von den meist aaozialen Strafgefangenen unterscheidet, da6 
ibm das Zusammensein· mit diesen schwerlich zugemutet werden kann, 
wS! ailch Händel zum Ausdruck bringt. Eine Absonderung kann jedoch 
unter den augenblicklichen Verbältnissen nicht verwirklicht werden, 
selbst wenn man es woUte. 

Man kann dietle Sorge der Richter nicht kunerhand mit dem 
Bemerken abtun, der Verkehrssünder sei schlechthin ein Krimineller 
und er gehöre wie jeder andere auch ins Gefängnis. Diese Ansicht 
erscheint dem banal, der Angeklagte dieses Personenkreises ständig VOr 
sich hat nnd der auch die Praxis des Strafvollzuges mit seinen Mög
lichkeiten kennt. Wer so denkt, geht an der Tatsache vorbei, da6 die 
dargelegten Bedenken gegen den Vollzug der Freiheit8strafen die Mehr
zahl der Richter veranlassen, eine Strafaussetzung zur Bewährung zu 
bewiUigen. Mit dieser Realität muf! man sich abfinden, wobei es nicht 
darauf ankommt, ob diese Erwägungen im Urteil genannt oder ob sie 
nur Imponderabilien der Entscheidung sind. 

Bedeutsam ist nun die weitere Gegebenheit, da6 die hier erörterten 
Fragen zwangsläufig mit den Problemen um die kurzfriBtige Freiheits
strafe verquickt sind, denn die gegen diesen PeI"llonenkreis verhängten 
Strafen werden nur selten über 9 Monaten Gefängnis liegen, und zwar 
anch dann, wenn man davon überzeugt wäre, da6 höhere Strafen am 
Platze wären. . 

Es werden deehalb aUe die gewichtigen und allseita anerkannten 
Bedenken gege.n die kurzfristige Freiheitsstrafe für die Begründung 
der Strafaussetzung zur Bewährung ins Feld geführt. In Wirklichkeit 
ist die kunfristige FreiheitSlltrafe jedoch ein ausgeBp~hen geeignetes 
und wirkaamell Mittel, um den Strafzweck bei diesem ·Personenkreis 
zn verfolgen. Dieser Standpnnkt könnte jedoch nur dann vertreten 
werden, wenn wir Verkebrssündergefängnisse hätten. 

Dann entfäUt nämlich der bedeutsamste Einwand gegen die kurzfri
stige Freibeitsstrafe, der Betroffene könne von anderen Kriminellen 
ungünstig beeinftu6t oder verdorben werden. ein Bedenken, das die 
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Richter ständig bewegt. Ältere Verkehrssünder sondern sich zwar im 
Vollzug von den Kriminellen bewufit ab. Wir dürfen jedoch nicht 
übersehen, da6 die rücksichtslosen Kraftfahrer vielfach unter den 
Heranwachsenden, die in der Regel nach dem ftlr Erwachsene geltenden · 
Strafreeht bestraft werden mü6ten, und unter den jungen Leuten bis 
zum 30. oder auch 35. Lebensjah.r zu suchen Rind. Sie betrachten ihre 
Raserei und ihre Wagniue als Sport, wobei ihnen die nötige Riicksicht· 
nahme gegenüber anderen fehlt. Wenn man diesem verantwortungs· 
losen Unwesen nachhaltig begefenen will, dann kommt man ohne die 
kurzfristige Freiheihstrafe nicht aus, denn das durch sie verursachte 
Elend und die ständige Angst der anständigen Kraftfabrer vor diesen 
verantwortungslosen Kraftfahrern mu6, so gut es geht, bekämpft werden. 
Diese jungen Leute sind jedoch in der Tat gefahrdet, wenn sie mit 
Kriminellen zusammen verwahrt werden. 

Der weitere Einwand gegen die kurzfristige Freiheitsstrafe, eine 
erzieherische Beeinßussung sei nicht möglich, gilt für die Verkehrs· 
sünder nicht. Denn sie kommen in der Regel nicht aus mehr oder 
weniger schlechten Umweltverhältnissen; sie zählen auch nicht zu den 
gei8tig Unterentwickelten oder ausgesprochen Gewütllarmen, die ill 
kurzer Zeit nicht wesentlich beeinftu6t, sondern nach einigen kür
zeren Strafen allenfalls anstaltsgewohnt werden. Die Strafvollzugspraxis 
lehrt vielmehr. da6 die Verkehrssünder auch in kurzer Zeit durchaus 
beeinftu6t werden können. Insoweit muß Händel (a.a.O. S.24) wider
sprochen werden. Voraussetzung ist allerdingt, da1i die Erziehungs
versuche auf die Art des Verkehrsdeliktes zugeschnitten werden. Es 
wird selbstverständlich wirkungslos sein, wenn mit den Verkehrssündern 
die Besserungsversuche angestellt werden, die für die anderen Krimi
nellen gedacht sind. Damit fängt der sonst tüchtige und redliche 
Handwerker, der beispielsweise zum Verkehrssünder geworden ist, 
schlechthin nichts an. Dagegen könnte in einem Verkehrssündergefängnis 
Ersprieiiliches geleistet werden. wenn dieser Personenkreis mit Filmen, 
Vorträgen, gegebenenfalls über das Tonbandgerät und Radio, mit Büchern, 
Zeitschriften und durch Plakate so beeinßuiit wird. daii er das Gefängnis 
gründlich belebrt verlä6t. Es ist z. B. daran zu denken, in die sonst 
kahlen ZeUen Bilder von zertrümmerten Fahrzeugen, Schwerverletz· 
ten u. a. zu hängen, so da6 sie der Verkehrssiinder immer vor sich 
hätte. Diese Beeinflussung ist jedoch nur möglich, wenn die Verkehrseün· 
der in einem Gefängnis zusammengefa6t sind, denn wegen einiger 
weniger Strafgefangeoer dieser Art kann eine Anstalt Ahnliches nicht 
unternehmen. 

Es kann letztlich nicht festgestellt werden, da6 die Verkehrssün· 
der wegen der kurzfristigen Freiheitsstrafen aus ihrer bürgerlichen 
Existenz herausgerissen werden. Soweit sie nämlich selbständige Gewerbe 
oder freie Berufe aueüben, bedeutet die Strafverbü6ung für sie meist 

171 



nur einen wirt\lchaftlichen Verlust, der allerdings erheblich sein kann. 
Die Verkehrssünder, die in einem Arbeitsverhältnis stehen (Berufs
kraftfahrer), können auf ihrem Beruf ohnehin nicht arbeiten, da ihnen 
auf Grund der hier zur Erörterung stehenden . Delikte die Fahrer· 
laubnis in der Regel entzogen sein wird. Wohl kann die Prognose 
gesteHt werden, daS die Sperrfristen dann kürzer bemessen sein werden, 
wenn die Richter der dargelegten Sorgen wegen des Vollzugs enthoben 
und damit in die Lage versetzt sind, in verstärktem Umfang Freiheits
strafen auszusprechen, die auch vollstreckt werden. Heute behilft man 
sich wegen der Bedenken gegen den Vollzug der Strafen an diesem 
Penonenkreis damit, die Sperrfristen länger zu bemessen, um dem Ver. 
kehrssünder ausreichend Zeit zu lassen, sich zu bessern. Der Betrof
fene ist jedoch damit in der Regel wirtschaftlich erheblich geschädigt; 
ein Gesichtspunkt, der manchen Richter hindert, die Sperrfristen so 
zu hemenen, wie es eigentlich notwendig wäre, worauf Händel zutreffend 
hinweist (a.a.O. S. 20). Dieser Mangel würde jedoch ausgeglichf'n, wenn 
neben einer kürzeren Sperrfrj..Rt eine kurzIriitige Freiheitsstrafe voll· 
zogen würde. Beide Ma.6nshmen wären in ihrer Gesamtheit wirksamer 
und auch angemessen; sie bedeuten den Mittelweg, der auch hier der 
richtige ~in durfte. . 

Nach diesen Darlegungen, mit df'nen die möglichen Ursachen für 
die hemängelte Bekümpfung der Verkehrsdelikte aufgezeigt werden 
sollte, darf noch das Für und, Wider des Vollzugs erörtert werden. 
Dahei wird weiter deutlich, wie notwendig Verkehrssü ndergefängnisse 
wären. 

Was zunächst die verwaltungstechnische Seite anbelarigt, so bedarf 
es nur einer Änderung des Strafvolhugsplanes insoweit, als be~timmte 
Anstalten zu Verkebrssündergefängnissen bestimmt werden. Diese Än
derung könnte im Verwaltungsweg vorgenommen werden, was bedeutsam 
ist, denn eine wirksamer gestaltete Bekämpfung der Verkehrsdelikte 
wäre mithin ohne Ge~etzesänderung möglich. Mittels t'iuer Umfrage 
bei den Geriebten lieEe sich feststellen. wieviele Verkehrssündergefang
nisse Il otwendig wären. um diesen PeJ'lionenkreis aufnebmen zu kölln€,n. 
Man wird wohl weiter sagen können, daE sich die kleineren Anstalten 
mit einer Belegungsmöglicbkeit his zu etwa 40 Gefangenen dafür am 
besten eignen würden. denn der gesamte Anstaltsbetrieb könnte aus
schließlich auf den Vollzug an diesem Per~onenkreis eingestellt werden. 
Werden größere A08talten ausgewählt, dann ist der Anfahmweg für 
die Strafgefangenen zu gro6. 

Der Errichtung von VerkehJ'lisündergefängnisgen könnte entgegen
gehalten werden, es sei den Verkehrssündern nicht zuzumuten, die 
gegebenenfalls ßrö.6ere Reise zum und vom Verkehrssündergelängnis 
zu unternehmen. Dieser Aufwand ist den Verkehrssündern sehr wohl 
zuzumuten, die sich mit ihren eigenen Fahrzeugen auf der Straiie aus-
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getobt haben. Die anderen, die eigene Fahrzeuge nicbt besitzen, können 
sich. wenn sie die Fahrtauslagen nicht tragen können, in der nächsten 
Strafanstalt stellen, um von dort aus dann verlegt zu werden, soweit 
die Strafe mehr als 4 - 6 Wochen beträgt. Dasselbe gilt für diejenigen, 
die vorgeführt werden müssen. Die Erfahrung lehrt jedoch, daß aich 
die Verkehrssünder in der Regel eelbet stellen. Selbst wenn man aber 
davon ausgeht, daß sich ein beachtlicher Teil der Verkehrssiinder im 
Verkehrssündergefangnis nicht selbst stellen Bollte, so entstehen der 
JURtizverwaltung gleichwohl keine höheren Kosten, wenn solche Anstalten 
ausgewählt werden, die ohnehin laufend von den großen Anstalten aus 
belegt werden müssen, um den Arbeitsbetrieb aufrecht zu erhalten, 
was mit Kosten verbunden ist. Die Kosten der Rückreise kann sich 
der Strafgefangene 8;elbst verdienen. Welch geringe Bedeutung diesen 
Bedenken beizumessen sein dürfle, beweisen die doch recht zahlreichen 
Ge8uche von Verkehrssündern, die Strafe an einem anderen Ort ver
büSen zu dürfen, da es ihnen peinlich sei, an ihrem Heimatort oder 
in dessen Umgebung inhaftiert zu sein. Diesen Gesuchen wird in der 
Regel entsprochen. 

Es dürfte weiter eingewandt werden, die Freiheitsstrafen für Ver· 
kehndelikte oder andere Delikte mäSten bei jedem Betroffenen in 
gleicher Weile vollstreckt werden. Dieser Einwand kann nicht über· 
l!:eugen, denn im Vol1zug werden und wöIsen Unterscheidungen gemacht 
werden. Es ist doch gerade die ständige Sorge und PJlicbt der An
staltsbeamten, die Strafgefangenen, die verdorben werden könnten. von 
jenen fernzuhalten, die scl;1on erheblich abgeglitten sind. Es ist deshalb 
nicht einzusehen, weshalb diese Absonderung nicht erleichtert werden 
sollte, denn sie ist in der Pruis, z. B. im Bereich des Arbeitsbetriebes, 
meist nicht durchführbar. Die Absonderung in einem Geflingnis für 
Verkehrssünder bietet dem Betroffenen abgeseben davon keine Vorteile, 
so daS eine ungleiche Behandlung dea gleichen Tatbestandes nicht ge· 
gehen ist. Gerade das Gegenteil wäre der Fall Heute ist es doch so, 
da' die Verkebr8sünder. in den Strafvollzugsanstalten zwangsläufig Vor
teile genie6en, die den Sualcharakter wesentlich abschwächen. Man ist 
z. B. frob, einen gewandten Strofgefangenen zu haben, den man, soweit 
dies zulässig ist, auf der Schreibstube beschäftigen oder dem man sonet 
einen Vorzugsposten anvertrauen kann. Manche Nachsicht entfiele. die 
im Augenblick bei Verkehrs~ündern in der Vollzugspraxis geübt wird , 
und bestünde sie nur darin. daS diesen Strafgefangenen gestattet wird, 
einen Schlafanzug, eigene Unterwäsche oder eigene Schuhe zu tragen. 
So kommt es, wie Händel 8.a.0. S. 26 sehr richtig rügt, da& die derzeitige 
Strafvollzugspraxis an diesem Personenkreis nicht nachhaltig genug sei. 
Dagegen würde in einem Verkehrssündergefängnis jeder zu jeder Arbeit 
herangezogen werden. Dabei ist zu bedenken, daS der Arheitebetrieb 
in einer Anstalt mit dieser Belegung äußerst intensiv gestaltet werden 
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könnte, denn el bedarf der erheblichen Sicherheitsvorkehrungen nicht:. 
die 60nst notwendig sind und die einen intensiven und wirtschaftlichmJ 
Arbeitsbetrieb nur in einem gewiB&en Rahmen zulassen. Ein so gestal· 
teter Anstaltsbetrieb würde von kaum einem Verkehrssünder als Ferien· 
aufenthalt betrachtet werden. Sie würden es vielmehr als beachtliches 
übel empfinden, wenn sie zu allen einfachen aber auch schweren Haus
arbeiten, z. B. zur Holzaufbereitung oder zu Aufräumungs·, Grab- oder 
Wegebauarbeiten, herangezogen werden. Der Asoziale denkt sich dabei 
wenig, wohl aber der sonst in sei.nem Beruf gut Verd.ienende~ denn 
diese von ihm zu verrichtende Arbeit ist im Ergebnis ohne materielle 
Früchte. Der Stralzweck, dem Rechtsbrecber ein TIbel zuzufügen. wäre 
somit besser als bisher erreicht. 

Mit den gesamten. hier angestellten Erwägungen, die der Praxis 
des Verkehnrichten, aber auch des Anstalt!lvor~landes entsprungen sind, 
lollte gezeigt werden, da6 es bedenklich ist, wenn in dem Kampf gegen 
die mangelnde Verkebrsmoral die überkommenen Formen beibehalten 
werden, denn wir haben el mit. Kriminellen eigener Prägung zu tun, 
für deren Bekämpfung nicht nur, wie 8nerk8nllt ist, Verkehnstaats
anwälte und Verkebrsrichter, sondern auch ab letztes Glied dieser Art 
von Verhrechensbekämpfung VerkehHsündergefängnis&e notwendig sind. 
Nur so sind alle Möglichkeiten ausgeschöpft, um der grofien Aufgabe, 
unendliche~ Leid weitestgehend zu verhindern, gerecht zu werden. 

GespräCh mit dem andern - GespräCh 
mit mir selbst 

Von ev. An!tahapfarrer Dr. Gerbard Bartning, Wittlich 

Eine Situation, die wir im Inspektions- oder Erziehungsdienst an 
unseren Strafanstalten immer wieder, oft mehrmals an einem Tage, 
bestehen müssen, ist das Gespräch mit dem Inhaftierten - und zwar 
nicht das gelÖlte, zwecltfreie Geepräch von Mensch zu Menlch (du 
sieb etwa beim Durchgang durch die Werkstatt ergeben mag), sondern 
das zweckbestimmte Gespräch: der Name eines Insassen steht in 
unserem Meldebuch. Er will al80 etwas. Wir lassen ihn kommen. 
Oder: die Personalakte liegt in unserem Fach. Nehmen wir sie heraus, 
flattert uns schon der Umlaufbogen entgegen: Gnadengesuch. Urlaubs
oder Unterbrechungsgeluch, Anfrage dea GericlJ.ts w~gen Ablauf der 
Zweidrittelzeit. Wir lassen den ManD ebenfalls kommen. Aber diesmal 
wollen wir etwas. Oder wir mü8.len einen Brief beanstanden und nun 
die alte Frage: .. Wie lage ich'l meinem Kinde?" 

In welche Not kann uni lolch zweckbestimmtes Gespräch oft bringen. 
Ich denke dabei nicht nur an die zeitliche Begrenzung (der Mann kommt 
jetzt erBt vom Au6enkommando. in zwanzig Minuten ist bereits Ein-

174 



schluD - oder die Terminarbeit auf dem eigenen Schreibtisch). Ich denke 
noch an das fatale Einverständnis beider Gespräcbspartner, das ~cbon 
in der Luft liegt, bevor der bestellte Mann auf dem angebotenen Stuhl 
Platz nimmt: " Ich weifi ja genau, was Du jetzt von mir willst", und 
bei uns selbst heifit's: "Du weifit ja genau, was ich fil'l' ein Hühnchen 
mit Dir zu ru'pfen habe" . Und dann beginnt mitunter jenes vorsichtige 
gegenseitige Sich-Abtasten, das zähe Ausweichen und blit1.schnelle Vor· 
preschen, das Versteckspielen und Fangen und wieder Entwischen -
Ge!lpräcb? - Oder es beginnt stockend, verlegen, sich selbst mit hiU
loser Gebärde unterbrechend, fragend, zweifelnd, ungläubig staunend. 
grübelnd - vielleicht ohne greif- oder "verwertbares" Ergebnis - und 
doch ein Gespräch! 

Und wenn sich die Tür des Büros wieder schließt hinter dem, 
der in seine Zelle zurückgeht: wie oft sind wir unbefriedigt. Unbefriedigt 
über den "hinhaltenden Widerstand" des andern oder seine vorweg· 
nehmende Unterwürfigkeit. Unwillig vieIJeicht auch über uns selbst, 
weil wir in eine Pause hinein, da sich in dem andern vielleicht bereits 
eine Erkenntnis formen wollte, mit einer ungeduldigen Frage kamen. 
EoUiiuscbt sind wir über die moralische Gewissenlosigkeit unseres 
Gegenübers, die sich neben seiner geistigen Wendigkeit und geschäftlichen 

. Intelligenz so merkwürdig ausnimmt. Und wir klagen uns selbst an, 
diesem zu nichts verpflichtenden Spiel mit Worten, mit Ansprüchen 
und Sebein·Beweisen nicht gehörig hinausgegeben zu haben - weil 
das Tagewerk schon soviel Wachheit und Spannkraft verbraucht hatte 
oder wir nach dem dritten oder vierten oder fünften unerfreulichen 
"Fall" dieser Art innerlich resignierten: .. Wozu lange debattieren, wo dem 
andern doch das Organ fehlt für die gültigen Werte und Ordnungen 
des Lebens?" (Oder noch sch roffer: ,., Wozu Perlen vor die Säue werfen? 
Möglicherweise können die Säue nichts dafür, daß sie Säue sind - aber 
ich kann ja auch nicht viel dafür - , ich brauche meine K!,äfte noch 
zu anderen, lohnenderen Aufgaben'") Oder - wie es mir persönlich 
so oft passiert - ich ärgere mich einfach darüber. daß ich bei einer 
Stelle im Gespräch "ausgehakt" habe, statt den Widerspruch zu bemerken. 
der dem "Angeklagten'" bei aller Vor~icht doch unterlaufen war. 

Aber das zuletzt und zutiefst Unbefriedigende bei der ganzen Sache 
wird von uns allen empfunden: da hätten wir nun die Gelegenheit, 
einem gescheiterten Menschen die Hand zu reichen, dafi er den schwan
kenden Steg über den Abgrund seiner Verschuldung hinweg in die Zu
kunft eines sauberen, redlichen, selbstbewu&ten und verantwortungsfrohen 
Lebens betritt - und kaum gelingt's uns, ein paar "Apercus", ein paar 
"Beobachtungen" zu notieren nnd das mehr oder minder große Risiko 
abzuwägen, das mit der Empfehlung zur bedingten Entlassung oder 
mit dem Dekret über weitere Strafverbüfmng verbunden ist. Das harte 
beschränkende Gebot der Stunde heiGt ja nicht, einem ganzen Lebens-
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scbicksal mit sei nen versäumten Gelegenheiten und verwirkten Gnaden 
nachzugeben (das gelingt ja auch dem Psych ologen und Seelsorger nur 
selten und nur fragmentarisch), sondern eine Weisung oder Zurecht·Wei· 
sung anzubringen, einen verworrenen "Sacbverhalt" aufzuklären, ein biß· 
ehen Material zJr "Beurteilung" zusammenzutragen und zu ordnen. Und 
dabei ist uns wohl bewußt, daß die " Beurteilung" bei der Begegnung 
mit dem Inhaftierten böchstens die Rolle spielen darf, die im Mit· 
einander von Arzt und Patient die Diag'nose beanspruchen sollte -
also nur eine klärende und vorbereitende! 

Wie finden wir durch dieses Dilemma hindurch? Wie finden wir 
praktisch bindurch, da wir es grundsätzlich anerkennen müssen und 
nie ausräumen können! Keiner wird bier ein Rezept erwarten, das 
für alle "Fälle" gilt. Und selbst wüfite ich, von viel mehr Versagern 
zu berichten, die mir in diesem Dilemma meine Ungeduld oder Lahmh eit 
eingetragen hat, als von gelungenen Beispielen. Aber ich will versuchen, 
ei nige "Markierungen" anzubringen auf dem Weg der Vorbereitung. 
(Denn für diese ,.zweckbedingten" Gespräche sind wir in der Regel 
doch nicht ganz unvorbereitet - und wenn wir uns nur oberßäcblich 
io deo Akten orientiert haben sollten!) 

(1) Wir müssen uus immer wieder von der Vorstellung freimachen, 
als geschehe in einem Gespräch - einem mehr oder minder intensiven 
Wechsel und Austausch von Worten - nur so etwas wie ein Austausch 
von Signalen, die von einer einsamen "Stellung" im Gelände zur andern 
gegeben werden - oder von einem Berggipfel zum andern. Der ein· 
zeine Berggipfel ist so, wie er ist, ganz von sich aus und für sich, 
auch ohne da6 er von einem andern anvisiert oder ansignalisiert wird. 
Die Gestalt des Berges kann heschrieben werden, ohne da6 seine 
Verkehrs· oder Signalerschliefiung dabei berücksichtigt wird. Wir 
Menschen aber sind, was wir !;ind, nur mit· und durch einander . 
Sind wir 'stumm oder geben wir nur Signale, dann ist unser Mensch
sein in einem entscheidenden Wesen~zug entweder gestört oder gehemmt. 
Nur indem wir miteinander sprechen, werden wir unser selbst inne. 
Und jedesOlal wenn wir sprechen, offenbaren wir etwas - auch wenn 
wir mit unserm Sprechen gar nichts anderes erreichen wollten, als dafi 
wir mit ihm etwas verbergen. Mehr noch: wenn wir sprechend mit· 
einander Beziehung aufnehmen, verändern wir in diesem Augenblick 
nicht nur uns selbst, sondern im selben Atemzug auch den andern? 
Es ist so, wie es die moderne theoreti~cbe und Experimentalphysik 
auch am winzigsten Modell einer Begegnung zwischen k örperhaften 
Realitäten postuliert und nachgewiesen hat: selbst das Instrument, das 
nichts tut als einen physikalischen Vorgang registrieren - z. B. die 
Abspaltung eines Wasserstoffkerns aus einem Heliumatom - , nimmt 
nicht nur diesen Vorgang ab, sondern beeinflu6t ihn zugleich (und wird. 
wenn auch unmerklich gering, von ibm beeinfluLt!). An unserm Bei· 
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spiel: bereits die erste, von un&erer Seite her bewu6t .,neutral" gesteUte 
Frage, ob der Insasse noch Geschwister habe oder ob seine Eltern in 
eigener Wohnung lebten, schafft eine bestimmte .,Konstellation" 
(weckt gefühlsbetonte Erinnerungen), löst mitunter ein ganzes Bündel 
von Affekten aus oder Hißt den bislang vielleicht noch indifferen ten 
Partner innerlich Wachposten beziehen. Er ist ailOO nach der F rage -
ob er sie übrigens beantwortet oder nicht, ob er sie wahrheitsgemäß 
oder "gestellt" beantwortet - bereits in gewissem Sinn ein anderer, 
als der er ins Zimmer gekommen war. Nun bin ich ja auch kein Registrier· 
apparat - und wenn ich mit Menschen arbeite - ob innerhalb oder 
au6erhalb des Stra fvollzugs - , hoffe ich doch, mit meinem Wort etwas 
"zuwege" zu bringen, zu wirken oder ein:.r.uwirken. Man will "weiter. 
kommen" miteinander im Gespräch. Sonst wird's zur Qual oder 7.ur 
Farce. Anders allsgedrückt: es verändert sich nicht nur etwas, sondern 
es "geht etwas vor" ("processus") und voran, es ist ein "Ausgangspunkt" 
und ein "Ziel" da. Und das heifit zugleich: 

(2) Das Gespräch ist ein Stück ge~eb t e Zeit. Das kl,ingt zunächst 
sehr abstrakt, aber wir brauchen uns ja nur klar zu machen, was etwa 
geschieht., wenn wir für eine llewerbung einen Lebenslauf 7.11 schreiben 
haben. UDd da mögen wir uns um gröllte Nüchternheit bemühen -
es kann ja gar Dicht ausbleiben, daß da ein Stü ck unserer Vergangen
bei t wieder lebendig wird, daß wir unser gegenwärtiges Tun und Trei ben 
einer kritischen Prüfung unterziehen und uns fragen, was nun werden 
soll (ob wir mit dem Erfolg unserer Bewerbung rechnen mögen oder 
nicbt). Und selbst wenn wir nichts anderes tun wollen im Augenblick 
als "zuwarten", formen wir damit Zeit und lassen uns von der Zeit 
formen. Auch das Vergangene ist ja nie gänzlich vergangen - wi r 
könnten uns ja sonst seiner gar nicht mehr erinnern. Und wenD wir 
den rauben oder glitschigen Gesellen da vor uns fragen, wie er als 
Kind mit seinem Vater ausgekommen ·sei, oder wenn wir ihm Gele · 
genheit geben, dafi er seine ganze Bitterkeit darüber ausläSt, daß der 
Vater ibm nicht erlau bte, in die Schlosserleh re zu gehen, sondern ihn ....... 
wegen einer persönlichen Beziehung, die er ausnütr.en wollte - zur 
Tüncherlehre zwang, dann wird ja keineswegs nur unverrückbar Ver· 
gangenes noch einmal "festgestellt", sondern es kommt das Vergangene 
in Bewegung, und die Schmerzen, die das kostet, können in einer guten 
Stunde sogar der Preis werden, mit denen ein heilsamer Entscblufi zu 
einem Anfang auf neuer Basis geiaht wird. Dies ist freilich selten. 
Aber es kann schon viel Gutes geschehen sei n, wenn der Panzer einer 
belasteten und belastenden Vergangenheit sich an einer Stelle etwa\! 
lockert und der Mensch selbst anfangt, sich wieder zu rühren. Es 
kommt dann sehr darauf an, ob wir im Ges prä ch mit uns se lb s t 
die Geduld geübt haben, solchen "Rekapitulationen", solchen Erinne · · 
rungen un~res eigenen Lebens (bittere Mißverständnisse mit den Eltern 
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in der Entwicklungszeit, falsch gestellte Weichen bei der Berufswahl 
oder während der beruflichen Fortbildung U8W.) standzuhalten und sie 
in ein sinnvolles oder wenigstens nicht sinnloses Ganzes einzubeziehen. 

(3) Denn wir müssen im Gespräch mit dem andern immer auf 
einen Vorgang gefaSt sein, den ich gerne mit einem Vorgang in der 
Elektrotechnik vergleiche (von der ich übrigens sonst nicht viel ver
stehe): wenn eine von zwei Spnlen (Solenoide), die unter gleicher 
Spannung stehen, aller verschiedenen Stromkreisen angehören, einen 
StromstoS erfährt, so kann dieser StromstoS in der andern auch re
gistriert werden. Ja der StromstoB wird sogar bemerkt. wenn im andern 
Leiterkreis die Spannung 0 herrscht (Induktionswirkung). So gleichen 
bestimmte Erinnerungszusammenhänge solchen Leiterkreisen, die durch 
einen .,StromstoS" im parallel geschaltt'ten Kreis angeregt werden. 
Und so grofi ist die Vielfalt der menschlichen Erlebnisweisen, der 
typischen Situationen in der Reifezeit, der entscheidenden Begegnungen 
mit Menschen und Ordnungen, die Autorität beanspruchen, wieder 
nicht, dafi wir nicht Parallelen finden, daß bei bestimmten Dingen 
nicht ähnliche Reaktionen wach werden im einen wie im andern Ge-
8prächspllrtner. Und wir sind zu gleicher Wachsamkeit verp8ichtet, 
wenn wir eine ähnliche Reaktion bei uns selbst bemerken, wie wenn 
uns die andersartige Reaktion bei unserm Parlner überrascht! Dann 
gibt's, um den hinkenden Vergleich noch einmal zu bemühen, einen 
StromstoS in umgekehrter Richtung mit umgekehrtem Vorzeichen. 
Im zweiten Fall wappnen wir uns unwillkürlich - meist wird es gut 
sein, wenn wir diese kleine innere "Aufrüstung" für u.ns behahen und den 
audern durch unsere sichtbare Reaktion nicht verwirren oder ebenfalh "in 
Harnisch bringen". Manchmal aber schadet's unserm Gesprächspartner 
nichts, wem,l seinen kranken Einstellungen und überzeugungen, die 
er bisher vielleicht naiv für gesund, für "normal" und vital gehalten 
hat, die andere. die geprüftere Einstellnng und überzeugung ohne per
sönliche Feindseligkeit. aber in klarer Gefafitheit, wenn's sein mUB 
auch mit der nötigen Kampfbereitschaft entgegentritt! Denn der Wille 
zum Vel'5tändnis dee andern scbliefit den "Angriff"" das An-Greifen 
der kranken Stelle, ja die schmerzhafte Operation keineswegs ausl 
Nur sollte un! auch hier das Gespräch. das wir mit uns selbst führen, 
darüber auf dem Laufenden halten, wo wir unsere eigenen kranken 
oder überempfindliche Stellen haben und darum ebenfalls sauer rea

. gieren, wenn der andere, ohne ee zu wissen oder zu wollen, daran 
rübrt. (Mancher freilich "schaltet schnell" und weiL. uns sehr wohl 
dort zu treffen, wo es uns weh tut - weil er von vorneberein in 
der Situation des Strafvollzugs und unter dem Druck frühkindlicher 
Lebenserfahrungen das Vorurteil nicht los wird, dau er immer ange
griffen werde und es andere Menschen auf der Welt überhaupt nicht 
gibt, um ihm einen Tort anzutun - , was bleibt dem Unglücklichen 
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anders übrig, als sich durch Gegenangriff zu verteidigen! Er sieht ja 
die ganze Welt nicht anders als durch die rote Brille seiner eigenen 
Verwundungen und Verwundbarkeit!) Aber wir haben keinen Grund, 
über die verwundeten oder vieIleicht nur schlecht vernarbten Stellen 
unseres "Lebensleibs", unserer eigenen Lebensgeschichte böse zu sein. 

Ich erinnere mich da manchen Gesprächs mit Gefangenen, deren 
Straftaten schwere Rätsel aufgaben. Da" war etwa der Mann mit Un
terBchlagungen und Betrug, der durch lahre und Jahrzehnte ordentlich 
und zuverlässig gelebt und gearbeitet hatte. · Für seine Kindheit war 
charakteristisch, daS er in frühen lahren spinale Kinderlähmung erlitt ; 
aber (Kinderlähmung macht mancher durch) er fand sich mit der ihm 
dadurch verbängten Beeinträchtigung seiner Körperkräfte und vor allem 
seiner Beweglichkeit nicht einfach ab, sondern versuchte sie wettzumachen. 
In der Psychologie spricht man in diesem Falle von " Kompensation" 
oder "Uberkompensation". Er wollte durch rücksichtsloses Training 
erzwingen, wenigstens ein leidlicher Schwimmer und Ruderer zu 
werden, wenn ihm schon Spielplatz und Indianerzelt seiner Kameraden 
verschlossen bleiben muSten. Die "Uberkompensation" miulang - wie 
alles aua der Trotzhaltung Kommende auf die Dauer mi6lingt. Der 
Trotz schlug in Resignation um. Der Anspruch aber an das Leben, 
dafi es ibm "zu r Entschädigung" etwas Besonderes bieten müsse, blieb. 
Durch eine Reibe anderer Umstände und Gebundenheiten, auf die ich 
hier nicht eingehen kann, wurde dann der Boden für die seltsamen 
Verfehlungen vorbereitet. Hier kommt es mir aber nicht darauf an, 
daß die Verfehlungen erklärt werden. (Die Zusammenhänge gingen 
dem Mann im Gespräch übrigens weithin selbst auf, ohne daS ich ihm 
etwas "erklären" mu6te.) Mit jenem ganzen Vorgang des "Wettmachens" 
aber - und darum berichte ich dies hier - war auch in mir eine 
wunde Stelle angerührt. Ich habe Ähnliches erlebt - auch ein ähn· 
Iiches Scheitern, eine ähnliche Resignation und über eine ganze Periode 
meines Lebens hinweg ähnliche unproportionierte Ersatzansprüche an 
das Schicksal! Wir wollen solche lebensgeschichtlichen Parallelen, wo 
sie sich uns geradezu aufdrängen, nie unterschätzen. Wir wollen sie 
aber auch nicht überschätzen. Denn 

(4) letztlich mag das Stichwort , das das Leben dem einen und 
andern auf seiner Bühne zuruft oder zuflüstert, das gleiche sein -
wie es aufgenommen wird, welche .. Rolle" der Angerufene wählt, bleibt 
ein tiefes Geheimnis. Wir mögen dankbar sein, wenn uns die griind
liche und feinfühlige "Testung" des Inhaftierten durch einen Psychologen 
wichtige Hinweise gibt und da und dort hilft, den Gesprächsweg etwas 
abzukürzen. Wir mögen auch die Erkenntnisse der Tiefenpsychologie 
zu Rate ziehen, die uns zeigt, wie vorgeburtliche und nachgeburtliche 
Erlebnisse und Erleidnisse in tieferen Schichten der PersÖnli('.hkeit 
ihre Spuren hinterla8sen {wie vorgeschichtliche Lebewesen in .. Ver-
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steinerungen" von ihrem verschwundenen Leben künd~m!) - das 
Geheimnis des "Personkerns" bleibt uns verborgen. Auch Kain wurde 
von Gott - wenn diese Redeweise erlaubt ist - vor seinem Frevel 
"tiefen psychologisch" gewarnt: "Warum ergrimmst Du? Warum verstellt 
sich deine Gebärde? . •. die Sünde liegt vor der Tür und hat Ver
langen nach dir - du aber herrsche über sie!" Und Gott ist die 
Freiheit Kains so heilig, da6 er die Wahl Kains, das trotzige Ja der 
innersten, entscheidenden Instanz zu dem unheilvollen "psychischen 
Komplex" , zum Minderwertigkeitsgefühl seinem Bruder gegenüber 
(oder wie wir es immer deuten wollen) nicht verhindert hat. Und 
Kain bleibt sich auch hewu6t, dafi er nicht Opfer eines zwangsläu6gen 
psychischen Mechanismus geworden ist, sondern seine Sünde verant
worten mUD und vor Gott das Leben verwirkt hat (1. Mose Kap. 4). 
Und gerade hier erkennen wir, dan dieses innerste Zentrum der mensch
licben Person nicht völlig isoliert bleibt, auch nicht etwa ohnmächtig 
verstummt, sondern spricht und in der Zwiesprache Rettung sucht
und wenn es sich selbst verfluchen so llte, so bleibt es doch nicbt ohne 
Antwort! (Vgl. das zu Punkt (1) Gesagte.) Und so wenig die frevelnde 
Entscheidung von den Menschen, so wenig sie auch von Gott selbst 
rückgängig gemacht wird: dem Leben. das sich gegen den andern ge
wandt und damit sich selbst getroffen hatte. wird eine neue .Aufgabe, 
wird ein schützendes Symbol und ein Leitbild mitgegeben - der 
Schmerz abgrundtiefer Reue, das Zentnergewicht unvergänglicher Schuld 
wird in eine schöpferische Kraft verwandelt! Aus dem Brudermord 
wird sogar etwas wie eine neue Lebensform der Menschheit auf Erden, 
eine neue, zwar härtere, aber weiter gespannte "Kultur". - Dem ist 
hier nicht im einzelnen nachzugeben; aber wir sollten di6S Urbi ld 
schrecklicher Selbstzerstörung und neuscböpferischcr Bewahrung zugleich 
nie ganz aus dr:m Auge verlieren, wenn wir der scheinbar uneinnehmbaren 
Festung eines in sich verschlossr:nen, "verstockten" Gemütes und Herzens 
gegenüber sind und alle unsere Fragen. unsere angreifenden oder wer
henden Herausforderungen ungehört verhallen. Auch von der Stille 
unserer Trauer, die uns in unserer Machtlosigkeit dann befallen mag, 
kann noch eine fast unmerkliche Kraft ausgehen auf diesen - oder 
auch dann auf einen andern Mellschen, der un s zeitweili g anvertraut 
ist. "Verloren" geht im unsichtbaren Bereich nichts! -

(5) Zuletzt möchte ich dazu ermutigen, daß wir der 1\hcht de s 
Indire kten in unserm Gespräch einiges zutrauen. Es gilt nicht für 
alle Gesprächskontakte. auch nicht für alle, die sich mit ein . und 
demselben Partner ergeben haben; daher mUD ergänzend herangezogen 
werden, was ich vorhin von dem manchmal unvermeidlichen direkten 
Angriff sagte. Wie oft ist es so - wenn gerade ein Gesuch läuft oder 
dem Inhaftierten eine gerichtliche Vorführung oder eine weitere Haupt
verhandlung bevorsteht - , dann herrscht da in dem Gemüt ein Zustand, 
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beinahe der Sonnenfinsternis vergleichbar - das Licht selbst und seine 
Quelle ist fahl geworden - , das .,.,Faktum", selbst wenn es beim An
geschuldigten noch strittig ist oder von ihm bagatellisiert wird, es 
verändert die inneren Lichtverhältnisse völlig und zieht alle andern 
Erlebens- und Wahrnehmungs bereiche fast monomanisch in seinen Bann. 
Auch der harmloseste Kontakt wird dem Mißtrauischen alsbald ver
dächtig. Da gilt es dann besonders, alles Direkte zu vermeiden, aufierhalb 
der "Bannmeile" des Schuld-Verteidigungskomplexes nicht etwa ein trüge
rischesParadiesgärtlein anzupflanzen, sondern dem wie im Alptraum Befan
genen das Allernächste und Allergeringste vor Augen zu rücken - denn man 
darf sicher sein, dau. er dies Allernächste völlig übersieht - , etwa eine be
sondere kleine Aufmerksamkeit seiner Angehörigen in seiner Sendung wäh
rendder U-Haft oder die einfühlende Haltung eines Briefes,den er bekommt, 
oder den Wechsel zur sonnigen Witterung draußen oder die gerade 
heute der Anstaltsküche besonders gut gelungene Gemüsesuppe! IIäu -
6g habe ich auch erlebt, wie der Gefangene auftaut in der Erinnerung 
an gelegentliche Berufs- oder Urlaubsfahrten durch Landschaften, zu 
denen der Gesprächspartner eine Beziehung hat, oder an Industrie
und l\1onumentalbanten, un Tiere, die gezüchtet, und Tiere, die gejagt 
werden, an Filme, Hörspiele oder sportliche Ereignisse. Mitunter darf, 
wenn sich echon eine Vertrauensbindung hergestellt hat, an Erstkom
munion oder Konfirmation erinnert werden. Sehr viel mehr Straf
gefangene, als dies zu erwarten ist, haben daran sehr präzise lind für 
ihr Gefühlsleben bedeutsame Erinnerungen. Die Gefühlstönung solcher 
Erinnerungen ist streng zu unterscheiden von einer üblen Art von 
beuchlerischer Sentimenta lität oder weinerlicher Haltlosigkeit, wie sie 
von Trinkern bekannt ist. Wir 9.ind da oft veTllucht zu seufzen : "Lang, 
lang ist's her" und zu konstatieren, da6 von dem damals gepflanzten 
christlichen Verantwortungsgefübl - oder lIumindest von dem Wissen 
um die göttlichen Gebote - nicbt viel hängen geblieben sei. Der Wis
sensbestand ist ja oft erschütternd gering. Aber wir könuen diese 
wenigen E lemente, die durch eiu eindrückliches Widerfahr'lis wie die 
eben genannten - bei manchen iet'e auch die Trauung oder die Be
erdigung eines Elternteils - in ihrer Binde-, Ha!te- und Tragkraft 
selten gerecht abschätzen, denn wir wissen nicht, wie die seelische 
Verwüstung wäre, wenn sie fehlen würde! Womit übrigens die kri
tische Rückfrage an die gegenwärtige oder jüngstvergangene Form 
jener kirchlichen Handlungen keineswegs überflüssig ist! Das Indirekte 
das ist die "Begleitmusik". Es ist von Charcot, dem grofien franzö
sischen Psychiater des vorigen Jahrhunderts, bekannt, dafl er seinen 
Patienten Suggestionen zuflüsterte in der entferntesten Ecke seines 
Ordinationszimmers, während sein Assistent sich im Vordergru nd laut 
und temperamentvoll mit ihnen unterhielt. Dies unterschwellige Ge
flüster wurde wahrgenommen und von den meisten, ihnen selbst un
bewu6t, nachher in die Tat umgesetzt - das Pallaver mit dem Assistenten 
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verfiel in wenigen Stunden der Vergessenheit. Doch bedarf es auch 
hierzu der inneren Bereitung - vielleicht aber geben UDs kleine 
Randnotizen in den Akten, scheinbar pedantisch nebensächliche, fast 
groteske Einzelbeiten des Tathergangl! oder seiner Vorgeschichte im 
Urteil wertvolle Hinweise. Von der Macht de3 Indirekten wu6ten 
auch die Propheten des Alten Bundes - wenn sie, statt dem Volke 
zu predigen, einmal zum Töpfer gingen oder ein Joch auf ihre Schulter 
nahmen oder (wie HeaekieH) auf göttliches Gehei6 hin im Sande 
spielten. Und Jesus wartet das Urteil der Schriftgelehrten über die 
Ehebrecherin ab, indem er in den Sand malt. " 

Noch manches könnte beigetragen werden zu der Wechselwirkung 
zwischen dem Gespräch der Stille, dem Gespräch mit "uns selbst (das 
ja über sich hinausweist, wie Augustin in seinen ,.Selbstgesprächen" 
gesagt hat: ,.Geb nicht vor die Tür - halt Einkehr hei dir seihst -, 
im inneren Menschen wohnt die Wahrheit") und dem GespräclJ. mit 
dem andern. Die fünf Punkte sind nur eine kleine Auswahl. Wir 
vergegenwärtigen sie uns noch einmal : (1) Vor und nach dem Gelpräch 
lind die Partner andere Menschen - (2) dal Gespräch. holt Vergan. 
genes nach und ruft Künftiges herauf - (3) Verwandtes klingt an, 
Fremde! stö6t ab, oder: Gleich wird durch Gleich erkannt, aber heide! 
darf uns nicht bannen - (4) der Kern der Person bleibt Geheimnis, 
dessen SclJ.lüssel sich ein Anderer vorbehalten hat - (5) das Indirekte 
wirkt oft mächtiger als das Direkte. Fünf Regeln, die im" GelpräclJ. 
mit uns seIhet erprobt werden mögen - und dann wie viele Regeln 
sich selbst vielleiclJ.t überßüssig und andern Regeln Platz mschen. 
Mehr loll' s ja auch für heute nicht sein. 

Erfahrungen mit den Rundfunkanlagen 
in Gefängnissen von Südwürttemberg-Hohenzollern 

Von Frit. Jehle, TUbingen 

Ale vor Jahrzehnten damit begonnen wurde, auch die grö6eren 
Gefängnisee mit Rundfunkanlagen auezustatten, haben wohl viele Zeit· 
genossen den Kopf geechüttelt. Warum sollen ausgerechnet Strafgefan. 
gene das Vergnügen haben, Radiosendungen anzuhören, " wo unzählige 
andere Menlchen kein Radio haben, mag man sich gefragt haben. Und 
doch setzte sich die Idee durch, zunächst i.m Ausland, allmählich aber 
auch in Deutschland: EI wurde erkannt, da& der Rundfunk ein geeig· 
ne~s Mittel ilt, der geistigen "und leelischen Not in den Gefängnissen 
entgegenzutreten und bellernd auf die Gefangenen einzuwirken, wie 
ee der amtliche Strafvollzug nicht zu tun vermag. 

Südwürttemberg·Hohenzollern bUeb in der praktischen Verwirkli· 
chung des Gedankens leider zurück. Erst vor einigen Jahren entschlo& lieh 
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der Verein für Gefangenen· und Entlassenenfürsorge in Südwürttemberg. 
Hohenzollerll, auch in diesen Landesteilen die Gefangnisse soweit wie 
möglich mit Radio zu versehen. Der Anfang wurde 1954/55 mit dem 
Landesgefängnis Rottenburg/Neckar und dem Amtsgerichtsgefällgnis 
Balingen gemacht. Dann folgten die" vier Landgerichtsgefängnisse und 
bis jetzt drei weitere Amtsgerichtsgefängnisse. Für verschiedene andere 
liegen bereits Planungen vor. 

Die Erfahrungen, die in diesen Gefängnissen mit dem Rundfunk 
gemacht wurden , erfüllten die gehegten Erwartungen, wie unten näher 
dargelegt ist. Natürlich ~ommen nur ausgewählte Selldungen in Be· 
tracht, die durch ein vom Gefängnisvorstand genehmigtes Wochen· 
programm festgelegt werden . 

Die Hörzeiten sind verschieden. Sie dauern werktags morgens 
und mittags durchschnittlich eine Stunde, abends mehrere Stunden; 
sonntags natürlich länger, jedoch nicht über 21 Uhr hinaus. 

Geboten werden: Morgenandacht oder geistliches Wort, neueste 
Nachrichten und was der Süd· oder Südwestfunk oder ein anderer 
Sender in der Hörzeit Passendes bietet. Freier in der Wahl der Sen
dungen sind die Gefängnisse Rottenburg und Tübingen, die über ein 
Tonbandgerät verfügen und daher wertvolle Sendungen au6erhalb der 
Hörzeit des Gefängnisses aufnehmen und zu gegebener Zeit wieder
geben oder wiederholen können. Das ist ein grofier Vorzug. Es wird 
daher auch von anderen Gefängnissen die Anschaffung eines solchen 
Geräts angestrebt . 

Die Darbietungen finden durchweg willige Ohren. Bevorzugt wer
den Hörspiele, Sportbericbte, neueste Nachrichten, interessante Vorträge, 
leichte Musik, doch werden auch wertvolle Musiksendungen von vielen 
aufmerksam gehört. Die Morgenandacbt bzw. das geistliche Wort wer
den ebenfalls gerne entgegengenommen. Bei manchen läfi~ freilich das 
Interesse im Laufe der Zeit nach. 

Allgemein haben die zuständigen Gefängnisbeamten und die Geist· 
lichen die Überzeugung, daß die Darbietungen günstig auf Geist und 
Seele der Gefangenen wirken. Sie fühlen sich angesprochen, werden 
ruhiger und ausgeglichener, sind mit der Umwelt verbunden und spre· 
chen über das Gehörte. Die üble, schmutzige Unterhaltung von einst 
hat fast ganz aufgehört; dazu ist jetzt eigentlich gar keine Zeit mehr 
vorhanden. Wichtig ist. daß die Gefangenen bei ihrer Entlassung nicht 
ganz ohne Kenntnis der Zeitverhältnisse sind. 

Die Kosten der Anlagen wurden, nebenbei bemerkt, von dem 
eingangs erwähnten Verein für Gefangenen· und Entlassenenfürsorge 
in Südwürttemberg-IIohenzoliern bzw. von seinen Dezirksvertretungen 
am Sitze der betreffenden Gefängnisse in der Hauptsache aus gericht
lich zugewiesenen Geldbußen bestritten; in einem Fall auch von der 
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amugerichtlichen Gefangenenhilfskasse. Für die Anlage im Landesge
fängnia Rottenburg ist auch eine Sammlung bei öffentlichen Körper
achaften und der Industrie durchgeführt worden. 

Der -Aufwand lohnt sich im Blick auf die erzielten, oben beschrie
benen günstigen Wirkungen. Ob der bessere EinflUD nachhaltig wirkt., 
ist freilich eine Frage für sich. Bei der Beurteilung dieser Frage wird 
man jedocb nicht zu pessimistisch sein und nur an die Unverbesser
lichen denken dürfen. Jedenfalls möchte man da, wo eine Radioanlage 
besteht, solche nicht mehr missen, weder 'bei den Gefangenen, noch 
bei den Gefängnisbeamten. Diese schätzen besonder!. daS sie auf ein. 
fache Weise jederzeit zu den Gefangenen reden und bei ihnen ihren 
Einßu6 geltend machen können. Der Rundfunk ist vom Gef'lingnis gar 
nicht mehr wegzudenken, hat kürzlich ein Gefüngnisvorstand betont 
bemerkt. Das ist ein Werturteil, dem nichts mehr beizufügen sein wird. 

Besichtigung des modernsten lugendgefäng
nisses in New-York 

VOD Ober ... aebtmeiuer Paul Pagel, Hannover 

Im Frühjahr dieses Jahres besuchten meine Frau und ich unsere 
Angehörigen in den Vereinigten Staaten. Bei dieser Gelegenheit besich· 
tigte ich das modernste Jugendgefängnis VOD New·York. 

Die Erlaubnis zu dieser Besichtigung erhielt ich mit Hilfe meiner 
in New,Yol'k wohnenden Tochter ohne Scbwierigkeit bei der zustän
digen GeneralstaatsanwäHin, die ihren Amtssitz im Stadtteil Manhat
tan hat. 

Vorwegschick:en möchte ich, daß ich mir wührend unserer vierstün
digen Besichtigung, deren Führung der dortige Anstaltsleiter selbst 
übernahm, keine Notizen gemacht habe. Diese Schilderung kann daher 
nur eine lückenhafte Wiedergabe des Gesehenen sein. 

Da3 Gefängnis ist ein elfstöck:iges Gebäude und steht in der Atlan
tik·Stra6e im Stadtteil Brooklyn. In vierjähriger Bauzeit wurde es 
mit einem Kostenaufwand von 11 MiHionen Dollar errichtet und am 
16. Februar dieses Jahres seiner Bestimmung übergeben. Es dient der 
Unterbringung von jugendlieben Untersuchungsgefangenen im Alter 
von 16 bis 21 Jahren. Die Belegfähigkeit beträgt etwa 850 Mann. Durch 
seine Höhe und Wnchtigkeit fällt es im Stadtteil sofort ins Auge. 
Würden die grolien Fensterscheiben nicht in kleine quadratische Fel
der unterteilt sein, wäre es von keinem Warenhause zu unterscheiden. 
Eine Umfassungsmauer an der Stra6enseite ist nicht vorbanden. In 
der Mitte des Gebäudes befinden sich zwei nebeneinander liegende 
Eingangstüren, von denen die rechte Tür während des Tages unver
schlossen ist. Man betritt durch diese Tür einen abgeteilten Vorraum.. 
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in dem sich zwei Schalter- befinden. Die Schalter sind mit Je einem 
Beamten besetzt. Diese erledigen den Verkehr mit der AUßenwelt. Sie 
sind in der Lage, jedem die gewünschte Auskunft . zn geben. Einzu· 
zahlende Gelder werden hier entgegengenommen. Die Arbeiten können 
ohne Schwierigkeit erledigt werden, weil hinter den Schaltern gleich 
die Vonzugs·Geschäftsstel~e liegt. Durch diese Vereinfachung sind die 
zeitraubenden Eintragungen und überprüfungen von Personalien völlig 
überflüssig geworden. 

Nach VOf"L.eigen unserer Besichtigungserlaubnis durften meine Frau, 
meine Tochter und ich das Haus durch die linke Eingangstür betreten. 
Meine Tochter fungierte als Dolmetscberin. Zunächst kamen wir in 
aie Vollzugsgeschäftsstelle. Bei einem kurzen Einblick: in wenige Kar
teikarten fielen mir die abgenommenen Daumenabdrilcke der Einge
lieferten auf. Die Abnahme von Daumenabdrucken wiederholt sicb bei 
jedem Abgang, um Verwechslungen auszuschlie6en . 

Neben der Geschäftsstelle liegt das Zimmer des Anstaltsvorstandes. 
Bei unserem weiteren Rundgang kamen wir zunächst in die Tele

fonzentrale. Die hier angebrachten Tafeln. mit vielen Birnen versehen, 
lallen jedem lIofort ins Auge. Es siod Signaltafeln. Bei dem Aufschlie6en 
der Türen in den Stationen leuchte n die Birnen auf den Tafeln rot 
auf und erlöschen nur nach dem Schlienen der Türen. Somit ist mit 
einem Blick auf diese Tafeln die Kontrolle über den Verschlu6 vor
handen. Für den Nachtdienst ist diese Einrichtung deshalb von großer 
Wichtigkeit. Ein Radiogerät mit Schallplattenspieler ist hier ebenfalls 
aufgestellt. AU8gewä hite Musik wird von hier in die einzelnen Stationen 
weitergegeben. 

Ein groSer Umkleideraum für die Beamten liegt neben der Tele
fonzentrale. Für jeden Beamten ist ein Schrank vorhanden. Mit Aus
nahme des ersten Aufsichtsbea mte n verrichteten sämtliche Beamten 
ihren Dienst in schwarzer Hose, wei6em Oberhemd und schwarzer 
Krawlitte. 

1m Nebenzimmer befindet sich der Aufenthaltsraum für die Besu· 
cher der Gefangenen. Der leitende Besuchsbeamte bat seinen Sitz auf 
einer kleinen Erhöhung. Jeder Besucher, der zum ersten Mal einen 
Besuch abstattet, bat auf der ausgestellten Besuchskarte seinen Dau
menabdruck nebst Unterscbrift zu hinterlassen. Zwölf Besucher nehmen 
auf einmal in einem schmalen Gang, -auf Hockern sil:i:end, Platz. ]n der 
gleichen Zahl werden die Gefangenen aus der entgegengesetzten Richtung 
vorgeführt. Zwischen heiden Parteien ist eine bis an die Decke reichende 
Wand, die durch Scheiben aufgeteilt ist. Durch schmale schallauffan
gende P latten zwischen den einzelnen Plätzen werden die Gespräche 
abgeschirmt und für den Nachbarn unverständlich . Körperliche Berüh
rungen und Zusteckereien sind ausgeschlossen. Eine Gespräcbsüber
wachung erfolgt von Seiten der Anstalt nicht. Man hält sie für über-
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holt, da die Besuche der Rechtsanwälte ja auch keiner Uberwachung 
bedürfen, wie man mir erklärte. Die Beendigung des Besuchs wird 
durch Klingelzeichen bekanntgegeben. Es ist daher nicht verwunderlich, 
wenn ein Beamter zwölf Besuche auf einmal erledigt. Die täglich mög· 
lichen Be!uche können durch die gescbilderte Masilenabfertigung leicht 
bewältigt werden. 

Dirnen ist das Betreten des Gefängnisses verboten. 

Wir begeben uns jetzt in den Keller, wo sich die Werkräume 
für die Tischlerei und Schlosserei befinden, soweit sie für Repar.aturen 
der Anstalt erforderlich sind. Die Handwerker sind private Fachkräfte. 
Gefangenen ist der Zutritt zu den Werkräumen verhoten. 

Hier im Keller befindet sich auch der Schienstand zur Abhaltung 
von Schienübungen für die Beamten. Als Zielscheibe dienen Figuren, 
die nach Abgabe des Schusses vorgezogen werden, um das Resultat 
überprüfen zu können. 

Wir verlassen den Keller, um über einen Flur auf den Hof zu 
kommen. Auf diesem Flur ist: eine grone Hauswaage untergebracht. 
Sämtliche gelieferten Waren werden hier gewogen. 

Der Hof ist nur schmal, hat aber die Breite des Gebäudes und 
wird an drei Seiten von einer hohen Mauer begrenzt. Ale Spazierhof 
ist er nicbt eingerichtet, weil es für Untersuchungsgefangene keine 
Spaziergänge auf den Höfen gibt. (Diese Feststellung habe ich auch 
in dem Untersuchungsgefängnis für Erwachsene im Stadtteil Manbattan 
gemacht.) In der rechten Aunenecke des Hofes befindet sich auf der' 
Mauer der Aufenthaltsraum für den Torbeamten. Begehrt ein Fahrer 
mit seinem Fahrzeug EinlaG. so wird das Tor von ihm durch Bedienen 
eines Knopfes automatisch geöffnet und nach der Einfahrt des Fahr
zeugs ~ofort geschlossen. Der Wagen befindet sich jetzt wohl auf dem 
Hof, aber zunächst noch in einem von starkem Maschendraht abge
schirmten Verschlag. Ein zweiter auf dem Hof zur Verfügung stehen
der Beamter überprüft jetzt das Anliegen des Fahrers und gibt dann 
die zweite Einfllhrtstür frei. Auch diese SicherheitsmaflDahme ist 
beachtenswert. 

Wir gehen in das Haus zurück und besteigen einen der vier Fahr· 
stühle, die in der Mitte des Hauses zwischen den Zellenreihen einge
baut sind. Geräuschlos fahrend. bewältigen sie den anfallenden Verkehr, 
Treppenhausbenutzung kennt man nicht. Aller notwendige Verkehr, 
Befehhübermittlung usw. zwischen den Stationen und der Zentrale 
erfolgt nur auf telefonischem Wege; dadurch ist im Hause die gröfite 
Ruhe gewährleistet. 

Wir betreten im 3. Stock die grofie und saubere Küche. An der 
rechten Seite sind etwa 10 halbrunde Kocbkessel angebracht. Bratöfen 
sind es nicht weniger. Abseits von allem steht der Kaffeekes!!CI, der 

186 



eine hobe und schmale Form hat. Sämtliche Kessel und Öfen werden 
mit Gas geheizt, WaR zu gro6er Sauberkeit beiträgt. Mit eingebaut in 
die Küche sind auch geräumige Kühlräume zur Aufbewabrung von 
Fleischwaren sowie Räume für Lebensmittel und Obst. 

Ein E6raum für das Kücbenpersonal und ein E6raum für die 
Beamten grenzen an die Küche. Jeder Beamter erhält täglich unent
geltlich eine warme .Mablzeit. 

Für die Zubereitung des Euens sind zwei Zivilköche verantwortlich, 
die auch gleichzeitig die Gefangenen bei der Küchenarbeit beaufsich
tigen. ZurGesamtüberwachung ist noch ein Aufsichtsbeamter beigegeben. 
Da kein Untersuchungsgefangener beschäftigt wird. sind als Küchenper
sonal und als Hausreiniger kurzfristige Strafgefangene aus anderen 
Anstalten eingesetzt. 

Das Essen für die Gefangenen gelangt auf besonders hierfür kon · 
struierten Wagen, die mit herausnehmbaren Behältern ausgestattet sind, 
in die Stationen. Vor Füllung der Behälter werden diese Wagen elek· 
trisch angeheizt, um ein zu schnelles Abkühlen des Inhalts zu ver· 
meiden. Den Transport dieser Wagen von der Kilche nach den Stalionen 
übernehmen die Fahrstublfübrer. Diese Fahrstuhlfübrer sind unifor
mierte Beamte. 

Die Essenausgabe beginnt. Nacheinander, aua den Aufenthaltaräu
men kommend, bedient sich jeder Gefangene des in einem besonderen 
Raum bereitstehenden Geschirrs. Er empfängt sein Essen und begibt 
sich in einen für ibn zuständigen Aufenthaltsraum zurüCK, der inzwi· 
schen durch Herablassen der Tische, die in Wandniscben eingeklappt 
waren, zu einem E6raum geworden ist. Nach Beendigung des Essens 
und dem Abräumen des Geschirrs werden die Tische erneut in die 
Wandnischen eingeklappt Das benutzte E&geschirr wird in dem für 
j~e Station vorbandenen Spülraum von den Hausreinigern gespült und 
für die nächste Mahlzeit aufgehoben. Die Mitnahme des Geschirrs in 
die Zellen ist verboten. 

Da die Aufenthaltsräume wieder hergerichtet sind, können die 
Fernsehgeräte, von denen in jeder Etage 4 Stück aufgestellt sind, nach 
Belieben zur Unterhaltung eingeschaltet werden. 

Das Haus ist längs in Stationen mit Einzelzellen aufgeteilt. Sämt· 
liche Zellen sind, mit den Türen nach den Fensterseiten liegend, -ohne 
Fenster. Die Zellentüren bestehen aus Gittern. Die Rückwände der 
Zellenreihen sind durch einen dazwischen liegenden Flur getrennt. 
Die Stationen sind so hoch, dan zwei Zellenreihen übereinander lie· 
gen. Zu den oberen Zellen führt eine schmale Treppe. In jeder Haus
seite einer Station liegen 60 Zellen. Keine Ze~le berührt eine Au6en
wand. Vor jeder Zellenreiht< läuft ein etwa 2 m breiter Zellengang. 
Hier können sich die Gefangenen, w~nn sie niebt im Gemeinschaftsr8um 
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sind, bei offener Zelle bis zum EinschluLi frei bewegen. Vor dem Zel
lengang nach aullen befindet sich eine bi s an die Decke reichende 
Vergitterung. Zwischen dieser Vergitterung und den hohen Fenstern 
ist ein etwa 1 m höher liegender Gang angelegt. Dieser läuft um die 
Zellen reihen uno ermöglicht es dem Beamten, seine Zellen leicht zu 
übersehen und zu überwachen. Aus dieser Schilderung ist zu ersehen, 
da6 kein Gefangener die Möglicbkeit hat, sich an ein Fenster zu bege
hen. Ausbruchsmöglichkeiten sind daher überhaupt nicht vorhanden. 
Die Lüftung der Stationen geschieht zu 50 % durch Ventilation, da 
sieb pur eine geringe Zahl kleiner Scheiben in den grofien Fenstern 
öffnen läfit. Die Zellen empfangen ihr Tageslicht von den grofien Fen
stern über dem Laufgang durch die Zellengittertiir. Da die Fenster 
dicke Mattglasscheiben haben, fällt also kein Sonnenstrabl in die 
Zellen. 

Die Zelleneinrichtung ist leicbt übersichtlich und in hygienischer 
Hinsicht einwandfrei. Die Einrichtung setzt sich wie folgt zusammen: 
Tisch und Stuhl, Waschbecken mit BieSendem Wasser, darüber ein fest
bängender Spiegel, Toilette und Bett. An der unteren Kante des Bettes 
ist ein Schubkagten angebracht, der für die Unterbringung kleiner 
Gebrauchsgegenstände gedacht ist. Lesestoff ist genügend vorhanden. 

In glasüberdachten Räumen in der obersten Etage befindet sich 
die Turnballe. Sie ist nicht übermäSig groS. Daneben liegt das Zirn· 
mer für Tischtennisspieler. So mit ist auch für deo körperlichen Aus 
gleich gesorgt. 

Unerwähnt lassen möch te ich auch nicht die Waschküche. Sie ist 
mit den modernsten Waschmaschinen und Trockenanlagen ausgestattet. 
Nur wenige Arbeitskräfte werden hier benötigt. Die Verantwortung 
für die Sauberkeit der Wäsche hat ein Zivilangestellter. Ihm ist auch 
die Aufsicht der bier bescbäftigten Gefangenen übertragen. An unserem 
Besichtigungstage war die Wascbküche nicht in Betrieb. 

Kurz streifen möchte ich auch nocb die Handbabung des Ein· 
kaufs, sowie die Behandlung der .Tatgenossen und den Schriftverkehr 
der Gefangenen. 

Der Einkauf darf täglicb vorgenommen werden. Dem Kaufmann 
ist ein Raum zur Aufbewahrung seiner Waren zur Verfügung geetellt 
worden. In einem besonders gebauten Wagen bringt er seine anzubie
tenden Waren unter und fäbrt damit in die einzelnen Stationen. Ein 
Einkauf kann Qber nur erfolgen, wenn der Gefangene einen Beleg 
über seine vorhandenen Mittel vorzeigt, den er auf vorberigen Antrag 
von der Kasse erhalten bat. 

Ohne Anweisung des Richters wird von Seiten der Anstalt grund· 
sätzlich keine Trennung von Tatgenossen vorgenommen. Wird diese 
jedocb gewünscbt, was aber selten vorkommt, dann werden die betrer-
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fenden Gefangenen einzeln in andere Anstalten verlegt! Da es dem 
Verteidiger gestattet ist, sämtliche zusammengehörenden Tatgenossen 
zu verteidigen, legt maD keinen grofien Wert auf Trennung, da ja 
durch die Gesamtverteidigung doch keine Gewähr für ungelenkte Aus· 
sagen vor dem Gericht gegeben ist. 

Die Briefzensur ist äuGerst gelockert. Die Lockerung wurde wie 
folgt an einem Beispiel begründet: Der Brief eines einsitzenden Por· 
torikaners wird unzensiert abgeschickt, da man seine Schrift nicht lesen 
kann . .,Muß man nun unbedin gt die Briefe zensieren, die in unserer 
Sprache geschrieben sind, nur weil wir die Schrift lesen können ? Wir 
legen daher keinen Wert auf das Zensieren von Briefen." Ich wies 
dann darauf hin, da6 das Zensieren der Briefe doch die Sache des 
Untersuchungsrichters oder der Staatsanwaltschaft sei. Ich bekam darauf 
die prompte Antwort, da6 die Herren sich mit wichtigeren Dingen 
befassen und im übrigen sei diese Methode vor etwa 50 Jahren üblich 
gewesen. Hierauf etwas zu erwidern, erschien mir sinnlos. 

ü ber das Benebmen der Gefangenen während un serer Besichtigung 
möchte ich folgendes sagen : Sie alle waren äuGerst zurückhaltend. Ich 
gehe nicht fehl, wenn ich !lage, da6 sie einen uninteressierten, beinahe 
stupid erscheiuenden E indruck machten. 

Da es sich nur um eine Besicbtigung handelte, kann ich mich über 
die Ursache nicht äubern. 

Nach gemeinsamem Mittagessen mit dem Anstaltsleiter und anschlie· 
ßender Eintragung in das Gästebuch, die ich als erster Deutscher in 
diesem Buche vornehmen durfte, war die für mich so int eressante und 
lehrreiche Besicbtigun~ beendet. 

Abschließend mUß ich hinzufügen, dafi ich ein e äu6erst freund· 
liche und zuvorkommende Behandlung erfahren habe, die ich stets in 
dankbarer Erinnerung behalten werde. 

n UC llBESPRECHUNGEN 

R aune r . l o&ef: Grolie PiidRl;ogen. (110 S. m. 12 Portraits) München, Ernu· 
ReiDhardt·Verla@, 1956. Kart. 8,50 DM, geb. 10,50 DM. 

Der Verfasser der zwölf Essays ist Erziehungsberater und Mitar· 
beiter an einer psycbologischen Lehr· und Beratungsstelle in der 
Schweiz. Bei der Zusammenstellu ng hat er hewu6t nicht eine Ge· 
schichte der Pädagogik, sondern eine Auswahl jener Klassiker der Er· 
ziehung geben wollen, durch deren Studium er selbst am meisten ge· 
fördert wurde. Seine Sympathien leiteten ibn also. Diese Tatsache 
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gibt der Veröffentlichung mit den im allgemeinen etwa 10 Seiten um
fas~enden Einzelessays den besonderen Reiz. 

Jedes Einzelbild stellt ein geschlossenes Ganzes dar, und jedes be
sitzt sein · wohl ausgewogenes Eigengewi<:ht. Insgesamt werden Klas
siker der Erziebung vom 15. Jahrhundert bis zur Gegenwart erlallt. 
An Erasmus von Rotterdam wird das Ideal der humanistischen Ge
lehrtenerziebung aufgezeigt; Montaigne steht für die Erziehung zum 
adeligen Humanisten-Weltmann; in Vives und Comenius werden die 
eigentlichen Begründer des neuzeitlichen Erziehungswesens dargestellt; 
der pädagogische Beitrag von Locke bildet den übe,:,gang zu Rousseau, 
von dem die stärksten Anregungen auf die neuere Pädagogik ausge
hen. Der "Emil" ist der Ausgangspunkt von Kants Schrift "über Päd
agogik" sowie auch die Bibel der Philantropen, aus deren Mitte als 
repräsentativer Vertreter Gottbilf Salzmann, der Gründer des Schnep
fenthaler. Philanthropins, ausgewäblt wurde. In Pestalozzi. kulminiert 
die Erziehungsbewegung der Aufklärung, indem sich in der Gestalt 
des glO6en Schweizers erzieheris<:he Tbeorie und Praxis in bewunde
rungswürdiger Weise ergänzen. Am Beispiel lean Pauls und Goetbes · 
werdell die · pädag:ogiscben Ideale veranscbauli<:bt, die die deutsche 
Literatur in der Zeit ihrer grö6ten Blüte konzipiert hat ; Herbart, 
Fröbel, Kerschensteiner und Aichhorn schlie6lich gelten uns bereits 
als Repräsentanten gegenwärtiger Pädagogik. 

Die grofien Vorbilder kommen aus den Niederlanden, aus Spanien, 
Frankreich, Mähren, Gro&·Britannien. der Schweiz, Österreich und 
Deutschland. Sie könnten vielleicht vermehrt werden. etwa durch 
August Hermann Franck.e. den Gründer des Hallischen Waisenhauses, 
der in seiner Zeit die Heimerziehung ausbildete, durch Natorp, dessen 
Sozialpädagogik in der Gegenwart entscheidenden Antrieb gibt, und 
durch Grundlvig. der die Erwachsenenbildung in Dänemark förderte 
und damit· auch Elternerziehung trieb. Die Anregung, etwa diese drei 
Persönlichkeiten noch zusätzlich zu schildern, soll keine Kritik dar
stellen, sondern ein Vorschlag sein für die hoffentlich bald notwendig 
werdende zweite Auflage. 

Noch ein anderer Wunsch wäre in diesem Zusammenhang zu 
äußern. Die Schriften der dargestellten zwölf grofien Pädagogen sind 
an vielen Stellen verstreut und dem Laien schwer zugänglich. Könnte 
nicht der Verlag die wichtigsten Quellen als zweiten Band durch 
losef Rattner auswählen lassen und h erausgeben ? Der Wert der vor· 
liegenden Veröffentlichung würde sich meines Erachtens noch erhöhen. 

Das ansprechende Buch verdient Empfehlung. 

Albert Krebs . 
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Dr. Ouo C. Carlnon, .,1ugendatrafvolbug in Califoruien", 226 Seiten, 
Ludwig Rohncbeid Verlag, Bonn, Rechlllvergleicbende Untersuchungen zur 
geaamten StrafrecblBwinen&cbaft, neue Folge, Helt 18, Preis 12,- DM. 

Carlssons Buch macht uns eingehend mit den Verhältnissen im 
amerikanischen Jugendstrafvollzug und beeonden in Californien ver
traut. ' Für den Strafvollzugsfachmann ist das Buch als eine Unterlage 
für die vergleichende Rechtsbetrachtung von grö6tem Wert, insbeson
dere weil der Verfasser Grundsatz- und Einzelfragen, wie den Auf
bau und den Arbeitsablauf in einzelnen Anstalten, ausführlich behan
delt und so wirklich die Möglichkeit gibt, sich ein übenichtliches 
Bild von den Verhältnissen in Californien zu machen. 

Ergänzt wird diese Darstellung noch durch eine Fülle von Sta 
tistiken und Anlagen - erwähnt sei hier nur die Vielzahl der ge
schilderten Te,stmöglichkeiten und die in ihrer Mannigfaltigkeit über
raschenden Speisepläne -, die es erlauben, auch in die Einzelheiten 
einzudringen. 

Besonden wertvoll ist es, da6 der Verfasser zunächst einen all
gemeinen Einblick in die wirts'chaftlichen, bevölkerungspolitischen 
und loziologischen Probleme Calilorniens gibt, von wo ' aus sich dann 
auch von selbst der Weg zur allgemeinen kriminologischen Betrach
tung finden lä6t. 

Die Vielzabi der Parallelen zu unseren Verhältnissen, vor allem 
die Sorge über die zu gro6e Zahl der Anstaltsinsassen und das Pro
blem der immer stärker werdenden Jugendkriminalität, ist verblüffend. 

Naturgemän ist auch in Amerika bei diesem Anschwellen der 
Jugendkriminalität die Frage aufgetaucht, ob die bisherige Praxis der 
Gerichte und des Vollzuges den erwarteten Erfolg gebracht hat. 

Von dieser Frage ausgehend schildert Carhson eingehend die neuen 
Wege, die in Amerika mit dem Modellgesetz und in Californien 
mit der Anpassung dieses Gesetzes an die dortigen Verhältnisse und 
die Einrichtung der Youth Correction Authority beschritten worden 
sind. In Californien liegt die Verurteilung der jugendlichen Rechts
brecher zwar noch in Händen der Gerichte, die weitere Bebandlung 
aber in Händen einer unabhängigen Behörde, die durch die Gerichte 
die jugendlichen Rechtsbrecher auf unbestimmte oder relativ unbe
stimmte Zeit zugewiesen erhält. Der Verfasser verschweigt keines
wegs die kritischen Bedenken gegen diese "Entmachtung der Gerichte", 
weist aber weiter darauf hin, dan sich heute in Amerika die Er· 
kenntnis immer weiter durchgesetzt hat, da6 Erziehung nicht in be
~timmten Zeitabständen geleistet werden kann, sondern dan man der 
Behörde, die die Erziehung und damit die Resozialisierung in ihren 
Händen hat, auch die Entscheidung darüber geben mun, wann das 
erstrebte Ziel erreicht ist. Im ,Mittelpunkt steht eben nur noch die 
Erziehung und Behandlung, nicht mehr die Vergeltung. 
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Besonder~ deutlich wird es bei Carlssons Schrift, daß neue Wege 
nur beschritten werden können, wenn man auch bereit ist, die ent· 
sprechenden Aufw~ndungen zu machen, und so haben auch erst we· 
nige Staaten in den USA das Modellgesetz ünernommen; den anderen 
erscheint es zu kostspielig. Dan diese Kostspieligkeit zutrifft, zeigt 
besonders deutlich der hochinteressante Abschni.tt des Buches über die 
einzelnen californischen Jugendanstalten, der einen besonders schönen 
Einblick in die Organisation und Arbeitsweise dieser Anstalten gibt, 
insbesondere das sehr umfassende Klassifikationssystem und den 
wirklich individuellen Strafvollzug deutlich macht. Jede Anstalt kann 
aber - das zeigt Carlssons Bericbt besonders klar, und es sollte auch 
uns zu denken geben - ihre Aufgaben nur erfüllen durch einen 
wirklich ausreichenden Personaleinsutz, der sich im allgemeinen im 
Verhältnis von . Personal zu Gefangenen bei 1 : 2 oder 1: 21/ 2. bewegt. 
Carlssons Buch macht es besonders deutlich, wenn der Verfasser es 
auch nicht besonders hervorhebt, daß viele der neuen Wege in Cali · 
fonlien eben nur dadurch beschritten werden konnten, weil man nicht 
an Personal sparte. Auch andere Voraussetzungen, wie eine große 
Vielzahl von verschiedenen Arbeitsmöglichkeiten. reichliche und or· 
dentliche Kleidung, umfangreicbe Ma6nabmen für die Freizeitge· 
staltung, scheinen in Ca lifornien besonders gut t;rfüllt zu sein, und hier 
ist auch eine Fülle wertvoller Anregungen für uns zu finden. 

Besonders dankenswert ist es, dan der Verfasser eingehend die 
Arbeitsweise Jer Jugendbehörde von der Einlieferung des Jungen in 
die Aufnahmeklinik his zu seiner endgültigen Entlassung in die 
Fl:eiheit schildert. Sicherlich kann man aU diese Dinge nicbt einfach 
auf die deutschen Verhältnisse übernehmen; aber vieles sollte ruan 
doch auch hiel: überdenken, wenn man auch andererseits· feststellen 
kann, daß viele Erkenntnisse Allgemeingut für den Strafvollzug nicht 
nur bei uns, sondern auch in den USA sind ; aber immer wieder fällt 
auf, wieviel leichter in Californien dank der Fülle der .vorhandenen 
Mittel derartige Erkenntnisse in die Tat umgesetzt werden können. 

Dadurch, daß der Verfasse r auch den Gesetzestext mit Erläute
rungen bringt, ist das Buch aucb für den, der tiefer in die juristischen 
Probleme dieser Neuscbaffung eindringen will, eine wertvolle Stu· 
dienquelle. 

Alles in allem ein Bucb, das für jeden, der sich mit den Pro· 
blemen des Jugendrechts und des Jugendvollzuges befaGt, eine Fülle 
von interessanten Anregungen und Eindrücken bietet. 

Edmund Duckwitz 
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